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Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 

6 — 61 100 — 2554/58 
Bonn, den 8. April 1958 

An den Herrn 
Präsidenten des Deutschen Bundestages 

Anbei übersende ich den 

Entwurf eines Vierten Bundesgesetzes zur 

Änderung der Gewerbeordnung 

nebst Begründung mit der Bitte, die Beschlußfassung des Deut-
schen Bundestages herbeizuführen (Anlage 1) . 

Federführend ist der Bundesminister für Wirtschaft. 

Der Bundesrat hat in seiner 185. Sitzung am 29. November 1957 
gemäß Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes zum Gesetzentwurf 
nach Anlage 2 Stellung genommen. 

Der Standpunkt der Bundesregierung zur Stellungnahme des 
Bundesrates ist in Anlage 3 dargelegt. 

Für den Bundeskanzler: 

Der Bundesminister für Familien- und Jugendfragen 

Dr. Wuermeling 
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Anlage 1  

Entwurf eines Vierten Gesetzes 

zur Änderung der Gewerbeordnung 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes- 
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel I  

Die Gewerbeordnung wird wie folgt geändert: 

1. § 6 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Worte „der Versiche-
rungsunternehmer" gestrichen. 

b) In Satz 2 werden hinter dem Wort „Berg-
wesen" die Worte „den Gewerbebetrieb der 
Versicherungsunternehmen" eingefügt. 

2. § 14 erhält folgende Fassung: 

„§ 14 

(1) Wer den selbständigen Betrieb eines 
stehenden Gewerbes oder den Betrieb einer 
Zweigniederlassung oder einer unselbständigen 
Zweigstelle anfängt, muß dies der für den be-
treffenden Ort nach Landesrecht zuständigen 
Behörde gleichzeitig anzeigen. Das gleiche gilt, 
wenn 

1. der Betrieb verlegt wird, 

2. der Gegenstand des Gewerbes gewechselt 
oder auf Waren oder Leistungen ausgedehnt 
wird, die bei Gewerbebetrieben der ange-
meldeten Art nicht geschäftsüblich sind, 

3. der Betrieb aufgegeben wird. 

(2) Absatz 1 gilt auch für den Handel mit 
Arzneimitteln, mit Losen von Lotterien und 
Ausspielungen sowie mit Bezugs- und Anteil-
scheinen auf solche Lose und für den Betrieb 
von Wettannahmestellen aller Art. 

(3) Wer die Aufstellung von Automaten (Wa-
ren-, Leistungs- und Unterhaltungsautomaten 
jeder Art) als selbständiges Gewerbe betreibt, 
muß die Anzeige nach Absatz 1 allen Behörden 
erstatten, in deren Zuständigkeitsbereich Auto-
maten aufgestellt werden. Die zuständige Be-
hörde kann Angaben über den Aufstellungsort 
der einzelnen Automaten verlangen." 

3. Dem § 15 a wird nach Absatz 4 folgender 
Absatz 5 angefügt: 

„ (5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend 
für die Aufstellung von Automaten im Rahmen 
eines nach § 14 Abs. 3 anzeigepflichtigen Ge-
werbes und für den Betrieb einer Spielhalle, 
eines Spielkasinos oder eines ähnlichen Unter-
nehmens." 

4. Nach § 15 a wird folgender § 15 b eingefügt: 

„§ 15 b 

Gewerbetreibende, für die keine Firma im 
Handelsregister eingetragen ist, müssen sich im 
schriftlichen rechtsgeschäftlichen Verkehr ihres 
Familiennamens mit mindestens einem ausge-
schriebenen Vornamen bedienen." 

5. Dem § 24 b wird folgender Satz angefügt: 
„Das Grundrecht des Artikels 13 des Grund-
gesetzes wird insoweit eingeschränkt." 

6. Die §§ 29, 30 b und 30 c werden aufgehoben. 

7. § 33 a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Worte „ohne Rück-
sicht auf die etwa bereits erwirkte Erlaubnis 
zum Betriebe des Gewerbes als Schauspiel-
unternehmer" gestrichen. 

b) Absatz 2 Nr. 3 erhält folgende Fassung: 

„3. wenn der beabsichtigte Betrieb des Ge-
werbes eine erhebliche Belästigung der 
Allgemeinheit befürchten läßt." 

c) Absatz 3 wird aufgehoben. 

8. § 33 b wird aufgehoben 

9. Nach § 33 d wird folgender § 33 e eingefügt: 

„§ 33 e 

(1) Der Betrieb einer Spielhalle, eines Spiel-
kasinos oder eines ähnlichen Unternehmens be-
darf der Erlaubnis der unteren Verwaltungs-
behörde. Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn 

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß der 
Antragsteller die für den Betrieb erforder-
liche Zuverlässigkeit nicht besitzt; das ist ins-
besondere der Fall, wenn er in den letzten 
drei Jahren vor Stellung des Antrages wegen 
eines Verbrechens oder wegen eines Ver-
gehens gegen die Sittlichkeit, wegen ver-
botenen Glückspiels, wegen Diebstahls, Un-
terschlagung, Betruges, Hehlerei oder wegen 
Verstoßes gegen § 146 Abs. 1 Nr. 5 oder 
wegen Vergehens nach § 13 des Gesetzes zum 
Schutze der Jugend in der (Öffentlichkeit vom 
4. Dezember 1951 (Bundesgesetzbl. I S. 936) 
rechtskräftig verurteilt worden ist; 

2. die Errichtung des Betriebes im Hinblick auf 
seine örtliche Lage oder die zu verwendenden 
Räume dem öffentlichen Interesse widerspricht, 
insbesondere eine erhebliche Belästigung der 
Allgemeinheit befürchten läßt. 
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(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 zweiter 
Halbsatz kann die Erlaubnis erteilt werden, 
wenn die Vorstrafen geringfügig sind; dies gilt 
nicht, wenn der Antragsteller in den letzten 
drei Jahren vor Stellung des Antrages wegen 
verbotenen Glückspieles oder wegen Verstoßes 
gegen § 146 Abs. 1 Nr. 5 wiederholt rechts-
kräftig verurteilt worden ist." 

10. § 34 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 bis 3 erhalten folgende 
Fassung: 

„(1) Wer das Geschäft eines Pfandleihers 
oder Pfandvermittlers betreiben will, bedarf 
der Erlaubnis. Die Erlaubnis ist zu versagen, 
wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
daß der Antragsteller die für den Gewerbe-
betrieb erforderliche Zuverlässigkeit nicht be-
sitzt, wenn er die für den Gewerbebetrieb 
erforderlichen Mittel nicht nachzuweisen oder 
anstelle dieses Nachweises eine ent-
sprechende Sicherheit nicht zu leisten ver-
mag. 

(2) Die Landesregierungen können durch 
Rechtsverordnung zum Schutze der Allge-
meinheit und der Verpfänder unter Berück-
sichtigung gewerbepolizeilicher Erfordernisse 
Vorschriften erlassen über den Umfang der 
Befugnisse und Verpflichtungen bei der Aus-
übung der in Absatz 1 genannten Gewerbe, 
insbesondere über 

1. den Geltungsbereich der Erlaubnis, 

2. die Annahme, Aufbewahrung und Verwer-
tung des Pfandgegenstandes sowie über 
Art und Höhe der Vergütung für die Hin-
gabe des Darlehns und über die Abliefe-
rung des sich bei der Verwertung des 
Pfandes ergebenden Pfandüberschusses, 

3. die Verpflichtung zum Abschluß einer 
Haftpflichtversicherung und einer Ver-
sicherung gegen Feuerschäden, Wasser-
schäden und Einbruchsdiebstahl und 

4. die Verpflichtung zur Buchführung, zur Er-
teilung von Auskünften und zur Duldung 
der behördlichen Nachschau. Das Grund-
recht des Artikels 13 des Grundgesetzes 
kann insoweit eingeschränkt werden. 

Sie können ferner bestimmen, daß diese Vor-
schriften ganz oder teilweise auch auf nicht-
gewerblich betriebene Pfandleihanstalten 
Anwendung finden. 

(3) Der gewerbsmäßige Ankauf beweg-
licher Sachen mit Gewährung des Rückkaufs

-

rechts ist verboten." 

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 

11. § 34 a erhält folgende Fassung: 

„§ 34 a 

(1) Wer gewerbsmäßig Leben oder Eigentum 
fremder Personen bewachen will (Bewachungs

-

gewerbe), bedarf der Erlaubnis. Die Erlaubnis 
ist zu versagen, wenn Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, daß der Antragsteller die für den 
Gewerbebetrieb erforderliche Zuverlässigkeit 
nicht besitzt, wenn er die für den Gewerbe-
betrieb erforderlichen Mittel nicht nachzuweisen 
oder anstelle dieses Nachweises eine ent-
sprechende Sicherheit nicht zu leisten vermag. 

(2) Die Landesregierungen können durch 
Rechtsverordnung zum Schutze der Allgemein-
heit und der Auftraggeber unter Berücksichti-
gung gewerbepolizeilicher Erfordernisse Vor-
schriften erlassen über den Umfang der Befug-
nisse und Verpflichtungen bei der Ausübung 
des Bewachungsgewerbes, insbesondere über 

1. den Geltungsbereich der Erlaubnis, 

2. die Einstellung und Entlassung der im Außen-
dienst beschäftigten Personen und die Durch-
führung des Wachdienstes, 

3. die Verpflichtung zum Abschluß einer Haft-
pflichtversicherung, zur Buchführung, zur Er-
teilung von Auskünften und 

4. die Verpflichtung zur Duldung der behörd-
lichen Nachschau. Das Grundrecht des Arti-
kels 13 des Grundgesetzes kann insoweit ein-
geschränkt werden." 

12. § 35 erhält folgende Fassung: 

„§ 35 

(1) Die Ausübung eines Gewerbes ist ganz oder 
teilweise auf Zeit oder Dauer zu untersagen, 
wenn Tatsachen vorliegen, welche die Unzuver-
lässigkeit des Gewerbetreibenden oder einer für 
die Leitung des Gewerbebetriebes verantwort-
lichen Person dartun, sofern durch die weitere 
Ausübung des Gewerbes eine Gefährdung der 
Allgemeinheit, der öffentlichen Ordnung oder 
der im Betrieb Beschäftigten zu besorgen ist. Die 
Untersagung gilt für den Geltungsbereich dieses 
Gesetzes. 

(2) Dem Gewerbetreibenden kann auf seinen 
Antrag gestattet werden, den Gewerbebetrieb 
durch einen Stellvertreter (§ 45) fortzuführen, 
der die Gewähr für eine ordnungsgemäße Füh-
rung des Gewerbebetriebes bietet. Die Erlaubnis 
kann unter Auflagen erteilt werden. 

(3) Unzuverlässigkeit im Sinne des Absatzes 1 
kann insbesondere vorliegen, wenn der Gewerbe-
treibende oder eine für die Leitung des Ge-
werbebetriebes verantwortliche Person wegen 
Betruges, Diebstahls, Unterschlagung, Hehlerei 
oder Wuchers oder wegen strafbaren Verstoßes 
gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wett-
bewerb oder wegen wiederholter Verstöße ge-
gen die für das betreffende Gewerbe geltenden 
Vorschriften rechtskräftig verurteilt worden ist. 

(4) Soll in dem Untersagungsverfahren ein 
Sachverhalt berücksichtigt werden, der Gegen-
stand der Urteilsfindung in einem rechtskräftig 
abgeschlossenen Strafverfahren gewesen ist, so 
kann zum Nachteil des von dem Strafverfahren 
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Betroffenen von dem Inhalt des Urteils insoweit 
nicht abgewichen werden, als es sich auf die 
Feststellung des Sachverhalts oder auf die Be-
urteilung der Schuldfrage bezieht. Eine gericht-
liche Entscheidung, durch die die Eröffnung des 
Hauptverfahrens abgelehnt wird, steht einem 
Urteil gleich. 

(5) Vor der Untersagung sollen, soweit beson-
dere staatliche Aufsichtsbehörden bestehen, die 
Aufsichtsbehörden, ferner die zuständige In-
dustrie- und Handelskammer oder Handwerks-
kammer, und, soweit es sich um eine Genossen-
schaft handelt, auch der Prüfungsverband gehört 
werden, dem die Genossenschaft angehört. Die 
Anhörung der vorgenannten Stellen kann unter-
bleiben, wenn Gefahr im Verzuge ist. 

(6) Die Ausübung des untersagten Gewerbes 
durch den Gewerbetreibenden kann durch 
Schließung der Betriebs- oder Geschäftsräume 
oder durch andere geeignete Maßnahmen ver-
hindert werden. 

(7) Dem Gewerbetreibenden ist die persönliche 
Ausübung des Gewerbes wieder zu gestatten, 
wenn eine Gefährdung im Sinne des Absatzes 1 
nicht mehr zu besorgen ist. Vor Ablauf eines 
Jahres nach Durchführung der Untersagungsver-
fügung kann die Wiederaufnahme nur gestattet 
werden, wenn hierfür besondere Gründe vorlie-
gen. 

(8) Zuständig für die nach den vorstehenden 
Vorschriften zu treffenden Maßnahmen ist die 
für den Gemeindebezirk der gewerblichen Nie-
derlassung zuständige höhere Verwaltungsbe-
hörde; bei Fehlen einer gewerblichen Niederlas-
sung richtet sich die Zuständigkeit der höheren 
Verwaltungsbehörde nach dem Wohnsitz, bei 
Fehlen eines Wohnsitzes nach dem Aufenthalts-
ort, bei Fehlen auch eines Aufenthaltsortes nach 
dem Tätigkeitsbereich des Gewerbetreibenden. 

(9) Sofern für einzelne Gewerbe besondere 
Untersagungs- oder Betriebsschließungsvorschrif-
ten oder Vorschriften über die Zurücknahme oder 
den Widerruf der gewerberechtlichen Erlaubnis 
bestehen, die auf die Unzuverlässigkeit des Ge-
werbetreibenden abstellen, sind die Absätze 1 
bis 8 nicht anzuwenden. Dies gilt nicht für Vor-
schriften, die Gewerbeuntersagungen oder Be-
triebsschließungen durch strafgerichtliches Urteil 
vorsehen. 

(10) Die Absätze 1 bis 9 sind auf Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften, die kein Gewerbe 
betreiben, entsprechend anzuwenden; sie finden 
ferner Anwendung auf den Handel mit Arznei-
mitteln, mit Losen von Lotterien und Ausspie-
lungen sowie mit Bezugs- und Anteilsscheinen 
auf solche Lose und auf den Betrieb von Wett-
annahmestellen aller Art." 

13. In § 35 a Abs. 1 und 2 tritt anstelle von „§ 35 
Abs. 5" jeweils „§ 35 Abs. 1". In § 35a Abs. 2 
werden ferner die Worte „gemäß § 133" gestri-
chen. 

14. § 38 Abs. 1 und 2 werden aufgehoben. Der bis-
herige Absatz 3 wird Absatz 1 und wird durch 
folgenden Satz 3 ergänzt: „Das Grundrecht des 
Artikels 13 des Grundgesetzes kann insoweit 
eingeschränkt werden." 

15. § 40 erhält folgende Fassung: 

„§ 40 

Für Rechtsstreitigkeiten wegen der Versagung 
der Konzession, Erlaubnis oder Genehmigung 
zum Betrieb eines der in den §§ 30, 33a, 33e, 34 
und 34 a bezeichneten Gewerbe sowie wegen der 
Untersagung der ferneren Benutzung einer ge-
werblichen Anlage (§ 51) gelten bis zum Erlaß 
der Verwaltungsgerichtsordnung hinsichtlich des 
Verfahrens und der Behörden die Vorschriften 
der §§ 20 und 21 und die Gesetze über die Ver-
waltungsgerichtsbarkeit. Artikel II des Gesetzes 
zur Änderung der Titel I bis IV, VII und X der 
Gewerbeordnung vom 29. September 1953 (Bun-
desgesetzbl. I S. 1459) bleibt unberührt." 

15 a. Dem § 41 a wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„ (4) Das Feilbieten von empfängnisverhüten-
den Mitteln durch Warenautomaten ist verboten." 

16. § 42 erhält folgende Fassung: 

„§ 42 

(1) Wer zum selbständigen Betrieb eines ste-
henden Gewerbes befugt ist, darf dieses unbe-
schadet der Vorschriften des Titels III auch außer-
halb der Räume seiner gewerblichen Niederlas-
sung ausüben. 

(2) Eine gewerbliche Niederlassung gilt als 
nicht vorhanden, wenn der Gewerbetreibende im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes einen zu dau-
erndem Gebrauch eingerichteten, ständig oder 
in regelmäßiger Wiederkehr von ihm benutzten 
Raum für den Betrieb seines Gewerbes nicht be-
sitzt." 

17. Die §§ 42a, 42b, 43, 44 und 44a werden aufge-
hoben. 

18. § 46 erhält folgende Fassung: 

„§ 46 

(1) Nach dem Tode eines Gewerbetreibenden 
darf das Gewerbe für Rechnung des überleben-
den Ehegatten durch einen nach § 45 befähigten 
Stellvertreter betrieben werden, wenn die für 
den Betrieb einzelner Gewerbe bestehenden be-
sonderen Vorschriften nicht etwas anderes be-
stimmen. 

(2) Das gleiche gilt für minderjährige Erben 
während der Minderjährigkeit sowie bis zur 
Dauer von zehn Jahren nach dem Erbfall für den 
Nachlaßverwalter, Nachlaßpfleger oder Testa-
mentsvollstrecker. 

(3) Die zuständige Behörde kann in den Fällen 
der Absätze 1 und 2 gestatten, daß das Gewerbe 



Deutscher Bundestag — 3. Wahlperiode 	Drucksache 318 

bis zur Dauer eines Jahres nach dem Tode des 
Gewerbetreibenden auch ohne den nach § 45 
befähigten Stellvertreter betrieben wird." 

19. § 53 erhält folgende Fassung: 

§ 53 

(1) Die in den §§ 30, 31, 33a, 34 und 34a be-
zeichneten Konzessionen, Befähigungszeugnisse, 
Erlaubnisse oder Genehmigungen dürfen nicht 
auf Zeit erteilt werden.  

(2) Die in den §§ 30, 33a, 33e, 34, 34a und 36 
bezeichneten Konzessionen, Erlaubnisse, Geneh-
migungen oder Bestallungen dürfen vorbehalt-
lich der Vorschrift des § 143 nur zurückgenom-
men werden, wenn 

1. der für die Rücknahme zuständigen Behörde 
bekannt wird, daß die Nachweise, von denen 
die Erteilung der Konzession, Erlaubnis, Ge-
nehmigung oder Be tstallung abhängig war, un-
richtig sind oder 

2. sich nachträglich ergibt, daß der Gewerbetrei-
bende nicht die für die Erteilung der Konzes-
sion, Erlaubnis, Genehmigung oder Bestallung 
erforderlichen Eigenschaften besitzt oder daß 
die räumliche oder technische Einrichtung des 
Gewerbebetriebes nicht mehr den Anforderun-
gen genügt, von denen die Erteilung der Er-
laubnis abhängig war. 

Die in § 31 bezeichneten Befähigungszeugnisse 
können vorbehaltlich der Vorschrift des § 143 
nicht zurückgenommen werden." 

20. § 54 wird aufgehoben. 

21. Titel III erhält folgende Fassung: 

„Titel III 

Reisegewerbe 

§ 55 

Reisegewerbekarte 

(1) Wer in  eigener Person in eigenem oder 
fremdem Namen außerhalb der Räume seiner 
gewerblichen Niederlassung auf öffentlichen We-
gen, Straßen oder Plätzen oder an anderen 
öffentlichen Orten oder ohne vorhergehende Be-
stellung von Haus zu Haus 

1. Waren feilbieten, ankaufen oder Warenbestel-
lungen aufsuchen, 

2. gewerbliche Leistungen anbieten oder Bestel-
lungen auf gewerbliche Leistungen aufsuchen, 

3. Schaustellungen, Musikaufführungen, unter-
haltende Vorstellungen oder sonstige Lustbar-
keiten, ohne daß ein höheres Interesse der 
Kunst oder Wissenschaft dabei erkennbar ist, 
darbieten 

will (Reisegewerbe), bedarf einer Reisegewerbe-
karte. 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 und 3 
ist auch für den Marktverkehr (§ 64) eine Reise-
gewerbekarte erforderlich. 

§ 55 a 

Reisegewerbekartenfreie Tätigkeiten 

(1) Einer Reisegewerbekarte bedarf nicht, 

1. wer bei Messen, Ausstellungen, öffentlichen 
Festen oder anderen besonderen Veranstal-
tungen mit Erlaubnis der Ortspolizeibehörde 
Waren feilbietet; 

2. wer selbstgewonnene Erzeugnisse der Land- 
und Forstwirtschaft, des Garten- und Obst-
baues, der Geflügel- und Bienenzucht sowie 
der Jagd und Fischerei feilbietet oder Bestel-
lungen auf solche Erzeugnisse aufsucht; 

3. wer Tätigkeiten der in § 55 Abs. 1 Nr. 1 und 2 
genannten Art im Gemeindebezirk seines 
Wohnsitzes oder seiner gewerblichen Nieder-
lassung ausübt, sofern der Gemeindebezirk 
nicht mehr als 20 000 Einwohner zählt; 

4. wer Blindenwaren und Zusatzwaren im Sinne 
des Gesetzes über den Vertrieb von Blinden-
waren vom 9. September 1953 (Bundesgesetzbl. 
I S. 1322) vertreibt und im Besitz eines Blin-
denwaren-Vertriebsausweises ist; 

5. wer auf Grund einer Erlaubnis nach § 14 des 
Milchgesetzes Milch abgibt; 

6. wer Versicherungsverträge vermittelt oder ab-
schließt. 

(2) Die höhere Verwaltungsbehörde kann für 
besondere Verkaufsveranstaltungen Ausnahmen 
von dem Erfordernis der Reisegewerbekarte zu-
lassen. 

§ 55 b 

Weitere reisegewerbekartenfreie 
Tätigkeiten 

(1) Eine Reisegewerbekarte ist ferner für die 
in § 55 Abs. 1 Nr. 1 und 2 genannten Tätigkeiten 
nicht erforderlich, soweit der Gewerbetreibende 
andere Personen im Rahmen ihres Geschäftsbe-
triebes aufsucht. Dies gilt auch für Handlungs-
reisende und andere Personen, die im Auftrag 
und im Namen eines Gewerbetreibenden tätig 
werden. 

(2) Personen, die im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes einen Wohnsitz haben, ist auf Antrag 
eine Gewerbelegitimationskarte nach dem in den 
zwischenstaatlichen Verträgen vorgesehenen 
Muster für Zwecke des Gewerbebetriebes im 
Ausland auszustellen. Auf die Erteilung, Versa-
gung und Entziehung der Gewerbelegitimations-
karte finden die §§ 57 und 58 sowie die §§ 60 
und 61 entsprechende Anwendung, soweit nicht 
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in zwischenstaatlichen Verträgen oder durch 
Rechtsetzung dazu befugter überstaatlicher Ge-
meinschaften etwas anderes bestimmt ist. 

§ 55 c 

Anzeigepflicht 

Wer als selbständiger Gewerbetreibender auf 
Grund des § 55 a Abs. 1 Nr. 3 oder 6 oder des 
§ 55b Abs. 1 Satz 1 einer Reisegewerbekarte 
nicht bedarf, hat den Beginn des Gewerbes der 
für seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines 
Wohnsitzes der für seinen Aufenthaltsort zustän-
digen Behörde anzuzeigen, soweit er sein Ge-
werbe nicht bereits nach § 14 anzumelden hat; 
§ 14 Abs. 1 und § 15 Abs. 1 gelten entsprechend. 

§ 55d 

Ausübung des Reisegewerbes durch 
Ausländer 

(1) Ausländern ist das Reisegewerbe nur nach 
Maßgabe der nach Absatz 2 erlassenen Vorschrif-
ten gestattet, soweit nicht in zwischenstaatlichen 
Verträgen oder durch Rechtsetzung dazu befugter 
überstaatlicher Gemeinschaften etwas anderes 
bestimmt ist. 

(2) Der Bundesminister für Wirtschaft wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates unter Berücksichtigung 
des öffentlichen Interesses und der gewerbepoli-
zeilichen Erfordernisse Vorschriften zu erlassen 
über den Umfang der Befugnisse bei der Aus-
übung des Reisegewerbes, über die Art und 
Weise der Gewerbeausübung, über die Voraus-
setzungen für die Erteilung, Versagung und Ent-
ziehung sowie über den Geltungsbereich und die 
Geltungsdauer der Reisegewerbekarte für Aus-
länder. 

§ 55 e 

Sonn- und Festtagsruhe 

(1) An Sonn- und Festtagen sind die in § 55 
Abs. 1 Nr. 1 und 2 genannten Tätigkeiten ver-
boten. Dies gilt nicht für die unter § 55 b Abs. 1 
fallende Tätigkeit, soweit sie von selbständigen 
Gewerbetreibenden ausgeübt wird. 

(2) Ausnahmen können von der unteren Ver-
waltungsbehörde zugelassen werden. Der Bun-
desminister für Wirtschaft kann durch Rechtsver-
ordnung im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
ster für Arbeit und mit Zustimmung des Bundes-
rates die Voraussetzungen bestimmen, unter de-
nen Ausnahmen zugelassen werden dürfen. 

§ 56 

Im Reisegewerbe verbotene Tätigkeiten 

(1) Im Reisegewerbe sind verboten 

1. der Vertrieb (Feilbieten und Aufsuchen von 
Bestellungen) von 

a) Waren, soweit ihr Vertrieb im stehenden 
Gewerbebetrieb ausgeschlossen ist, 

b) Giften und gifthaltigen Waren; zugelassen 
ist das Aufsuchen von Bestellungen auf 
Pflanzenschutzmittel, 	Schädlingsbekämp

-

fungsmittel sowie auf Holzschutzmittel, für 
die nach baurechtlichen Vorschriften ein 
Prüfbescheid mit Prüfzeichen erteilt worden 
ist, 

c) Arzneimitteln; zugelassen sind mit ihren 
verkehrsüblichen deutschen Namen bezeich-
nete, dem freien Verkehr überlassene und 
in ihrer Wirkung allgemein bekannte 
Pflanzen, Pflanzenteile und Pflanzenpreß-
säfte in fabrikmäßiger Verpackung, dem 
freien Verkehr überlassene Mineralwässer, 
Heilwässer und Meerwässer sowie deren 
Salze, 

d) Bruchbändern, medizinischen Leibbinden, 
medizinischen Bandagen, Brillen und Au-
gengläsern; zugelassen sind Schutzbrilien, 

e) radioaktiven Stoffen in jeder Verwendungs-
form, 

f) elektromedizinischen Geräten; zugelassen 
sind Geräte für ultraviolette und infrarote 
Bestrahlungen*), Geräte mit unmittelbarer 
Wärmeeinwirkung, Niederfrequenzgeräte 
und Hörgeräte, 

g) Geräten und Gegenständen, die vor ande-
ren als Licht- oder Wärmestrahlen schützen 
sollen, 

h) Wertpapieren, Lotterielosen, Bezugs- und 
Anteilscheinen auf Wertpapiere und Lotte-
rielose; zugelassen ist der Verkauf von Lot-
terielosen im Rahmen genehmigter Lotte

-

rien zu gemeinnützigen Zwecken auf öffent-
lichen Wegen, Straßen oder Plätzen oder 
an deren öffentlichen Orten, 

i) Schriften, Bildwerken und Abbildungen, die 
geeignet sind, in sittlicher oder religiöser 
Hinsicht Ärgernis zu geben oder Jugend-
liche sittlich zu gefährden, oder die unter 
Zusicherung von Prämien oder Gewinnen 
vertrieben werden oder in Lieferungen er-
scheinen, bei denen der Gesamtpreis nicht 
auf jeder einzelnen Lieferung an einer in 
die Augen fallenden Stelle verzeichnet ist; 

2. das Feilbieten und der Ankauf von 

a) Edelmetallen (Gold, Silber, Platin und Pla-
tinbeimetallen) und edelmetallhaltigen Le-
gierungen in jeder Form sowie Waren mit 
Edelmetallbezügen; zugelassen sind Waren 
mit Silberüberzügen, 

b) Edelsteinen, Schmucksteinen und syntheti-
schen Steinen sowie von Perlen einschließ-
lich der Zuchtperlen und Japanperlen sowie 
von Gegenständen, die aus den genannten - 
Stoffen bestehen oder mit ihnen verbunden 
sind, 

*) Die Worte „Geräte für ultraviolette und infrarote Be-
strahlungen" sind :anstelle des Wortes „Höhensonne" 
getreten, da dieser Ausdruck markenrechtlich geschützt 
ist. 
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c) Bäumen, Sträuchern, Saat- und Pflanzgut 
sowie Futtermitteln; 

3. das Feilbieten von 

a) Kleinuhren (Taschen- und Armbanduhren 
und sonst am Körper zu tragenden Uhren), 

b) geistigen Getränken; zugelassen sind Bier 
und Wein in fest verschlossenen Behältnis-
sen innerhalb des Gemeindebezirks der ge-
werblichen Niederlassung des Gewerbetrei-
benden. Weitere Ausnahmen können aus 
besonderem Anlaß von der unteren Ver-
waltungsbehörde oder von der Ortspolizei-
behörde jeweils für ihren Bereich zugelas-
sen werden, 

c) Kleidern, Wäsche, Betten, Bettstücken und 
Bettfedern, wenn es sich um gebrauchte 
Waren handelt, 

d) explosiven Stoffen, insbesondere Schieß- 
und Sprengstoffen sowie pyrotechnischen 
Gegenständen; zugelassen sind Wunder-
kerzen, Knallbonbons, Zündplättchen und 
Zündblättchenbänder (Amorces und Amor-
cesbänder), 

e) leicht entzündliche Flüssigkeiten, insbeson-
dere Benzin, Petroleum und Spiritus, 

f) Waren in der Art, daß sie versteigert oder 
im Wege des Glücksspiels oder der Aus-
spielung (Lotterie) abgesetzt werden; Aus-
nahmen können von der unteren Verwal-
tungsbehörde für ihren Bereich zugelassen 
werden, hinsichtlich der Wanderversteige-
rung jedoch nur bei Waren, die leicht ver-
derblich sind; 

4. die Ausübung der Zahn- und Tierheilkunde 
durch Personen, die hierzu nicht bestallt sind; 

5. die Ausübung des Friseurhandwerks, soweit 
sie nicht von einer gewerblichen Niederlassung 
aus erfolgt; 

6. der Abschluß sowie die Vermittlung von 
Rückkaufgeschäften (§ 34 Abs. 3) und von Dar-
lehnsgeschäften; dies gilt nicht für Dar-
lehnsgeschäfte, die in Zusammenhang mit 
einem Warenverkauf stehen; 

7. das Umherziehen mit männlichen Zuchttieren 
zum Decken und der Vertrieb von Tiersamen. 

(2) Der Bundesminister für Wirtschaft kann 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates Ausnahmen von den in Absatz 1 auf-
geführten Beschränkungen zulassen, soweit hier-
durch eine Gefährdung der Allgemeinheit oder 
der öffentlichen Ordnung nicht zu besorgen ist. 
Die gleiche Befugnis steht den Landesregierun-
gen hinsichtlich der in Absatz 1 Nr. 1 Buch-
stabe h, Nr. 2 Buchstabe c, Nr. 5 und Nr. 7 auf-
geführten Beschränkungen sowie des Vertriebes 
von Bruchbändern, medizinischen Leibbinden und 
medizinischen Bandagen zu; die oberste Landes-
behörde kann im Einzelfall solche Ausnahmen 
mit Wirkung für den Geltungsbereich dieses Ge-

setzes zulassen, im Fall des Absatzes 1 Nr. 7 
jedoch nur für den Bereich ihres Landes. 

(3) Die Vorschriften des Absatzes 1 finden auf 
die in § 55b Abs. 1 bezeichneten gewerblichen 
Tätigkeiten keine Anwendung. Verboten sind je-
doch das Feilbieten von Bäumen, Sträuchern, 
Saat- und Pflanzgut und Futtermitteln, die Aus-
übung der in Absatz 1 Nr. 7 bezeichneten Tätig-
keiten sowie der nach Absatz 1 Nr. 1 Buch-
stabe c unzulässige Vertrieb von Arzneimitteln 
für die Anwendung an Tieren bei land- und forst-
wirtschaftlichen Betrieben sowie bei Betrieben 
des Gemüse-, Obst-, Garten- und Weinbaues, der 
Imkerei und der Fischerei. 

(4) Wer Schriften, Bildwerke oder Abbildun-
gen feilbieten will, hat der nach § 61 zuständigen 
Behörde ein Verzeichnis zur Genehmigung vor-
zulegen. Die Genehmigung ist nur zu versagen, 
soweit in dem Verzeichnis Waren der in Ab-
satz 1 Nr. 1 Buchstabe i bezeichneten Art aufge-
führt sind. Der Gewerbetreibende darf nur die in 
dem Verzeichnis aufgeführten Waren bei sich 
führen; er ist verpflichtet, das Verzeichnis wäh-
rend der Ausübung des Reisegewerbes bei sich 
zu führen, auf Erfordern den zuständigen Behör-
den oder Beamten vorzuzeigen und seine Tätig-
keit auf Verlangen bis zur Herbeischaffung des 
Verzeichnisses einzustellen. 

§ 56 a 

Abzahlungsgeschäfte im Reisegewerbe 

(1) Im Reisegewerbe sind ferner verboten 

1. das Feilbieten von Waren zu Vertragsbedin-
gungen, welche die Voraussetzungen eines un-
ter das Gesetz, betreffend die Abzahlungsge-
schäfte, vom 16. Mai 1894 (Reichsgesetzbl. S. 
450) fallenden Geschäftes erfüllen; 

2. das Aufsuchen von Bestellungen auf Waren 
unter den gleichen Voraussetzungen wie in 
Nummer 1. mit Ausnahme von 

a) Kraftfahrzeugen, 

b) Erzeugnissen der Leinen- und Wäschefabri-
kation, 

c) Nähmaschinen, 

d) Elektro- und Gasgeräten, mit Ausnahme 
der Heilgeräte, 

e) Waschmaschinen und sonstigen Haushalts-
maschinen, 

f) Fahrrädern, 

g) Schreibmaschinen, 

h) Stand-, Wand- und Tischuhren, 

i) Photoapparaten nebst Zubehör, 

k) Teppichen, Läufern und Gardinen, 

1) Tuchen und Stoffen. 

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 finden auf 
die in § 55b Abs. 1 bezeichneten Tätigkeiten 
keine Anwendung. 
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§ 56 b 
Ankündigung des Gewerbebetriebes, 

Wanderlager 

(1)Öffentliche Ankündigungen, die für Zwecke 
des Gewerbebetriebes erlassen werden, müssen 
die Angabe des Namens und der Wohnung des 
Gewerbetreibenden enthalten. Wird für den Ge-
werbebetrieb eine Verkaufsstelle oder eine an-
dere Einrichtung benutzt, so muß an dieser in 
einer für jedermann erkennbaren Weise der 
Name mit mindestens einem ausgeschriebenen 
Vornamen und die Angabe der Wohnung des 
Gewerbetreibenden angebracht werden; hat der 
Gewerbetreibende keinen Wohnsitz im Inland, 
so ist außer der Anschrift im Inland der Geburts-
ort anzugeben. 

(2) Die Veranstaltung eines Wanderlagers, auf 
die durch öffentliche Ankündigungen hingewie-
sen werden  soll,  ist zehn Tage vor Beginn der 
für den Ort der Veranstaltung zuständigen un-
teren Verwaltungsbehörde anzuzeigen. Mit der 
Anzeige sind Wortlaut und Art der beabsichtig-
ten öffentlichen Ankündigungen mitzuteilen. 

(3) Die nach Absatz 2 zuständige Behörde kann 
die Veranstaltung eines Wanderlagers untersa-
gen, wenn 
1. die rechtzeitige Anzeige nach Absatz 2 unter-

blieben ist, 

2. die öffentlichen Ankündigungen strafbare Ver-
stöße gegen das Gesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb sowie gegen die Anordnung des 
Reichswirtschaftsministers vom 4. Juli 1935 
über Verkaufveranstaltungen besonderer Art 
(Reichsanzeiger Nr. 158) erkennen lassen. 

§ 57 

Versagungsgründe 
(1) Die Reisegewerbekarte ist dem Antragstel-

ler zu versagen, wenn 

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß er 
die für die Ausübung des Reisegewerbes er-
forderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt, 

2. er entmündigt ist oder unter Polizeiaufsicht 
steht, 

3. er wegen eines Verbrechens, wegen Wider-
standes gegen die Staatsgewalt, wegen Land-
friedensbruchs, wegen Zuwiderhandlung ge-
gen Verbote und Sicherungsmaßregeln, die die 
Einführung oder Verbreitung ansteckender 
Krankheiten oder Viehseuchen verhindern 
sollen, wegen Vergehens gegen die Sittlichkeit, 
wegen vorsätzlicher Angriffe auf die Gesund-
heit anderer, wegen Hausfriedensbruchs, Dieb-
stahls, Unterschlagung, Betrugs oder Hehlerei 
zu einer Gefängnisstrafe von mindestens drei 
Monaten rechtskräftig verurteilt worden ist 
und seit Verbüßung der Strafe drei Jahre noch 
nicht verflossen sind, 

4. er wegen Bettelei oder Landstreicherei in den 
letzten drei Jahren vor der Antragstellung 
wiederholt rechtskräftig verurteilt worden ist. 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 steht der 
Verbüßung der Freiheitsstrafe ihre Verjährung, 
ihr Erlaß oder ihre Umwandlung in eine Geld-
strafe gleich; in diesen Fällen beginnt die drei-
jährige Frist mit dem Tage, an dem die Freiheits-
strafe verjährt oder erlassen oder in eine Geld-
strafe umgewandelt worden ist. 

(3) Ist die Strafe nach einer Bewährungszeit 
ganz oder teilweise erlassen, so wird die Bewäh-
rungszeit auf die  Frist angerechnet. 

(4) Die Reisegewerbekarte kann in den Fällen 
des Absatzes 1 Nr. 3 mit Zustimmung der höhe-
ren Verwaltungsbehörde vorzeitig erteilt wer-
den, wenn die Versagung nach den besonderen 
Umständen des Falles eine unbillige Härte be-
deuten würde. 

§ 57a 

Weitere Versagungsgründe 

Die Reisegewerbekarte kann dem Antragstel-
ler versagt werden, wenn er 

1. mit einer abschreckenden oder ansteckenden 
Krankheit behaftet oder in abschreckender 
Weise entstellt ist, 

2. blind, taub oder stumm ist oder an Geistes-
schwäche leidet, 

3. das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat; 
dies gilt nicht, wenn er der Ernährer der Fa-
milie ist oder bereits zwei Jahre im Reisege-
werbe tätig war, 

4. im Geltungsbereich dieses Gesetzes keinen 
festen Wohnsitz hat. 

§ 58 

Entziehung der Reisegewerbekarte 

Die Reisegewerbekarte kann entzogen werden, 
wenn eine der in § 57 Abs. 1 oder § 57a bezeich-
neten Voraussetzungen bei Erteilung der Reise-
gewerbekarte der Behörde nicht bekannt gewe-
sen oder nach Erteilung der Karte eingetreten ist. 

§ 59 

Untersagung der Ausübung des Reise

-

gewerbes 

Soweit nach den §§ 55a oder 55b eine Reise-
gewerbekarte nicht erforderlich ist, kann die Aus-
übung des Reisegewerbes untersagt werden, 
wenn die Voraussetzungen des § 57 Abs. 1 oder 
des § 57a Nr. 1 vorliegen. 

§ 60 

Geltungsdauer und Geltungsbereich 
der Reisegewerbekarte 

(1) Die Reisegewerbekarte wird für die Dauer 
eines Jahres erteilt. Sie berechtigt den Inhaber, 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes das in ihr 
bezeichnete Gewerbe zu betreiben. Ist dem Ge-
werbetreibenden bereits eine Reisegewerbekarte 
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für das vorhergehende Jahr erteilt worden, so 
kann wenn dies der Zustand der Karte zuläßt, 
an Stelle der Ausstellung einer neuen Karte ein 
Verlängerungsvermerk treten, der mit Dienstsie-
gel und Unterschrift zu versehen ist. Die Vor-
schriften der §§ 57 und 57a bleiben unberührt. 
Wird ein Reisegewerbe ohne Unterbrechung län-
ger als fünf Jahre betrieben, so kann, falls sich 
aus der Person des Gewerbetreibenden oder aus 
sonstigen Umständen keine Bedenken ergeben, 
die Reisegewerbekarte abweichend von Satz 1 
für einen Zeitraum bis zu fünf Jahren erteilt wer-
den. Soweit nach § 56 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe b 
das Feilbieten von geistigen Getränken gestattet 
wird, ist die räumliche und zeitliche Beschrän-
kung dieser Erlaubnis in der Reisegewerbekarte 
anzugeben. 

(2) Eine Reisegewerbekarte für den Betrieb der 
in § 55 Abs. 1 Nr. 3 bezeichneten Gewerbe kann 
für eine kürzere Dauer als ein Jahr oder für 
bestimmte Tage erteilt werden. 

§ 60 a 

Musikaufführungen und ähnliche 
Veranstaltungen 

Wer die in § 55 Abs. 1 Nr. 3 bezeichneten Ge-
werbe ausüben will, bedarf der Erlaubnis der 
Ortspolizeibehörde; sie ist zu versagen, wenn 
eine Störung der öffentlichen Ordnung, insbeson-
dere eine erhebliche Belästigung der Allgemein-
heit, zu befürchten ist. 

§ 60 b 

Mitführen und Vorzeigen der 
Reisegewerbekarte 

Der Inhaber einer Reisegewerbekarte ist ver-
pflichtet, sie während der Ausübung des Ge-
werbebetriebes bei sich zu führen, auf Erfordern 
der zuständigen Behörden oder Beamten vorzu-
zeigen und seine Tätigkeit auf Verlangen bis zur 
Herbeischaffung der Reisegewerbekarte einzu-
stellen. Auf Erfordern hat er die von ihm ge-
führten Waren vorzulegen. 

§ 60c 

Keine Übertragbarkeit, gemeinsame 
Reisegewerbekarten 

(1) Die Reisegewerbekarte darf einem anderen 
nicht zur Benutzung überlassen werden. 

(2) Wenn mehrere Personen die in § 55 Abs. 1 
Nr. 3 bezeichneten Gewerbe gemeinsam zu be-
treiben beabsichtigen, so kann auf ihren Antrag 
eine gemeinsame Reisegewerbekarte ausgestellt 
werden, in welcher jeder einzelne Gewerbetrei-
bende aufzuführen ist. 

§ 61 

Zuständigkeit 

Die Reisegewerbekarte wird durch die für den 
Wohnsitz oder in Ermangelung eines Wohnsit

-

zes durch die für den Aufenthaltsort des An-
tragstellers zuständige untere Verwaltungsbe-
hörde erteilt, versagt oder entzogen. 

§ 62 

Eintragung der Begleiter 

(1) Wer als Inhaber einer Reisegewerbekarte 
bei den in § 55 Abs. 1 Nr. 1 und 2 bezeichneten 
Tätigkeiten andere Personen von Ort zu Ort mit 
sich führen will, bedarf der Erlaubnis derjenigen 
Behörde, welche die Reisegewerbekarte erteilt 
hat oder in deren Bezirk sich der Antragsteller 
befindet. Die Erlaubnis wird in der Reisegewer-
bekarte unter näherer Bezeichnung dieser Person 
vermerkt. 

(2) Die Erlaubnis ist zu versagen, soweit bei 
den Begleitpersonen eine der in § 57 bezeichne-
ten Voraussetzungen zutrifft oder wenn für sie 
die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversiche-
rung, zu den gesetzlichen Rentenversicherungen 
und zur Arbeitslosenversicherung nicht entrichtet 
oder gestundet sind; außerdem darf sie nur dann 
versagt werden, soweit eine der in § 57a Nr. 1, 
2 und 4 bezeichneten Voraussetzungen vorliegt. 
Die Erlaubnis kann nach Maßgabe des § 58 ent-
zogen werden. 

(3) Die Erlaubnis zur Mitführung von schul-
pflichtigen Kindern ist zu versagen und die be-
reits erteilte Erlaubnis zu entziehen, wenn nicht 
für einen ausreichenden Unterricht der Kinder ge-
sorgt ist. 

§ 63 

Versagung und Entziehung 

Wird die Reisegewerbekarte versagt oder ent-
zogen, so ist dies dem Beteiligten durch schrift-
lichen Bescheid unter Angabe der Gründe zu er-
öffnen. Dasselbe gilt für die Versagung der Ge-
nehmigung des Druckschriftenverzeichnisses nach 
§ 56 Abs. 4, die Untersagung des Gewerbebetrie-
bes nach § 59 und die Versagung oder Entzie-
hung der Erlaubnis in den Fällen des § 62Abs. 2." 

22. § 68 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„ (2) Bei Messen darf ferner eine Vergütung für 
die im Interesse der Beteiligten geleistete Werbe- 
und Verwaltungstätigkeit gefordert werden." 

23. Die Vorschriften des Titels VI werden aufge-
hoben. 

24. Die Überschrift des Titels VII Abschnitt VI er-
hält folgende Fassung: 

„Gehilfen und Lehrlinge in Betrieben 
des Handelsgewerbes" 

25. § 139g erhält folgende Fassung: 

„§ 139g 

(1) Die Gewerbeaufsichtsbehörden sind befugt, 
durch Verfügung für einzelne Betriebe diejenigen 
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Maßnahmen anzuordnen, die zur Durchführung 
der dem Arbeitgeber durch § 62 Abs. 1 des Han-
delsgesetzbuchs auferlegten Pflichten erforderlich 
erscheinen. Diese Befugnis besteht auch gegen-
über Versicherungsunternehmen einschließlich 
derjenigen Versicherungsunternehmen, die kein 
Gewerbe betreiben. 

(2) Die Bestimmungen in § 120d Abs. 2 und 3 
und in § 139b finden entsprechende Anwendung. 
Das Grundrecht des Artikels 13 des Grundgeset-
zes wird insoweit eingeschränkt." 

26. In § 144a Abs. 2 werden die Worte „des § 81 a 
Ziffer 3," gestrichen. 

27. In § 146 Abs. 1 Nr. 4 wird die Verweisung auf 
„§ 56 Abs. 2 Nr. 6" durch die Verweisung auf 
„§ 56 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe d" ersetzt. 

28. In § 146a Abs. 1 wird die Verweisung auf 
„§ 55 a" durch die Verweisung auf „§ 55 e" er-
setzt. 

29. § 147 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 erhält folgende Fassung: 

„1. wer den selbständigen Betrieb eines ste-
henden Gewerbes ohne die hierzu erfor-
derliche Konzession, Erlaubnis, Genehmi-
gung oder Bestellung beginnt oder fort-
setzt oder von den festgesetzten Bedin-
gungen abweicht;" 

b) Nummer 3 erhält folgende Fassung: 

„3. wer einer nach § 35 Abs. 1 erlassenen Un

-

tersagungsverfügung zuwiderhandelt;" 

c) Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5 
eingefügt: 

„5. wer der Vorschrift des § 34 Abs. 3 zuwi-
derhandelt." 

30. § 148 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgende Nummer 3 eingefügt: 

„3. wer einer mit der Genehmigung nach 
§ 33d verbundenen, durch schriftliche Ver-
fügung angeordneten Auflage zuwider-
handelt, sofern die Verfügung ausdrück-
lich auf diese Strafvorschrift verweist;" 

b) Nummer 4 erhält folgende Fassung: 

„4. wer den nach § 35 Abs. 2 durch schriftliche 
Verfügung angeordneten Auflagen zuwi-
derhandelt, sofern die Verfügung aus-
drücklich auf diese Strafvorschrift ver-
weist;" 

c) Nummer 4 a erhält folgende Fassung: 

„4 a. wer außer den Fällen des § 360 Nr. 12 
des Strafgesetzbuchs den auf Grund des 
§ 34 Abs. 2 und 4, des § 34a Abs. 2 oder 
des § 38 erlassenen Vorschriften zuwi

-

derhandelt, sofern die nach Inkrafttreten 
dieser Vorschrift ergehenden Bestimmun-
gen ausdrücklich auf diese Strafvorschrift 
verweisen;" 

d) Nummer 5 erhält folgende Fassung: 

„5. wer ein Reisegewerbe ohne die erforder-
liche Reisegewerbekarte oder nach Unter-
sagung der gewerblichen Tätigkeit ausübt 
oder ein Wanderlager trotz Untersagung 
gemäß § 56b Abs. 3 veranstaltet;" 

e) Nummer 6 erhält folgende Fassung: 

„6. wer wider besseres Wissen unrichtige An-
gaben macht, um eine Reisegewerbekarte, 
eine Gewerbelegitimationskarte oder die 
in § 62 vorgesehene Erlaubnis zu erhal-
ten;" 

f) Nummer 7 erhält folgende Fassung: 

„7. wer den Vorschriften der §§ 55c, 56 Abs. 1 
Nr. 1, 2 und 3 Buchstaben a bis c, e 
und f, Nr. 4 bis 7 und Abs. 4, §§ 56 a, 
56b Abs. 1 und 2 oder der §§ 60a, 60b, 
60c Abs. 1 zuwiderhandelt;" 

g) Nummer 7 a erhält folgende Fassung: 

„7 a. wer den Vorschriften einer auf Grund 
von § 55d Abs. 2 erlassenen Rechtsver-
ordnung zuwiderhandelt, sofern die 
Rechtsverordnung ausdrücklich auf die 
Strafvorschriften dieses Gesetzes ver-
weist;". 

h) Nummern 7 b, 7 c und 7 e werden aufgehoben. 

31. § 149 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummern 1 und 2 werden aufgehoben. 

b) In Nummer 4 werden die Worte „ein Ge-
werbe im Umherziehen" durch die Worte „ein 
Reisegewerbe" und die Worte „sein Wander-
gewerbeschein" durch die Worte „seine 
Reisegewerbekarte" ersetzt. 

c) Nummer 5 erhält folgende Fassung: 

„5. wer im Reisegewerbe unbefugt Personen 
mit sich führt oder einen Gewerbetreiben-
den bei der Ausübung des Reisegewerbes 
unbefugt begleitet;" 

32. Hinter § 150 a wird folgender § 150 b eingefügt: 

„§ 150 b 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer gegen die 
Vorschrift des § 15 b verstößt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße geahndet werden." 

33. In § 154 Abs. 1 Nr. 2 entfallen die Worte „vor-
behaltlich des § 139 g Abs. 1 und der §§ 139 h, 
139 1, 139 m,". 
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Artikel II 

Es werden aufgehoben 

1. die Verordnung über Handelsbeschränkungen 
vom 13. Juli 1923 in der Fassung der Verord-
nung vom 26. Juni 1924, des Gesetzes vom 
19 Juli 1926, des Lebensmittelgesetzes vom 
5. Juli 1927 und des Gesetzes vom 22. März 
1934 und 19. Dezember 1935 (Reichsgesetzbl. 
1923 I S. 706, 1924 I S. 661, 1926 I S. 413, 
1927 I S. 134, 1934 I S. 213, 1935 I S. 1516) ; 

2. das Gesetz über die Ausübung der Reisevermitt-
lung vom 26. Januar 1937 (Reichsgesetzbl. I 
S. 31); 

3. die Durchführungsverordnung zum Gesetz über 
die Ausübung der Reisevermittlung vom 
22. Februar 1937 (Reichsgesetzbl. I S. 336) in der 
Fassung der Verordnung vom 30. Januar 1941 
(Reichsgesetzbl. I S. 87) ; 

4. das Gesetz zur Beseitigung von Mißständen im 
Auskunfts- und Detektivgewerbe vom 1. Februar 
1939 (Reichsgesetzbl. I S. 266) ; 

5. die Erste Durchführungsverordnung zum Gesetz 
zur Beseitigung von Mißständen im Auskunfts- 
und Detektivgewerbe vorn 20. Februar 1939 
(Reichsgesetzbl. I S. 277) ; 

6. die §§ 8 und 11 des Gesetzes des Landes Nieder-
sachsen über die Zulassung und Schließung von 
Gewerbebetrieben (Gewerbezulassungsgesetz) 
vom 29. Dezember 1948 (Niedersächsisches Ge-
setz- und Verordnungsblatt S. 188); 

7. die Verordnung über den Ankauf und das Feil-
bieten von Gemüse- und Blumensamen im Um-
herziehen vom 22. Oktober 1934 (Reichsgesetzbl.I 
S. 1065) ; 

8. das Gesetz des Landes Schleswig-Holstein vom 
3. Mai 1948 über die Prüfung der Bedürfnisfrage 
bei der Erteilung von Wandergewerbescheinen 
(Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig

-

Holstein S. 147); 

9. die Bekanntmachung des Bundesrates vom 
27. November 1896 betreffend die Ausführungs-
bestimmungen zur Gewerbeordnung (Reichsge-
setzbl. S. 745) in der Fassung der Bekannt-
machungen vom 13. Januar 1909 (Reichsgesetzbl. 
S. 259) und 4. März 1912 (Reichsgesetzbl. S. 189) 
und der Verordnungen vom 13. März 1928 
(Reichsministerialblatt S. 89), vom 6. Oktober 
1930 (Reichsministerialblatt S. 559), vom 20. Mai 
1933 (Reichsgesetzbl. I S. 288) und vom 
12. August 1935 (Reichsministerialblatt S. 725) ; 

10. die Bekanntmachung des Bundesrates vom 
25. März 1897 betreffend Ausführungsbestim-
mungen zur Gewerbeordnung (Reichsgesetzbl. 
S. 96) ; 

11. die Verordnung zur Ausführung des § 44 Abs. 3 
der Gewerbeordnung vom 3. Februar 1936 
(Reichsgesetzbl. I S. 58) ; 

12. die Verordnung über den Wachdienst vom 
14. Dezember 1937 (Reichsgesetzbl. I S. 1387) ; 

13. die Erste Anordnung zur Durchführung der Ver-
ordnungen über den Wachdienst vom 31. März 
1939 (Reichsgesetzbl. I S. 734) ; 

14. die Verordnung über die Herstellung ortho-
pädischer Maßschuhe vom 8. November 1938 
(Reichsgesetzbl. I S. 1572) ; 

15. die Verordnung zur Durchführung des § 30 c der 
Gewerbeordnung vom 2. April 1940 (Reichsge-
setzbl. I S. 601) in der Fassung der Dritten Ver-
ordnung vom 15. Dezember 1943 (Reichsge-
setzbl. I S. 678) ; 

16. Artikel II der Zweiten Verordnung zur Durch-
führung und Ergänzung des § 56 a Abs. 2 der 
Gewerbeordnung vom 6. April 1940 (Reichsge-
setzbl. I S. 623) ; 

17. die Verordnung zur Durchführung des § 56 a 
Abs. 1 Ziffer 5 der Gewerbeordnung für das 
Deutsche Reich vom 28. Dezember 1938 (Reichs-
gesetzbl. I S. 2017, berichtigt 1939 I S. 50); 

18. die Zweite Durchführungsverordnung zum Bre-
mischen Übergangsgesetz zur Regelung der Ge-
werbefreiheit vom 14. Februar 1949 (Gesetzblatt 
der Freien Hansestadt Bremen S. 31) in der Fas-
sung der Verordnung vom 26. August 1949 (Ge-
setzblatt der Freien Hansestadt Bremen S. 203), 
des Gesetzes zur Änderung der Zweiten Durch-
führungsverordnung zum Bremischen Übergangs-
gesetz zur Regelung der Gewerbefreiheit vom 
1. September 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 601) und 
des Zweiten Gesetzes zur Änderung und Auf-
hebung von Durchführungsverordnungen zum 
Bremischen Übergangsgesetz zur Regelung der 
Gewerbefreiheit vom 5. September 1955 (Bun-
desgesetzbl. I S. 571) mit Ausnahme des § 5; 

19. die Fünfte Durchführungsverordnung zum Bre-
mischen Übergangsgesetz zur Regelung der Ge-
werbefreiheit vom 4. November 1949 (Gesetz-
blatt der Freien Hansestadt Bremen S. 235) mit 
Ausnahme des § 3 Abs. 8; 

20. § 1 Abs. 1 Buchstabe b und § 3 der Sechsten 
Durchführungsverordnung zum Bremischen Über-
gangsgesetz zur Regelung der Gewerbefreiheit 
vom 11. November 1949 (Gesetzblatt der Freien 
Hansestadt Bremen S. 237) sowie die Verweisun-
gen auf die vorgenannten Vorschriften. 

Artikel III 

(1) Innungen, die bei Inkrafttreten dieses Ge-
setzes den Vorschriften des Titels VI der Gewerbe-
ordnung unterliegen und die nicht den Vorschriften 
des Gesetzes zur Ordnung des Handwerks (Hand-
werksordnung) vom 17. September 1953 (Bundes-
gesetzbl. I S. 1411) unterworfen sind, erhalten mit 
Inkrafttreten dieses Gesetzes die Rechtsstellung 
eines Vereins, dem die Rechtsfähigkeit nach § 22 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs verliehen worden ist. 
Sie dürfen ihren Namen beibehalten. 

(2) Die nach Absatz 1 entstehenden Vereine sind 
befugt, eine Innungskrankenkasse, die vor Inkraft-
treten dieses Gesetzes errichtet worden ist, fortzu- 
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führen. In diesem Falle haben sie die Rechte und 
Pflichten des Trägers einer Innungskrankenkasse. 
Die Rechtsverhältnisse der Innungskrankenkasse 
richten sich nach der Reichsversicherungsordnung. 

(3) Soweit aus Anlaß der in Absatz 1 bezeichneten 
Überleitung der bisher als Körperschaften des 
öffentlichen Rechts bestehenden Innungen und ihrer 
Betriebe gewerblicher Art Steuern und Abgaben 
entstehen, werden diese nicht erhoben. Für die Be-
steuerung der aus der Überleitung hervorgegan-
genen Vereine gelten die allgemeinen steuerlichen 
Vorschriften. 

Artikel IV 

Wer bei Inkrafttreten dieses Gesetzes eine Spiel-
halle, ein Spielkasino oder ein ähnliches Unterneh-
men befugt betreibt, bedarf keiner Erlaubnis nach 
§ 33 e Abs. 1 Satz 1 der Gewerbeordnung. Die Fort-
führung des Betriebes kann jedoch untersagt wer-
den, wenn die Voraussetzungen für die Rücknahme 
der Erlaubnis vorliegen. 

Artikel V 

Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes werden der 
Untersagung der Ausübung eines Gewerbes gemäß 
§ 35 der Gewerbeordnung gleichgestellt 

1. Untersagungen des Handels mit Gegenständen 
des täglichen Bedarfs auf Grund der Verordnung 
über Handelsbeschränkungen, 

2. Untersagungen der Ausübung der Reisevermitt-
lung auf Grund des Gesetzes über die Ausübung 
der Reisevermittlung, 

3. Gewerbeuntersagungen auf Grund des Gesetzes 
zur Beseitigung von Mißständen im Auskunfts- 
und Detektivgewerbe, 

4. Gewerbeuntersagungen auf Grund des Gesetzes 
des Landes Niedersachsen über die Zulassung 
und Schließung von Gewerbebetrieben. 

Artikel VI 

Die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilten 
Wandergewerbescheine, Legitimationskarten, Legi-
timationsscheine und Erlaubnisse nach § 42 b der 
Gewerbeordnung berechtigen während ihrer Gel-
tungsdauer zur Ausbildung des Gewerbes in dem 
bisherigen Umfang. 

Artikel VII 

Das Gesetz über den Verkehr mit Edelmetallen, 
Edelsteinen und Perlen in der Fassung des Gesetzes 
vom 29. Juni 1926 (Reichsgesetzbl. I S. 321) wird wie 
folgt geändert: 

1. § 2 wird aufgehoben. 

2. In § 3 Abs. 1 wird die Verweisung auf § 2 ge-
strichen. 

Artikel VIII 

Soweit in Gesetzen oder Verordnungen auf durch 
dieses Gesetz aufgehobene oder geänderte Vor-
schriften der Gewerbeordnung Bezug genommen 
wird, beziehen sich diese Verweisungen auf die ent-
sprechenden Vorschriften dieses Gesetzes. 

Artikel IX 

(1) Im Land Bremen gelten 

1. §§ 30 und 33 a der Gewerbeordnung in folgender 
Fassung: 

„§ 30 

(1) Unternehmer von Privat-Kranken-, Privat-
Entbindungs- und Privat-Irrenanstalten bedürfen 
einer Konzession der höheren Verwaltungsbe-
hörde. Die Konzession ist nur dann zu versagen, 

a) wenn Tatsachen vorliegen, welche die Unzu-
verlässigkeit des Unternehmers in Beziehung 
auf die Leitung oder Verwaltung der Anstalt 
dartun, 

b) wenn nach den von dem Unternehmer einzu-
reichenden Beschreibungen und Plänen die 
baulichen und die sonstigen technischen Ein-
richtungen der Anstalt den gesundheitspoli-
zeilichen Anforderungen nicht entsprechen, 

c) wenn die Anstalt nur in einem Teile eines 
auch von anderen Personen bewohnten Ge-
bäudes untergebracht werden soll und durch 
ihren Betrieb für die Mitbewohner dieses Ge-
bäudes erhebliche Nachteile oder Gefahren 
hervorrufen kann, 

d) wenn die Anstalt zur Aufnahme von Personen 
mit ansteckenden Krankheiten oder von 
Geisteskranken bestimmt ist und durch ihre 
örtliche Lage für die Besitzer oder Bewohner 
der benachbarten Grundstücke erhebliche 
Nachteile oder Gefahren hervorrufen kann. 

(2) Vor Erteilung der Konzession sind über die 
Fragen zu Buchstaben c und d die Ortspolizei- 
und die Gemeindebehörde zu hören." 

„§ 33 a 

(1) Wer gewerbsmäßig Singspiele, Gesangs-
und deklamatorische Vorträge, Schaustellungen 
von Personen oder theatralische Vorstellungen, 
ohne daß ein höheres Interesse der Kunst oder 
Wissenschaft dabei obwaltet, in seinen Wirt-
schafts- oder sonstigen Räumen öffentlich veran-
stalten oder zu deren öffentlicher Veranstaltung 
seine Räume benutzen lassen will, bedarf zum 
Betriebe dieses Gewerbes der Erlaubnis. 

(2) Die Erlaubnis ist nur dann zu versagen, 

1. wenn gegen den Nachsuchenden Tatsachen vor-
liegen, welche die Annahme rechtfertigen, daß 
die beabsichtigten Veranstaltungen den Ge-
setzen oder guten Sitten zuwiderlaufen werden; 

2. wenn das zum Betriebe des Gewerbes be-
stimmte Lokal wegen seiner Beschaffenheit oder 
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Lage den polizeilichen Anforderungen nicht ge-
nügt; 

3. wenn der beabsichtigte Betrieb des Gewerbes 
eine erhebliche Belästigung der Allgemeinheit 
befürchten läßt." 

2. § 34 Abs. 1 bis 3 und § 34 a der Gewerbeordnung 
in der sich aus Artikel I Nr. 10 und 11 ergebenden 
Fassung; § 34 Abs. 4 gilt in folgender Fassung: 

„ (4) Die Landesgesetze können vorschreiben, 
daß zum Handel mit Giften und zum Betrieb des 
Lotsengewerbes besondere Genehmigung erfor-
derlich ist, imgleichen, daß das Gewerbe der 
Markscheider nur von Personen betrieben werden 
darf, welche als solche geprüft und konzessio-
niert sind." 

(2) Soweit durch Artikel I dieses Gesetzes oder 
durch Absatz 1 dieses Artikels im Land Bremen eine 
Tätigkeit von einer Erlaubnis abhängig gemacht 
wird, gilt diese Erlaubnis den Personen als erteilt, 
die diese Tätigkeit bei Inkrafttreten dieses Gesetzes 
befugt ausüben. Es kann jedoch die Fortführung des 

Betriebes untersagt werden, wenn die Voraus-
setzungen für die Rücknahme der Erlaubnis vor-
liegen. 

Artikel X 

Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes gilt die Ge-
werbeordnung in der im Land Schleswig-Holstein 
geltenden Fassung auch auf der Insel Helgoland. 

Artikel XI 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 
1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. 
Rechtsverordnungen, die auf Grund der Gewerbe-
ordnung in der aus diesem Gesetz sich ergebenden 
Fassung erlassen werden, gelten im Land Berlin 
nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes. 

Artikel XII 

Dieses Gesetz tritt mit dem Beginn des auf seine 
Verkündung folgenden dritten Kalendermonats in 
Kraft. 

Begründung 

Allgemeines 

Gleichzeitig mit der Verabschiedung des Gesetzes 
zur Änderung der Titel I bis IV, VII und X der Ge-
werbeordnung vom 29. September 1953 — BGBl. I 
S. 1459 — (Novelle 1953) am 3. Juli 1953 hat der 
Deutsche Bundestag in seiner 1. Wahlperiode 
an die damalige Bundesregierung das Ersuchen 
gerichtet, in einem weiteren Änderungsgesetz 
zur Gewerbeordnung die Frage der Gewerbeunter-
sagung im § 35 GewO zu regeln und ferner eine den 
Bedürfnissen der Volkswirtschaft entsprechende 
Neufassung der §§ 56 und 56 a GewO vorzulegen 
(vgl. Drucksache Nr. 4491 der 1. Wahlperiode sowie 
Entschließung in der 280. Sitzung am 3. Juli 1953 — 
Stenographische Berichte S. 14125 (C) —). Entspre-
chend diesem Auftrag enthält der jetzt vorliegende 
Entwurf eines „Vierten Bundesgesetzes zur Ände-
rung der Gewerbeordnung" mit der Neufassung des 
§ 35 eine allgemeine und bundeseinheitliche Rege-
lung der Gewerbeuntersagung. Mit diesem Vorschlag 
soll dem Gedanken Rechnung getragen werden, 
daß entsprechend der wirtschaftspolitischen Linie 
der Bundesregierung der Beginn einer gewerblichen 
Tätigkeit von beschränkenden Vorschriften mög-
lichst frei sein soll, daß aber andererseits der Staat 
dann einzugreifen befugt sein muß, wenn ein Ge-
werbetreibender das ihm gewährte Recht der freien 
gewerblichen Betätigung mißbraucht. Der neue, für 
jedes Gewerbe geltende § 35 wird eine Handhabe 
bieten, entsprechend den Wünschen vieler Ge-
werbezweige eine Ausschaltung schädlicher und un-
lauterer Personen vorzunehmen, ohne daß hierzu 
jeweils ein Sondergesetz notwendig ist. Die Frage 

des Schutzes der Berufsbezeichnungen wird hier-
durch nicht berührt. Mit der Neufassung des § 35 
verbindet sich der weitere gesetzesökonomische 
Vorteil, daß eine Reihe von Gesetzen und Verord-
nungen aufgehoben werden kann (vgl. Artikel II 
des Entwurfs). 

Bei der Überprüfung der sich aus den §§ 56 und 56 a 
GewO ergebenden Beschränkungen des ambulanten 
Gewerbes (d. h. des außerhalb einer festen Betriebs-
stätte ausgeübten Gewerbes) ergab sich die Not-
wendigkeit einer weitgehenden Vereinfachung des 
bisher in der Gewerbeordnung sehr kompliziert ge-
regelten Gewerbescheinsystems, wobei von dem 
Grundsatz ausgegangen wurde, daß 

1. eine Unterscheidung zwischen dem ambulanten 
Gewerbe am Wohnort und außerhalb des Wohn-
ortes entbehrlich sei, und 

2. eine Ausweispflicht für das ambulante Gewerbe 
nur dann gerechtfertigt werden kann, wenn der be-
treffende Gewerbetreibende unmittelbar mit dem 
Letztverbraucher in Berührung kommt. 

Im Zuge dieser Vereinfachungsmaßnahmen werden 
zwangsläufig verschiedene Änderungen im Titel II 
notwendig, ferner erscheint eine Neufassung des 
gesamten Titels III erforderlich, der die das Wan-
dergewerbe betreffenden Vorschriften enthält. 
Die übrigen Änderungen, die im Entwurf enthalten 
sind, betreffen Fragen, deren Lösung sich im Laufe 
der letzten beiden Jahre als dringlich erwiesen hat. 
Überwiegend handelt es sich um die Klarstellung 
von Zweifelsfragen. Schließlich dienen einzelne Re-
gelungen der Verwaltungsvereinfachung oder sie 
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entsprechen dem Prinzip, den Wert der gewerbe-
rechtlichen Vorschriften nicht in der Errichtung von 
Zugangssperren, sondern darin zu sehen, die Art 
und Weise der Gewerbeausübung bestimmten Re-
geln zu unterwerfen. 

Der jetzt vorliegende Novellenentwurf ist infolge 
der Hereinnahme der verschiedensten Fragen etwas 
umfangreicher geworden, als ursprünglich beabsich-
tigt war. Hierbei wurde davon ausgegangen, daß es 
unzweckmäßig ist, Einzelfragen jeweils zum Gegen-
stand einer besonderen Novelle zu machen. Soweit 
die Entwicklung übersehen werden kann, soll vor 
der beabsichtigten Neukodifikation ein weiteres 
Änderungsgesetz zur Gewerbeordnung nicht vorge-
legt werden. 

Im einzelnen 

ZU ARTIKEL I 

Nr. 1 
Die Notwendigkeit der Änderung im § 6 ergibt sich 
aus der Neufassung des § 139 g (vgl. Nr. 25 des Ent-
wurfs). Die dort den Gewerbeaufsichtsbehörden zu-
gesprochenen Befugnisse sollen sich jetzt gemäß 
ausdrücklicher Ergänzung des § 139 g auch auf die 
Versicherungsunternehmen erstrecken. Dementspre-
chend muß § 6 dahingehend geändert werden, daß 
die Gewerbeordnung, die nach der bisherigen Fas-
sung des § 6 Abs. 1 Satz 1 auf Versicherungsunter-
nehmer keine Anwendung findet, nunmehr auf Ver-
sicherungsunternehmen insoweit anwendbar ist, als 
dies in der Gewerbeordnung ausdrücklich in der in 
Frage kommenden Vorschrift (also jetzt in § 139 g) 
bestimmt ist. Im übrigen wird auf die Begründung 
zu Nr. 25 verwiesen. 

Nr. 2 

Bereits durch die Novelle 1953 ist die Anmeldepflicht 
des § 14 Abs. 1 auf den Wechsel des Geschäfts-
gegenstandes und auf gewisse Erweiterungen des 
Geschäftsbetriebes ausgedehnt worden. Auf Grund 
der Berichte der Verwaltungsbehörden erscheint es 
notwendig, auch die Geschäftsverlegung und die 
Geschäftsaufgabe in die Anzeigepflicht miteinzube-
ziehen, damit die zuständigen Verwaltungsbehörden 
einen Überblick darüber haben, wieviel und welche 
Gewerbebetriebe in ihrem Bereich vorhanden sind 
und wo sie ihren Sitz haben. Diese erweiterte An-
zeigepflicht ist ein notwendiges Korrelat zur Ge-
werbefreiheit. Da der Zugang zu einer gewerblichen 
Tätigkeit nach Möglichkeit von unnötigen Beschrän-
kungen frei sein soll, ist es auf der anderen Seite 
zur besseren Überwachung der Gewerbeausübung 
notwendig, den Aufsichtsbehörden durch eine den 
Verhältnissen angemessene Ausgestaltung der An-
zeigepflicht die erforderlichen Unterlagen zu ver-
schaffen. Davon abgesehen. werden jetzt die Be-
hörden in der Lage sein, zu statistischen Anfragen 
schnell Stellung zu nehmen. 

Dem vorerwähnten Prinzip entspricht der neue Ab

-

satz 2 des § 14. Der Handel mit den dort genannten 

Waren war bisher nach § 35 Abs. 7 anzeigepflichtig. 
Mit Rücksicht auf die Neufassung des § 35 konnte 
die Regelung dieser besonderen Anzeigepflicht im 
Rahmen des § 35 nicht mehr in Betracht kommen. 
Sie gehört systematisch zu § 14. Die ausdrückliche 
Statuierung der Anzeigepflicht in Absatz 2 ist im 
Hinblick auf § 6 Abs. 1 Satz 2 erforderlich. Die Ein-
beziehung der Wettannahmestellen ist notwendig, 
da Wettannahmestellen rechtlich als Verkaufsstellen 
für Lotterielose anzusehen sind (vgl. Palandt BGB 
§ 762 Anm. 1 b und § 764 Anm. 4). Sie würden da-
her, wenn sie hier nicht ausdrücklich erwähnt wär-
men, unter die Ausnahmevorschrift des § 6 Abs. 1 
Satz 2 fallen und mangels ausdrücklicher Erwähnung 
in § 14 nicht anzeigepflichtig sein. Durch die Formu-
lierung „Wettannahmestellen aller Art" werden 
auch Annahmestellen für Fußballtoto und ähnliche 
Lotterieunternehmen miterfaßt. Auf die besonderen 
Anzeigepflichten des bisherigen Absatzes 2 kann 
verzichtet werden. 

Der neue Absatz 3 des § 14 bezieht sich nur auf die 
selbständigen Automaten (d. h. solche, die nicht in 
räumlichem Zusammenhang mit einem anderen Ge-
werbebetrieb von dem Inhaber dieses Betriebes auf-
gestellt werden). Hier genügt es, wenn der betref-
fende Aufsteller allen nach Absatz 1 zuständigen 
Behörden mitteilt, daß er in ihrem Bereich Auto-
maten aufstellen will. Es bleibt der Behörde über-
lassen, ob sie in Ergänzung der Anzeige nähere 
Angaben über den Aufstellungsort der einzelnen 
Automaten verlangt. 

Nr. 3 

Es enspricht dem Prinzip des § 15 a, die sich aus 
§ 15 a ergebenden Verpflichtungen auch denjenigen 
aufzuerlegen, die ihre Waren oder gewerblichen 
Leistungen durch Automaten anbieten. Hierbei er-
schien es auf Grund der übereinstimmenden Stel-
lungnahmen der Wirtschaftsministerien der Länder 
zweckmäßig, die Spielhallen, Spielkasinos und ähn-
lichen Unternehmen in den Geltungsbereich des 
§ 15 a miteinzubeziehen. Das Publikum hat ein Inter-
esse daran, zu wissen, wer Spielhallen oder Spiel-
kasinos betreibt. Auf die Begründung zu Nr. 9 wird 
Bezug genommen. 

Nr. 4 
Bei der Führung gewerblicher Bezeichnungen be-
steht nach Mitteilung des Deutschen Industrie- und 
Handelstages ein immer stärker werdender Hang 
zur Anonymität, der sich in dem Bestreben zeigt, 
Namen und Vornamen hinter nichtssagenden Ge-
schäftsbezeichnungen zu verbergen. 

Durch die Wahl einer anonymen Bezeichnung kön-
nen die Käufer über die Person des Geschäfts-
partners leicht getäuscht und geschädigt werden, so 
z. B. wenn dadurch Geschäftsübertragungen — Über-
gang des Geschäfts auf die Ehefrau oder nahe Ver-
wandte — verschleiert werden, was häufig schon 
durch Abkürzung des Vornamens erreicht wird. 

Während solchen Mißständen bei Vollkaufleuten 
auf Grund der Bestimmungen des Handelsgesetz- 



Deutscher Bundestag — 3. Wahlperiode 	 Drucksache 318 

buchs entgegengetreten werden kann, fehlen ent-
sprechende Bestimmungen für Kleingewerbetrei-
bende. 

Der Gesetzgeber hat diese Gefahr bereits bei Erlaß 
der Gewerbeordnung unter den damals gegebenen 
Verhältnissen erkannt, wenn er im § 15 a GewO 
für alle, also auch für die kleingewerblichen Einzel-
händler, die Verpflichtung begründete, an der La-
dentür den Familiennamen mit mindestens einem 
ausgeschriebenen Vornamen deutlich lesbar anzu-
bringen. 

Seit Inkrafttreten des Handelsgesetzbuchs und der 
Gewerbeordnung ist die Entwicklung aber weiter-
gegangen. Ursprünglich war die wirtschaftliche Be-
deutung der Betriebe der Minderkaufleute und 
Handwerker in der Regel nicht so erheblich, daß 
dem Bedürfnis nach Wahrheit und Klarheit im 
Rechtsverkehr durch eine über § 15 a GewO hinaus-
gehende Vorschrift hätte Rechnung getragen wer-
den müssen. Inzwischen hat der Versandhandel wei-
ter an Bedeutung gewonnen. Darüber hinaus rückt 
im Volumen des Betriebes die Grenze zwischen 
Voll- und Minderkaufmann immer weiter nach oben. 
Der Kleingewerbetreibende nimmt in nicht unbe-
trächtlichem Umfang am geschäftlichen Verkehr 
über weite Entfernungen teil. Diese Entwicklung geht 
Hand in Hand mit dem technischen Fortschritt vor 
allem des Nachrichtenwesens, wovon der Gesetz-
geber des ausgehenden vorigen Jahrhunderts noch 
keine Vorstellungen haben konnte. 

Zum Schutz eines jeden, der mit den hier in Frage 
kommenden Gewerbetreibenden in geschäftliche Be-
ziehungen tritt, ist es daher notwendig, auch diese 
Unternehmer gesetzlich zu verpflichten, denjenigen, 
mit dem sie in geschäftliche Beziehungen treten, 
nicht im unklaren darüber zu lassen, wer der tat-
sächliche Inhaber des Gewerbebetriebes ist. Der Ge-
werbetreibende muß daher verpflichtet werden, im 
schriftlichen rechtsgeschäftlichen Verkehr seinen 
Namen mit wenigstens einem ausgeschriebenen 
Vornamen anzugeben. Auf diese Weise wird in den 
hier in Frage kommenden Fällen die wünschens-
werte Klarheit über den Geschäftspartner erreicht 
und Irrtümern vorgebeugt, die unter Umständen 
Anlaß zu erheblichen Schwierigkeiten bei der Durch-
führung gerichtlicher Verfahren sein können. Der 
neue § 15 b ist daher als eine notwendige Ergän-
zung des § 15 a anzusehen. Der Gebrauch von zu-
sätzlichen Bezeichnungen richtet sich nach den all-
gemeinen Vorschriften. 

Nr. 5 

Es ist darauf hingewiesen worden, daß die Beamten 
der Gewerbeaufsicht bei der Prüfung der nach § 24 
überwachungsbedürftigen Anlagen Geschäfts- und 
Fabrikationsräume des betreffenden Betriebes be-
treten müssen. Hierbei kann unter Umständen das 
Grundrecht des Artikels 13 GG entgegenstehen. Da 
die in Frage kommenden Prüfungen zur Durchfüh-
rung der §§ 24 ff. unentbehrlich sind, im übrigen 
auch in den hier vorliegenden Fällen auf eine Ein-
schränkung des Grundrechts des Artikels 13 „zur 
Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung" (vgl. Artikel 13 Abs. 3 

a. a. O.) nicht verzichtet werden kann, erscheint es 
notwendig, die Einschränkung des Grundrechts ge-
mäß Artikel 19 Abs. 1 Satz 2 a. a. O. ausdrücklich 
festzustellen. 

Nr. 6 

1. Durch die verschiedenen Sondergesetze für Ärzte, 
Tierärzte, Zahnärzte, Dentisten und Apotheker ist 
§ 29 praktisch gegenstandslos geworden und kann 
daher aufgehoben werden (vgl. § 85 der Reichsärzte-
ordnung vom 13. Dezember 1935 — RGBl. I S. 1433 —, 
§ 85 der Reichstierärzteordnung vom 3. April 1936 
— RGBl. I S. 347 —, § 23 des Gesetzes über die 
Ausübung der Zahnheilkunde vom 31. März 1952 
— BGBl. I S. 221 — und § 27 der Reichsapotheker-
ordnung vom 18. April 1937 — RGBl. I S. 457 —). 
Gleichzeitig kann auch § 147 Abs. 1 Nr. 3 entfallen. 

2. Das Orthopädieschuhmacherhandwerk ist als selb-
ständiges Vollhandwerk anzusehen (s. Nr. 58 der 
Anlage A zur Handwerksordnung). Zur Ausübung 
des Orthopädieschuhmacherhandwerks ist daher der 
große Befähigungsnachweis erforderlich. Soweit also 
§ 30 b einem Schuhmachermeister die Ausübung des 
Orthopädieschuhmacherhandwerks nur gestattet, 
wenn er die dort vorgesehene Zusatzprüfung abge-
legt hat, steht diese Vorschrift in Widerspruch zu 
§ 1 HO und ist gemäß § 123 Abs. 1 HO als aufge-
hoben anzusehen. Die Bedeutung des § 30 b GewO 
besteht nur noch darin, daß orthopädische Maß-
schuhe nur im Betriebe eines selbständigen Ortho-
pädieschuhmachermeisters angefertigt werden dür-
fen, soweit nicht die Übergangsvorschrift des § 112 
HO zugunsten der Schuhmachermeister mit Zusatz-
prüfung Platz greift. § 30 b verhindert es also noch, 
daß orthopädische Maßschuhe in Schuhfabriken her-
gestellt werden. Ein Grund für eine solche Sonder-
behandlung eines bestimmten Gewerbes ist jedoch 
nicht vorhanden. § 30 b sowie die Verordnung über 
die Herstellung orthopädischer Maßschuhe vom 
8. November 1938 (RGBl. I S. 1572) kann daher auf-
gehoben werden (vgl. hierzu Eyermann-Fröhler, 
Handwerksordnung, § 1 IV 3). 

3. § 30 c macht den Beginn eines industriell betrie-
benen Buchdruckergewerbes von dem Besitz eines 
besonderen Prüfungszeugnisses abhängig. Diese im 
Jahre 1938 in die Gewerbeordnung eingefügte Vor-
schrift wird in den Ländern des früheren amerika-
nischen Besatzungsgebietes mit Rücksicht auf die in 
der Besatzungszeit ergangenen Direktiven zur Ge-
werbefreiheit nicht mehr angewandt (so in Bayern, 
im früheren Württemberg-Baden und in Hessen) 
oder ist durch deutsches Recht (so in Bremen) auf-
gehoben worden. In den übrigen Ländern hat § 30 c 
(mit Ausnahme von Niedersachsen) keine praktische 
Bedeutung erlangt. Dies erklärt sich vor allem dar-
aus, daß die Verordnung zur Durchführung des 
§ 30 c vom 2. April 1940 (RGBl. I S. 601) in der Fas-
sung vom 3. Januar 1943 (RGBl. I S. 17) und vom 
15. Dezember 1943 (RGBl. I S. 678) in verschiedener 
Hinsicht überholt oder gegenstandslos geworden 
ist. Mithin können sowohl § 30 c als auch die ge-
nannte Durchführungsverordnung ersatzlos aufge-
hoben werden. Geschieht dies nicht, so wäre es not-
wendig, § 30 c einschließlich der Durchführungsver- 
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Ordnung völlig neu zu fassen. Damit würde der in-
dustrielle Buchdruck als einziger Industriezweig 
einer Sachkundeprüfung unterworfen werden. Aus-
reichende und überzeugende Gründe für eine solche 
die Gewerbefreiheit einschränkende Maßnahme sind 
nicht vorgetragen worden. Dem zweifellos berech-
tigten Interesse an einer einheitlichen Berufsausbil-
dung im handwerklich und industriell betriebenen 
Buchdruckgewerbe ist durch die Einfügung des 
§ 128 a durch die Novelle 1953 Rechnung getragen 
worden. 

Nr. 7 

Die zu a vorgeschlagene Streichung des letzten Satz-
teiles des § 33 a Abs. 1 trägt dem Umstand Rech-
nung, daß § 32 (Erlaubnispflicht für die gewerbs-
mäßige Veranstaltung von Theateraufführungen) be-
reits durch § 9 des Theatergesetzes vom 15. Mai 
1934 (RGBl. I S. 411) aufgehoben worden ist. 

Da nach der jetzt ständigen Rechtsprechung des Bun-
desverwaltungsgerichts Bedürfnisprüfungen grund-
sätzlich mit Artikel 12 GG nicht vereinbar sind, er-
scheint es notwendig, die in § 33 a Abs. 2 Nr. 3 ent-
haltene Bedürfnisprüfung zu beseitigen und durch 
eine Vorschrift zu ersetzen, die der Eigenart der 
hier in Frage kommenden gewerblichen Tätigkeiten 
gerecht wird. Die in § 33 a genannten Veranstaltun-
gen können sehr leicht zu Beanstandungen Anlaß 
geben, ohne daß bereits ein Gefahrentatbestand im 
Sinne des § 14 des Preußischen Polizeiverwaltungs-
gesetzes gegeben ist. Es besteht ein öffentliches 
Interesse daran, daß in solchen Fällen die Erlaubnis 
zu versagen ist. Dies soll nach der vorgeschlagenen 
Neufassung der Nr. 3 dann der Fall sein, wenn die 
Durchführung der Veranstaltung eine „erhebliche 
Belästigung der Allgemeinheit befürchten läßt". 
Auf die hiermit übereinstimmende Formulierung in 
§ 33 e Abs. 1 Nr. 2 (vgl. Nr. 9 des Entwurfs) wird 
Bezug genommen. 

Nr. 8 

Mit Rücksicht auf die im Entwurf vorgesehene Ver-
einfachung des Gewerbescheinsystems der Gewerbe-
ordnung (vgl. Neufassung des Titels III) ist § 33 b 
entbehrlich. Sein materieller Inhalt wird in den neu-
gefaßten § 60 a übernommen (vgl. die Begründung 
zu Nr. 21 des Entwurfs — § 60 a). 

Nr. 9 

In den letzten Jahren hat der Spieltrieb nicht nur 
bei Erwachsenen, sondern auch bei Jugendlichen er-
heblich zugenommen. Besonders in den Groß-
städten hat sich die Zahl der Spielhallen und Spiel-
kasinos erheblich vermehrt. Die Bundesregierung ist 
im Einvernehmen mit den Ländern der Auffassung, 
daß dieser Entwicklung nicht untätig zugesehen 
werden soll. Zwar besteht kein Anlaß zu besonde-
ren Befürchtungen, jedoch darf nicht übersehen wer-
den, daß sich auf diesem Gebiet in besonderem 
Maße Personen als Unternehmer betätigen, gegen 
deren Zuverlässigkeit vielfach nicht unerhebliche 
Bedenken bestehen. Hinzu kommt, daß die Spiel-
hallen regelmäßig zu Sammelpunkten der halb-
wüchsigen Jugend werden und aus diesem Anlaß 

besondere Gefahren aus der Unzuverlässigkeit des 
Unternehmers entstehen können (Planung und Aus-
führung von Straftaten, Gewinnung von Mittätern 
und Helfern). Die Untersagungsmöglichkeit nach der 
in dieser Vorlage vorgeschlagenen Neufassung des 
§ 35 reicht nicht aus, vielmehr erscheint es hier not-
wendig, im Interesse der Allgemeinheit diejenigen 
Personen, die einen solchen Spielbetrieb eröffnen 
wollen, vor Beginn ihrer Tätigkeit zu überprüfen. 
Darüber hinaus ist es auch erforderlich, die Ertei-
lung der Erlaubnis davon abhängig zu machen, daß 
hinsichtlich der Lage des Betriebes und der zu ver-
wendenden Räume keine Bedenken bestehen. Es 
handelt sich also um eine an die Person und an den 
Raum gebundene Erlaubnis ähnlich wie in § 2 Abs. 1 
Nr. 1 und 4 des Gaststättengesetzes. 

Den Begriff der Spielhalle und des Spielkasinos ge-
setzlich festzulegen, ist nicht notwendig. Nach dem 
Sprachgebrauch ist eine Spielhalle ein Betrieb, in 
dem Spielgeräte (Glücksspielgeräte und Geschick-
lichkeitsspiele) aufgestellt sind, an denen sich die 
Gäste nach Belieben betätigen können. Der Schwer-
punkt des Betriebes muß in dem Bereitstellen der 
Spielgeräte liegen. Das Spielkasino unterscheidet 
sich von der Spielhalle dadurch, daß in einem Spiel-
kasino die Veranstaltung von Spielen mit Gewinn-
möglichkeit — ohne Benutzung mechanisch betrie-
bener Spielgeräte — im Vordergrund steht. Außer-
dem ist der Besuch eines Spielkasinos in der Regel 
von der Zahlung eines Eintrittsgeldes oder von dem 
Erwerb der Mitgliedschaft in einem Spielklub ab-
hängig, Durch die Formulierung „oder eines ähn-
lichen Unternehmens" soll dem Versuch einer Um-
gehung der Erlaubnispflicht vorgebeugt werden. 
Spielbanken im Sinne des Gesetzes über die Zu-
lassung öffentlicher Spielbanken vom 14. Juli 1933 
(RGBl. I S. 480) fallen jedoch nicht unter § 33 c (lex 
specialis. 

Nr.10 

Aus Gründen der besseren Ubersicht erscheint es 
zweckmäßig, im § 34 alle sich auf das Pfandleih- 
und Pfandvermittlergewerbe und im § 34 a alle sich 
auf das Bewachungsgewerbe beziehenden Vor-
schriften zusammenzuziehen. Dies bedingt die Auf-
hebung der beiden ersten Absätze des § 38, wobei 
gleichzeitig die in ihrer rechtlichen Geltung zwei-
felhaften Ermächtigungen des § 38 Abs. 1 soweit 
ergänzt werden können, daß gegen sie aus Artikel 
80 Abs. 1 GG keine verfassungsrechtlichen Beden-
ken hergeleitet werden können. 

Zu der sich danach ergebenden Neufassung der 
ersten drei Absätze des § 34 ist folgendes zu be-
merken: 
1. Der neue Absatz 1 enthält als Zulassungsvor-
aussetzung wie bisher die Prüfung der Zuverlässig-
keit sowie die Verpflichtung für den Antragsteller, 
das Vorhandensein der für den Gewerbebetrieb er-
forderlichen Mittel nachzuweisen. Nunmehr soll es 
auch möglich sein, an Stelle des Nachweises der 
Mittel eine entsprechende Sicherheit zu leisten, da 
beides gleichwertig ist. Mit Rücksicht auf die stän-
dige Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-
gerichts zur Bedürfnisfrage ist jedoch die bisher 
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nach § 34 Abs. 1 Satz 2 den Landesregierungen zu-
stehende Befugnis, in Verbindung mit einem ent-
sprechenden Ortsstatut die Zulassung eines Pfand-
leihbetriebes von der Bejahung der Bedürfnisfrage 
abhängig zu machen, in den neugefaßten Absatz 1 
nicht übernommen worden. 
2. In dem neuen Absatz 2 ist die bisherige im Hin-
blick auf Artikel 129 Abs. 3 verfassungsrechtlich 
zweifelhaft gewordene Ermächtigung des § 38 
Abs. 1 nach Inhalt, Zweck  und Ausmaß klar be-
grenzt. Der Hinweis auf die Einschränkung des 
Grundrechts des Artikels 13 GG ist erforderlich, um 
die in den landesrechtlichen Durchführungsvor-
schriften vorgesehenen Kontrollen zu ermöglichen. 

3. Der neue Absatz 3 bringt das Verbot des ge-
werbsmäßigen Ankaufes beweglicher Sachen mit 
Gewährung des Rückkaufsrechts. Auf diese wirt-
schaftlich dem Pfandleihgewerbe gleichzusetzende 
Tätigkeit sind schon nach bisherigem Recht die Bun-
des- und landesrechtlichen, das Pfandleihgewerbe 
betreffenden Vorschriften entsprechend anwendbar 
(vgl. § 34 Abs. 2 und § 38 Abs. 2). Hieraus hat das 
Reichsgericht (Entscheidungen in Zivilsachen Bd. 79 
S. 361) den zutreffenden Schluß gezogen, daß ein 
gewerbsmäßig abgeschlossenes Rückkaufsgeschäft 
in vollem Umfang, also auch in zivilrechtlicher Hin-
sicht, als Pfandleihgeschäft zu behandeln ist. Ein-
zelne Oberverwaltungsgerichte (so das Urteil des 
Sächs. OVG vom 16. September 1913 — Gew. 
Arch. 13/589 und des Bayer. VGH vom 26. Oktober 
1917 — Gew. Arch. 17/470) wollen die Wir-
kung der Vorschriften der Gewerbeordnung jedoch 
auf die dem öffentlichen Recht zugehörenden Ver-
pflichtungen des Pfandleihers gegenüber der Poli-
zeibehörde beschränken. Folgt man dieser Auffas-
sung, so könnten die für Pfandleiher geltenden 
Vorschriften z. B. hinsichtlich der Verwertung des 
Pfandes umgangen werden. Um diese Möglichkeit 
auszuschließen, erscheint es zweckmäßig, den Ab-
schluß von Rückkaufsgeschäften zu verbieten. Der 
neue Absatz 3 dient also der Klarstellung und 
bringt keine neue Beschränkung der gewerblichen 
Tätigkeit. Damit wird aber verhindert, daß — wie 
es bisweilen der Fall ist — weiterhin Rückkaufs-
geschäfte abgeschlossen werden, die es dem Käu-
fer (Darlehnsgeber) ermöglichen, nach Ablauf der 
Rückkaufsfrist frei über die gekaufte Sache zu ver-
fügen. Demgegenüber ist der Pfandleiher daran ge-
bunden, den nicht fristgemäß eingelösten Pfand-
gegenstand zu versteigern, den seine Forderungen 
übersteigenden Betrag für eine bestimmte Zeit zu-
gunsten des Verpfänders zu verwahren und, falls 
dieser Betrag nicht abgeholt wird, diesen an eine 
staatliche oder kommunale Stelle abzuliefern. Es 
liegt auf der Hand, daß der Käufer (Rückkaufshänd-
ler) infolge der seinem freien Ermessen überlasse-
nen Verwertung des Rückkaufsgegenstandes zu er-
heblichen Gewinnen auf Kosten des „Verkäufers" 
(Darlehnsnehmers) gelangen kann, was die Vor-
schriften über das Pfandleihgewerbe gerade ver-
hindern wollen. 

Nr. 11 

Die Neufassung des § 34 a Abs. 1 entspricht der 
Formulierung des neuen § 34 Abs. 1. Es erscheint 

zweckmäßig, auch dem Bewachungsunternehmer zu 
gestatten, an Stelle des Nachweises der für den Ge-
werbebetrieb erforderlichen Mittel eine entspre-
chende Sicherheit zu leisten. Der neue Absatz 2 des 
§ 34 a bringt die bisher in § 38 Abs. 1 enthaltene 
Ermächtigung für die Landesregierungen unter kla-
rer Begrenzung nach Inhalt, Zweck und Ausmaß. 
Auf den ersten Absatz der Begründung zu Nr. 9 
wird Bezug genommen. Der Hinweis auf die Ein-
schränkung des Grundrechts des Artikels 13 GG ist 
hier aus den gleichen Gründen notwendig wie im 
Fall des § 34 (vgl. Begründung zu Nr. 10 des Ent-
wurfs). 

Nr. 1 2 

Dem grundsätzlichen Inhalt nach ist der jetzt vor-
liegende Entwurf einer Neufassung des § 35 bereits 
in dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der 
Titel II, III, IV und X der Gewerbeordnung enthal-
ten gewesen (vgl. Nr. 6 des gen. Entwurfs — Druck-
sache Nr. 4170 der 1. Wahlperiode). Der Bundestag 
hat in der Sitzung am 3. Juli 1953 die damals vor-
geschlagene Neufassung des § 35 nicht etwa grund-
sätzlich abgelehnt, sondern nur zurückgestellt, weil 
einzelne bei der Erörterung des Problems aufge-
tauchte Fragen noch nicht genügend geklärt erschie-
nen (vgl. den Bericht des Abgeordneten Lange zur 
Drucksache Nr. 4491 der 1. Wahlperiode). Die jetzt 
vorliegende Neufassung des § 35 will den seiner-
zeit gegebenen Anregungen entsprechen, hält aber 
im übrigen an der früheren Konzeption fest. Mit 
Rücksicht auf die verschiedenen Änderungen und 
Ergänzungen ist zur Begründung folgendes zu be-
merken: 

Allgemeines 

Nach der zur Zeit geltenden Fassung des § 35 kann 
nur bestimmten Gewerbetreibenden die Ausübung 
ihres Gewerbes untersagt werden, wenn sie sich 
als unzuverlässig erweisen. Trotz mehrfacher Än-
derungen und Ergänzungen entspricht der im § 35 
zusammengestellte Katalog der sogenannten Unter-
sagungsgewerbe nicht mehr den praktischen Be-
dürfnissen. Von dieser Erkenntnis ging bereits der 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Titel II 
bis V der Gewerbeordnung vom 22. Januar 1930 
(Reichstagsdrucksache Nr. 1579) aus, der für eine 
ganze Anzahl von Gewerben eine Ergänzung des 
§ 35 vorsah. Außerdem wurden, weil § 35 nicht aus-
reichte, Untersagungsmöglichkeiten in einer Reihe 
von Spezialgesetzen geschaffen. Dieser Weg ist je-
doch nicht zweckmäßig. Sofern ein Gewerbetreiben-
der infolge seiner Unzuverlässigkeit die Allgemein-
heit gefährdet, muß eine Untersagung in jedem 
Falle möglich sein. Die bisherige enumerative Vor-
schrift wird daher besser durch eine Generalnorm 
ersetzt, die es gestattet, unter bestimmten rechts-
staatlichen Erfordernissen entsprechenden Voraus-
setzungen eine Gewerbeuntersagung auszuspre-
chen. Eine solche Generalnorm bietet darüber hin-
aus den Vorteil, auf die Einführung einer Erlaub-
nisvorschrift oder eines Konzessionsgesetzes dann 
verzichten zu können, wenn es sich lediglich darum 
handelt, die Betätigung unzuverlässiger Elemente 
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in dem betreffenden Gewerbezweig zu unterbinden. 
Schließlich ergibt sich die Notwendigkeit einer Neu-
regelung aus dem Umstand, daß die Rechtslage hin-
sichtlich der Gewerbeuntersagung in den einzelnen 
Ländern außerordentlich unterschiedlich ist. 

Wie im bisherigen Recht handelt es sich bei der 
Gewerbeuntersagung auf Grund der Neufassung 
des § 35 um eine Maßnahme, die ihrem Wesen nach 
zum Aufgabenbereich der Verwaltungsbehörden 
gehört. Die Strafgerichte, die an sich auf Grund ver-
schiedener Vorschriften im Strafurteil auch Berufs-
und Gewerbeverbote aussprechen können, beurtei-
len bei ihren Entscheidungen nicht nur die für die 
Allgemeinheit zu erwartende weitere Gefährdung, 
sondern auch den Täter und seine Schuld. Das Ge-
werbeverbot ist für sie eine kriminalpolitische Maß-
nahme. Dies gilt insbesondere für die eine Maß-
regel der Sicherung und Besserung darstellende 
Untersagung der Berufsausübung nach § 421 StGB. 
Bei den Verwaltungsbehörden dagegen steht das 
gewerbepolizeiliche Interesse im Vordergrund. Ihre 
Entscheidung kann insbesondere nicht davon ab-
hängig gemacht werden, daß der Gewerbetreibende 
rechtskräftig verurteilt ist. Strafgerichte und Ver-
waltungsbehörden gehen mithin bei ihren Entschei-
dungen von unterschiedlichen Gesichtspunkten aus. 
Erwähnt sei in diesem Zusammenhang, daß die 
Rücknahme einer Gewerbeerlaubnis (Konzession, 
Genehmigung), die wirtschaftlich einer Gewerbe-
untersagung gleichsteht, regelmäßig Sache der Ver-
waltungsbehörde ist, die die betreffende Erlaubnis 
seinerzeit erteilt hat. Diese Regelung hat sich bis-
her durchaus bewährt und ist auch aus rechtspoli-
tischen Gründen nicht angegriffen worden. Es liegt 
daher kein Anlaß vor, die Gewerbeuntersagung in 
der Frage der Zuständigkeit anders als die Zurück-
nahme einer Erlaubnis zu behandeln. Im übrigen 
werden die rechtsstaatlichen Interessen dadurch ge-
wahrt, daß die Entscheidung der Verwaltungs-
behörde von dem Betroffenen bei den Verwaltungs-
gerichten angefochten werden kann, wobei ihm drei 
Instanzen zur Verfügung stehen. 

Im einzelnen 

Zu § 35 

Absatz 1 

Die Fassung des Absatzes 1 bietet der Untersa-
gungsbehörde genügend Raum, um den jeweils ge-
gebenen Verhältnissen gerecht zu werden. Die Un-
tersagung kann umfangmäßig und zeitlich be-
schränkt werden. Die Unzuverlässigkeit muß in der 
Person des Gewerbetreibenden oder einer für die 
Leitung des Gewerbebetriebes verantwortlichen 
Person vorliegen. Bei juristischen Personen treten 
für die Beurteilung der Frage der Unzuverlässig-
keit an die Stelle der Person des Gewerbetreiben-
den die gesetzlichen Vertreter, z. B. die Mitglie-
der des Vorstandes oder die Geschäftsführer. Es 
genügt, daß ein Mitglied des Vorstandes oder ein 
Geschäftsführer unzuverlässig ist. Die juristische 
Person kann jedoch in einem solchen Fall der Un-
tersagung dadurch entgehen, daß sie sich von der 
betreffenden Person trennt. Tm übrigen wird hin

-

sichtlich des Begriffes der Unzuverlässigkeit von 
der ständigen Rechtsprechung der Verwaltungsge-
richte auszugehen sein. 

Die bisherige Formulierung der Untersagungsvor-
aussetzungen im § 35 GewO und in anderen ge

-

werberechtlichen Vorschriften hat eine nicht unwe-
sentliche Ergänzung erfahren. Zu der persönlichen 
Unzuverlässigkeit des Gewerbetreibenden muß 
nunmehr die Gefährdung der Allgemeinheit hinzu-
treten. Eine Gefährdung der Allgemeinheit, die 
nicht auf der persönlichen Unzuverlässigkeit be-
ruht, genügt nicht, um eine Gewerbeuntersagung 
zu rechtfertigen. Eine solche Regelung, für die viel-
leicht Zweckmäßigkeitserwägungen sprechen könn-
ten, würde mit dem bisherigen und anerkannten 
Grundsatz im Gewerberecht brechen, Gewerbeun-
tersagungen von Gründen abhängig zu machen, die 
in der Person des Gewerbetreibenden begründet 
liegen. Die im bisherigen § 35 Abs. 1 enthaltenen 
Worte „in bezug auf diesen Gewerbebetrieb" sind 
mit Rücksicht auf das in der neuen Fassung ent-
haltene Tatbestandsmerkmal der Gefährdung der 
Allgemeinheit überflüssig und können daher ent-
fallen. 

Absatz 2 

Angesichts der unter Umständen weittragenden 
Folgen einer Gewerbeuntersagung erscheint es ent-
sprechend den Anregungen des Ausschusses für 
Wirtschaftspolitik des 1. Deutschen Bundestages 
und der Wirtschaftsministerien der Länder zweck-
mäßig, trotz der Unzuverlässigkeit des Inhabers 
des Gewerbebetriebes die Weiterführung des Be-
triebes durch einen Stellvertreter zu ermöglichen. 
Hierdurch kommt zum Ausdruck, daß die mit der 
Untersagung notwendigerweise verbundene Schlie-
ßung des Betriebes nur dann durchgeführt werden 
soll, wenn mildere Maßnahmen untunlich erschei-
nen. Die zuständige Verwaltungsbehörde kann bei 
der Genehmigung der Fortführung des Betriebes 
durch einen Stellvertreter im Wege der Auflage 
den besonderen Bedürfnissen des Einzelfalles Rech-
nung tragen. 

Absatz 3 

Bei der Erörterung über die Auslegung des Begrif-
fes der Unzuverlässigkeit ist darauf hingewiesen 
worden, daß es notwendig sei, den zuständigen 
Behörden einen Anhalt für die Entscheidung zu ge-
ben, wann im Einzelfall eine Unzuverlässigkeit vor-
liegt. Diesem Vorschlag will der Absatz 3 entge-
genkommen. Die Aufzählung der Fälle der Unzu-
verlässigkeit ist jedoch nur als eine beispielhafte 
anzusehen; eine rechtskräftige Verurteilung wegen 
einer Straftat braucht nicht in jedem Einzelfall vor-
zuliegen, um die Unzuverlässigkeit eines Gewerbe-
treibenden darzutun. Andererseits wird nicht jede 
Bestrafung für die Annahme der Unzuverlässig-
keit ausreichen. 

Absatz 4 

Urn unterschiedliche Beurteilungen des Tatbestan

-

des und der Schuldfrage auszuschließen, war es 
notwendig, das Verwaltungs- und das Strafverfah- 
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ren aufeinander abzustimmen. Die Formulierung 
entspricht dem § 4 Abs. 3 des Straßenverkehrsge-
setzes i. d. F. vom 19. Dezember 1952 (BGBl. I 
S. 837). Die Bindung der Verwaltungsbehörde be-
zieht sich jedoch nur auf den Sachverhalt und die 
Schuldfrage. Absatz 4 bedeutet mithin keine Bindung 
der Verwaltungsbehörde an die Erwägungen des 
Gerichts hinsichtlich der Anwendung von § 421 
StGB. Wie bereits unter „Allgemeines" zu § 35 
ausgeführt, sind die Entscheidungsgrundlagen der 
Strafgerichte einerseits und der Verwaltungsbehör-
den andererseits also unterschiedlich; auch wenn 
ein Strafgericht auf ein Berufsverbot verzichtet, 
kann sich daher die Verwaltungsbehörde wegen 
Gefährdung der Allgemeinheit zu einer Gewerbe-
untersagung entschließen. Hinzu kommt, daß ge-
mäß § 421 StGB ein Berufsverbot durch Strafurteil 
nur dann ausgesprochen werden kann, wenn die 
Strafe mindestens drei Monate Gefängnis beträgt. 

Absatz 5 

Die in Absatz 5 vorgesehene vorherige Anhörung 
der Industrie- und Handelskammer, Handwerks-
kammer und genossenschaftlichen Prüfungsver-
bände entspricht einem Vorschlag der beteiligten 
Wirtschaftsorganisationen. Das diesen etwa zur 
Verfügung stehende Material wird auf diese Weise 
bei der Entscheidung über die Gewerbeuntersagung 
mitverwertet werden können und den Verwal-
tungsbehörden die Entscheidung erleichtern. 

Absatz 6 

Durch Absatz 6 werden die zuständigen Behörden 
ermächtigt, mit den nach Landesrecht zulässigen 
polizeilichen Mitteln die Gewerbeuntersagung 
durchzuführen. Dies entspricht der Regelung, wie 
sie gemäß § 15 Abs. 2 für Gewerbe gilt, die ohne 
die erforderliche Erlaubnis begonnen werden. 

Absatz 7 

Die Wiederaufnahme eines untersagten Gewerbe-
betriebes ist im wesentlichen der bisherigen Rechts-
lage entsprechend geregelt (vgl. § 35 Abs. 6 a. F.). 
Neu ist die Möglichkeit, in besonderen Ausnahme-
fällen vor Ablauf der Jahresfrist die Wiederauf-
nahme des Gewerbebetriebes zu gestatten. Die Ent-
scheidung hierüber muß in das pflichtgemäße Er-
messen der zuständigen Verwaltungsbehörde ge-
stellt werden. 

Absatz 8 

Mit Rücksicht auf die einschneidende Bedeutung 
einer Gewerbeuntersagung für den Betroffenen soll 
für die Untersagung die höhere Verwaltungsbe-
hörde zuständig sein. Bei der unteren Verwaltungs-
behörde sind die lokalen Einflüsse zu stark ;  auch 
ist es aus allgemeinen Gründen unzweckmäßig, sie 
mit einer solchen Entscheidung zu belasten. Dem 
von einzelnen Organisationen geäußerten Wunsche, 
die untere Verwaltungsbehörde als erste Instanz 
vorzusehen, kann daher nicht entsprochen werden. 

Absatz 9 

Absatz 9 bringt die notwendige Abgrenzung der 
neuen Gewerbeuntersagungsvorschrift zu vergleich-
baren Vorschriften anderer Gesetze. In gewerbe-
rechtlichen Zulassungsgesetzen sind meist die Tat-
bestände bestimmt, die die Rücknahme der betref-
fenden Erlaubnis rechtfertigen können. Diese Son-
derregelungen gehen dem § 35 vor. Dies schließt 
nicht aus, daß. soweit diese Sondergesetze hierfür 
Raum bieten, bei der Durchführung eines Erlaub-
nis-Rücknahmeverfahrens nach den Grundsätzen 
des neuen § 35 verfahren werden kann. Dies gilt 
besonders für die im Absatz 2 vorgesehene Rege-
lung. 

Zu den besonderen Untersagungs- oder Betriebs-
schließungsvorschriften im Sinne des Absatzes 9 
gehören nicht § 42 1 StGB, § 14 des Lebensmittelge-
setzes und entsprechende Vorschriften, da sie dem 
Strafrecht angehören und ihre Anwendbarkeit nicht 
auf einzelne Gewerbe beschränkt ist. Absatz 9 
Satz 3 betrifft spezielle Vorschriften wie z. B. § 61 
Abs. 3 des Maß- und Gewichtsgesetzes und dient 
der Klarstellung. 

Absatz 10 

Auf Genossenschaften, deren Geschäftsbetrieb als 
Gewerbebetrieb anzusehen ist, ist § 35 ohne weite-
res anzuwenden. Zweifelhaft ist dies bei landwirt-
wirtschaftlichen Genossenschaften und anderen Ge-
nossenschaften, wenn sich deren Geschäftsbetrieb 
auf den Kreis der Mitglieder beschränkt. Nach der 
ständigen Rechtsprechung der Oberverwaltungs-
gerichte (vgl. die bei Landmann-Rohmer, Kommen-
tar zur Gewerbeordnung 1952 Einleitung S. 46 
zitierten Entscheidungen) betreiben solche Genos-
senschaften keine Gewerbe. Um eine gleichmäßige 
Behandlung wirtschaftlich gleichliegender Tat-
bestände sicherzustellen, muß daher ausdrücklich 
festgestellt werden, daß § 35 auf Erwerbs- und Wirt-
schaftsgenossenschaften in jedem Falle anzuwen-
den ist. 

§ 6 Abs. 1 Satz 2 schließt die Anwendung der Ge-
werbeordnung auf den Verkauf von Arzneimitteln 
und auf den Vertrieb von Lotterielosen aus, soweit 
die Gewerbeordnung hierüber keine ausdrücklichen 
Vorschriften enthält. Mithin muß, um auch inso-
weit die hier nicht entbehrliche Anwendung des 
§ 35 zu ermöglichen, ausdrücklich bestimmt werden, 
daß § 35 auf den Vertrieb der oben genannten Ge-
genstände Anwendung findet. Wegen der Frage 
der Einbeziehung der Wettannahmestellen wird auf 
die Begründung zu Artikel I Nr. 2 des Entwurfs ver-
wiesen. 

Nr. 13 

Die textlichen Änderungen im § 35 a ergeben sich 
aus der Neufassung des § 35. Die Streichung der 
Worte „gemäß § 133" ist notwendig, da die hier 
in Frage kommenden Absätze des § 133 (Absätze 1 
und 3 bis 10) durch § 122 Nr. 1 der Handwerksord-
nung vom 17. September 1953 (BGBl. I S. 1411) auf-
gehoben worden sind. 
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Nr. 14 

Zur Begründung wird auf Absatz 1 der Begründung 
zu Nr. 10 des Entwurfs verwiesen. Die Einschrän-
kung des Grundrechts des Artikels 13 GG ist not-
wendig, um die Durchführung der landesrechtlichen 
Kontrollvorschriften zu ermöglichen. 

Nr. 15 

Die Frage, wann Konzessionen, Befähigungszeug-
nisse usw. auf Zeit erteilt oder widerrufen werden 
können, wird in dem neugefaßten § 53 geregelt. 
§ 40 Abs. 1 kann daher aufgehoben werden. 
In dem bisherigen Absatz 2 sind die Verweisungen 
auf verschiedene Vorschriften gegenstandslos ge-
worden. § 30 a ist durch § 6 des Gesetzes über den 
Hufbeschlag vom 20. Dezember 1940 (RGBl. 1941 I 
S. 3), § 32 durch § 9 des Theatergesetzes vom 
15. Mai 1934 (RGBl. I S. 411) aufgehoben worden, 
§ 30 b wird durch das vorliegende Gesetz zur Auf-
hebung vorgeschlagen. 
Bei der hiernach notwendig werdenden Neufassung 
ist zu berücksichtigen, daß der Entwurf einer Ver-
waltungsgerichtsordnung bereits den zuständigen 
Ausschüssen des Deutschen Bundestages vorliegt 
— Drucksache 462 der 2. Wahlperiode —. Im § 180 
Abs. 3 dieses Entwurfs wird die Aufhebung der das 
Rekursverfahren regelnden §§ 20 und 21 der Ge-
werbeordnung vorgeschlagen. Es erscheint daher 
zweckmäßig, im neuen § 40 die Anwendung der 
§§ 20 und 21 nur für die Zeit bis zum Inkrafttreten 
der Verwaltungsgerichtsordnung vorzusehen. Gleich-
zeitig wird bestimmt, daß das Rekursverfahren nur 
bei der Versagung einer Konzession, Erlaubnis oder 
Genehmigung in den Fällen der §§ 30, 33 a, 33 e, 34 
und 34 a und im Fall der Untersagung der ferneren 
Benutzung einer gewerblichen Anlage (§ 51) Anwen-
dung findet. Letzteres ist deshalb erforderlich, weil 
§ 54 aufgehoben wird, in dem bisher auch bei 
Untersagungen gemäß § 51 das Rekursverfahren 
vorgeschrieben war. Dagegen findet im Fall einer 
Untersagung nach § 35 das Rekursverfahren nach 
der vorgeschlagenen Neufassung des § 40 keine An-
wendung. Dies beruht auf der Erwägung, daß Ent-
scheidungen über Gewerbeuntersagungen vielfach 
schnell getroffen werden müssen. Das Rekursver-
fahren könnte in den Untersagungsfällen des § 35 
zu unerwünschten Erschwerungen und Verzöge-
rungen der Entscheidung führen. Gleiches gilt hin-
sichtlich einer Gewerbeuntersagung, die auf eine 
Anordnung gemäß § 37 gestützt wird. 

Nr. 15a 

Die Aufstellung von Warenautomaten zum Ver-
trieb von empfängnisverhütenden Mitteln hat, wie 
aus zahlreichen Berichten hervorgeht, zu lebhaften 
Anständen in der Öffentlichkeit geführt. Es wird 
eine sittliche Gefährdung der Jugendlichen befürch-
tet. Aus diesen Gründen erscheint die vorgeschla-
gene Ergänzung notwendig. 

Nr. 16 

Nach der in diesem Gesetzentwurf vorgesehenen 
Neuordnung des Gewerbescheinsystems der Ge

-

werbeordnung fällt die gewerbliche Tätigkeit 
„außerhalb der Räume der gewerblichen Nieder-
lassung" weitgehend unter Titel III. Auf Absatz 1 
der Begründung zu Nr. 21 des Entwurfs wird inso-
weit verwiesen. Hieraus ergibt sich die jetzt vor-
geschlagene Neufassung des § 42 Abs. 1. 

In dem neuen Absatz 2 des § 42 sind nur einige 
textliche Änderungen vorgenommen worden. 

Nr. 17 

Die Aufhebungen der §§ 42 a, 42 b, 43, 44 und 44 a 
ergibt sich aus der Neuordnung des Gewerbeschein

-

systems im Titel III. Insoweit wird auf Absatz 1 
der Begründung zu Nr. 21 verwiesen. 

Nr. 18 

Gegen das Witwenprivileg des bisherigen § 46 sind 
im Hinblick auf Artikel 3 GG Bedenken erhoben 
worden. Die Neufassung des § 46 trägt diesen Be-
denken Rechnung; sie entspricht im wesentlichen 
der Formulierung des § 4 der Handwerksordnung, 
der den gleichen Sachgegenstand behandelt. 

In den Fällen der Nachlaßverwaltung, Nachlaß-
pflegschaft oder Testamentsvollstreckung erscheint 
es zweckmäßig, das Privileg des § 46 auf die Dauer 
von zehn Jahren zu beschränken. Innerhalb dieser 
Frist wird die Möglichkeit bestehen, den Betrieb 
zu veräußern oder zu verpachten. 

Nr. 19 

§ 53 Abs. 1 a. F. hat wegen des Wegfalls des § 29 
nur noch insoweit Bedeutung, als in Absatz 2 auf 
ihn Bezug genommen wird. Der bisherige Absatz 3 
ist praktisch überholt und kann daher aufgehoben 
werden. Es handelt sich um eine Übergangsvor-
schrift, die seinerzeit bei Einführung der Erlaubnis-
pflicht für den Beginn des Pfandleihgewerbes hin-
sichtlich der damals bereits vorhandenen Betriebe 
notwendig war (vgl. Gesetz vom 23. Juli 1879 betr. 
die Abänderung einiger Bestimmungen der Ge-
werbeordnung — RGBl. S. 267). Soweit solche Be-
triebe heute noch bestehen sollten, findet der in 
diesem Entwurf neugefaßte § 35 Anwendung. 

Bei der sich hieraus ergebenden Neufassung des 
§ 53 wurde dem Gedanken Rechnung getragen, daß 
es sehr der Übersichtlichkeit dient, wenn die Vor-
aussetzungen für die Zurücknahme einer Konzes-
sion, Erlaubnis usw. einheitlich gestaltet und in 
einer Generalnorm zusammengefaßt werden. Da-
durch werden die Texte der einzelnen Erlaubnis-
vorschriften entlastet. Bei der Formulierung der 
Voraussetzungen für die Rücknahme einer Konzes-
sion, Erlaubnis usw. ist der materielle Inhalt der 
bisher geltenden Vorschriften übernommen worden 
(vgl. § 33 a Abs. 3, § 53 Abs. 1 und 2, jeweils a. F.). 

Nr. 20 

Der bisherige § 54 ist mit Rücksicht auf die Neufas-
sung des § 40 entbehrlich und kann daher auf-
gehoben werden. Auf die Begründung zu Nr. 15 
wird Bezug genommen. 
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Nr. 21 

Die Neufassung des Titels III beruht auf folgenden 
Erwägungen: 

Nach der bisherigen Systematik der Gewerbeord-
nung liegt ein der Wandergewerbescheinpflicht 
unterliegendes Wandergewerbe vor, wenn der be-
treffende Gewerbetreibende außerhalb des Ge-
meindebezirks seines Wohnortes ohne Begründung 
einer gewerblichen Niederlassung an dem Aufent-
haltsort und ohne vorgängige Bestellung in eigener 
Person die in § 55 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 bezeichneten 
Tätigkeiten gewerbsmäßig ausübt. Von dieser 
Grundregel macht die Gewerbeordnung eine Aus-
nahme zugunsten der nach den §§ 44 und 44 a 
legitimationskartenpflichtigen Handels- und Fir-
menvertreter. Diese Tätigkeit wird als „Ausfluß 
des stehenden Gewerbes" betrachtet, so daß der 
Besitz der Legitimationskarte „genügt" (vgl. § 55 
Abs. 1 zweiter Halbsatz). Ebenfalls zum stehenden 
Gewerbe wird das sogenannte ambulante Gewerbe 
am Wohnort gerechnet, das der Stadthausierschein-
pflicht nach § 42 b unterliegt. Zu diesem ambulan-
ten Gewerbe am Wohnort gehört noch der Handel 
mit und die Verteilung von Druckschriften und 
Bildwerken auf öffentlichen Wegen, Straßen, 
Plätzen oder an anderen öffentlichen Orten, der 
wiederum von dem Besitz eines besonderen Aus-
weises (Legitimationsschein) abhängig ist (§ 43). 

Der Ausübung nach sind diese Tätigkeiten nicht zu 
unterscheiden, auch decken sich die Voraussetzun-
gen für die Erteilung und die Entziehung des Wan-
dergewerbescheines, der Legitimationskarte, des 
Stadthausierscheines und des Legitimationsscheines 
in allen wesentlichen Punkten, was durch eine 
recht komplizierte Verweisungstechnik bei den 
einzelnen Vorschriften erreicht wird. Das Nach-
teilige einer solchen sehr unübersichtlichen Rege-
lung liegt auf der Hand. Die in den unteren Ver-
waltungsbehörden tätigen Beamten erreichen nur 
schwer eine umfassende Kenntnis der einzelnen 
Vorschriften, und es kommt immer wieder vor, daß 
sich selbst erfahrene Beamte über das Ineinander

-

greifen der einzelnen Bestimmungen nicht im 
klaren sind, wobei noch hinzukommt, daß auch die 
Verwaltungsgerichte in der Auslegung einzelner 
Vorschriften nicht übereinstimmen. Bei der Neu-
fassung der §§ 56 und 56 a ergab sich daher fast 
zwangsläufig die Notwendigkeit, das gesamte Ge-
werbescheinsystem der Gewerbeordnung daraufhin 
zu überprüfen, inwieweit auf unnötige Beschrän-
kungen der gewerblichen Tätigkeit verzichtet wer-
den kann. Diese Überprüfung ergab folgende Prin-
zipien für die Neuordnung des Gewerbeschein

-

systems: 

1. Die bisherige Unterscheidung zwischen dem am-
bulanten Gewerbe am Wohnort (Stadthausier-
gewerbe, §§ 42, 43) und dem Wandergewerbe (§ 55) 
kann entfallen. Entscheidender Gesichtspunkt für 
die Zuordnung zu diesem — neuen — Wander-
gewerbe, das jetzt den Namen „Reisegewerbe" er-
halten soll, ist der Umstand, daß dieses Gewerbe 
außerhalb der Räume einer gewerblichen Nieder-
lassung ausgeübt wird. Dies ergibt sich aus der 
neuen Formulierung des § 55. Die Frage, ob der 

Gewerbetreibende am Ort seiner Tätigkeit wohnt 
oder eine gewerbliche Niederlassung hat, ist in Zu-
kunft für die Reisegewerbekartenpflicht grundsätz-
lich ohne Bedeutung. Mithin kann die bisherige 
Unterteilung in Stadthausierschein, Legitimations-
schein und Wandergewerbeschein entfallen; es ge-
nügt ein einheitlicher Gewerbeausweis, der die Be-
zeichnung „Reisegewerbekarte" erhalten soll. 

2. Von dem Grundsatz zu 1. ausgehend, würden 
auch die bisher legitimationskartenpflichtigen Han-
dels- und Firmenvertreter unter Titel III fallen. 
Auf Grund der Berichte der Länder und im Einver-
nehmen mit den beteiligten Wirtschaftsverbänden 
kann jedoch insoweit auf eine besondere Ausweis-
pflicht verzichtet werden, da eine Kontrolle der 
ambulanten Gewerbetätigkeit grundsätzlich nur not-
wendig ist, soweit sich der Gewerbetreibende oder 
sein Vertreter an den Letztverbraucher wendet. 
Wenn man  von der internationalen Gewerbelegi-
timationskarte für ausländische Firmenvertreter und 
für deutsche Firmenvertreter im Ausland absieht, 
sollen in Zukunft nur solche Gewerbetreibende aus-
weispflichtig sein, die sich an den Letztverbraucher 
wenden. 

In systematischer Beziehung ist zur Neufassung des 
Titels III und der damit verbundenen Neuordnung 
und Vereinfachung des Gewerbescheinsystems der 
Gewerbeordnung darauf hinzuweisen, daß an dem 
Grundsatz der Unterscheidung zwischen stehendem 
Gewerbe und dem Gewerbe „im Umherziehen" (jetzt 
Reisegewerbe) mit der Maßgabe festgehalten wird, 
daß bestimmte gewerbliche Tätigkeiten außerhalb 
einer festen Betriebsstätte, die bisher als Ausfluß 
des stehenden Gewerbes dem Titel II zugeordnet 
sind, nunmehr ebenfalls unter Titel III fallen. Infolge-
dessen müssen nicht nur die Vorschriften des Titels III 
der neuen Konzeption angepaßt werden, sondern es 
entfallen auch die Vorschriften, die bisher im Rah-
men des Titels II bestimmte gewerbliche Tätigkei-
ten außerhalb der Räume einer gewerblichen Nie-
derlassung betreffen. Es handelt sich hierbei um 
§ 42 a (Verbotskatalog für das Feilbieten im ambu-
lanten Gewerbe am Wohnort), § 42 b (Stadthausier-
scheinpflicht), § 43 (Zeitschriften-Legitimations-
schein), §§ 44 und 44 a (Legitimationskarte für Han-
dels- und Firmenvertreter). Soweit bei der Über-
führung der bisher im Titel II geregelten gewerb-
lichen Tätigkeiten außerhalb der Räume einer ge-
werblichen Niederlassung in den Titel III auch 
solche Tätigkeiten miterfaßt werden, bei denen 
nach heutiger Auffassung auf eine besondere Ge-
werbescheinpflicht verzichtet werden kann, werden 
diese Ausnahmen unter systematischer Aufteilung 
ausdrücklich von der Gewerbescheinpflicht befreit 
(vgl. §§ 55 a und 55 b) . 

Da der Kreis der jetzt von Titel III erfaßten Tätig-
keiten über den Rahmen des bisherigen Gewerbe-
betriebes im Umherziehen (Wandergewerbe) hin-
ausgeht, muß eine neue umfassende Bezeichnung 
für dieses Gewerbe bestimmt werden. Es dürfte den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechen, diesem 
Gewerbe den Namen „Reisegewerbe" zu geben. 
Durch diese Bezeichnung wird der Unterschied zum 
stehenden Gewerbe klar herausgestellt. Die hier 
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vom Reisebürogewerbe befürchtete Verwechslungs-
gefahr mit dem Reisebürogewerbe ist nicht so groß, 
um aus diesem Grunde einen anderen Namen wäh-
len zu müssen. Eine Verwechslung wäre im übrigen 
ohne praktische Bedeutung. An der bisherigen Be-
zeichnung „Wandergewerbe" festzuhalten, ist un-
tunlich, da bestimmte Wirtschaftskreise, die künftig 
unter den Titel III fallen, diese Bezeichnung als 
Diffamierung empfinden. 

Im einzelnen ist zu den neugefaßten Vorschriften 
des Titels III folgendes zu bemerken: 

Zu § 55 

Aus den Eingangsworten des neuen § 55 ergibt 
sich, daß — wie bisher der Wandergewerbe-
schein — auch die Reisegewerbekarte ein gewerbe-
polizeiliches Ausweispapier ist, das jeder besitzen 
muß, der die in § 55 bezeichneten Tätigkeiten „in 
eigener Person" ausüben will, ohne daß es auf die 
Frage ankommt, ob der betreffende Gewerbetrei-
bende im eigenen Namen (als selbständiger Gewer-
betreibender) oder im fremden Namen (als Ange-
stellter) tätig wird. Die gewerbepolizeilichen In-
teressen, die hier eine besondere Ausweispflicht 
bedingen, sind in beiden Fällen gegeben. 

Im § 55 sind ferner die Tätigkeiten näher bezeich-
net, die jetzt grundsätzlich zum Reisegewerbe ge-
hören und reisegewerbekartenpflichtig sind. Wie 
in dem bisherigen § 55 wird zwischen den allge-
meinen und den besonderen Tätigkeitsmerkmalen 
unterschieden. Die ersteren betreffen den Ort der 
Tätigkeit, während in Nr. 1 bis 3 die einzelnen 
Arten des Reisegewerbes gekennzeichnet werden. 
Der Inhalt der Nr. 1 bis 3 deckt sich mit Nr. 1 bis 4 
in Absatz 1 des bisherigen § 55. Neu ist lediglich, 
daß neben dem Anbieten von gewerblichen Lei-
stungen auch das Aufsuchen von Bestellungen auf 
solche Leistungen kartenpflichtig ist. 

Absatz 2 entspricht unter Ausdehnung auf das An-
bieten von gewerblichen Leistungen und auf das 
Aufsuchen von Bestellungen auf solche dem bis-
herigen § 55 Abs. 2. Diese Vorschrift hat — wie 
bereits in der bisherigen Fassung — nur deklara-
torische Bedeutung, da sich die Marktfreiheit des 
§ 64 nur auf den Kauf und Verkauf von Waren 
und nicht auf die in § 55 Abs. 1 Nr. 2 und 3 (Neu-
fassung) erwähnten Tätigkeiten bezieht, so daß die 
Reisegewerbekartenpflicht der zuletzt erwähnten 
Tätigkeiten die in § 64 statuierte Marktfreiheit 
nicht berührt. 

Zu § 55 a  

Die §§ 55 a und 55 b bringen die Ausnahmen von 
der Reisegewerbekartenpflicht. In den § 55 a sind 
die bisherigen Ausnahmen des § 59 insoweit über-
nommen worden, als dies noch notwendig erschien. 
Nr. 4 des bisherigen § 59 entspricht die jetzige 
Nr. 1, wobei in diese Regelung Messen und Aus-
stellungen miteinbezogen wurden. Bei der Nr. 2 des 
neuen § 55 a wird die Befreiung von der Reise-
gewerbekartenpflicht gegenüber der bisherigen Re-
gelung (§ 59 Abs. 1 Nr. 1) einerseits auf das Feil-
bieten von selbstgewonnenen Erzeugnissen der 

Land- und Forstwirtschaft usw. beschränkt, anderer-
seits aber insofern erweitert, als jetzt auch Bestel-
lungen auf diese Erzeugnisse ohne Reisegewerbe-
karte aufgesucht werden können. Es sollen in Zu-
kunft nur „selbstmarktende" Erzeuger von der Ge-
werbescheinpflicht befreit sein. Nr. 3 enthält die 
wesentlichste Ausnahme von der Reisegewerbe-
kartenpflicht. In Gemeinden unter 20 000 Einwoh-
nern kann auf eine Ausweispflicht verzichtet wer-
den, sofern der Gewerbetreibende in der betref-
fenden Gemeinde seinen Wohnsitz oder seine ge-
werbliche Niederlassung hat. Er wird alsdann den 
Einwohnern seiner Gemeinde bekannt sein. Die im 
Entwurf vorgesehene Regelung — Befreiung von 
der Reisegewerbekartenpflicht in Gemeinden bis 
zu 20 000 Einwohnern — dürfte über die derzeitige 
Handhabung des § 42 b hinausgehen, da bisher — 
von  Ausnahmen abgesehen — nur Gemeinden über 
10 000 Einwohner die Stadthausierscheinpflicht ein-
geführt haben. Die freizügigere Regelung des Ent-
wurfs erscheint jedoch im Hinblick auf die Fortent-
wicklung der Lebensverhältnisse in den kleineren 
Städten vertretbar. Nr. 4 und 5 dienen der Ver-
waltungsvereinfachung; es dürfte nicht erf order-
lich sein, die Blindenwaren-Vertreter zu zwingen, 
neben dem Blindenwaren-Vertriebsausweis auch 
noch die Reisegewerbekarte bei sich zu führen. 
Ebenso kann darauf verzichtet werden, daß die 
ambulante Abgabe von Milch (Verkauf und Aus-
schank) neben der Erlaubnis nach § 14 Milchgesetz 
noch reisegewerbekartenpflichtig ist. Die durch 
Nr. 6 freigestelten Versicherungsvertreter benötig-
ten bisher keine besondere Erlaubnis. Hieran soll 
nichts geändert werden. Da jedoch die Tätigkeit der 
Versicherungsvermittler jetzt unter § 55 Abs. 1 
Nr. 2 fällt, muß im § 55 a eine entsprechende Aus-
nahmevorschrift vorgesehen werden. 

Absatz 2 soll die Durchführung besonderer Ver-
kaufsveranstaltungen erleichtern, z. B. den markt-
ähnlichen Verkauf von gebrauchten Kraftwagen. 

Zu § 55 b 

Wie bereits im Absatz 2 Nr. 2 der Vorbemerkung 
zur Begründung der Nr. 21 des Entwurfs erwähnt, 
kann bei den Handelsvertretern und ebenso bei 
den sonstigen Firmenvertretern (Inhaber von Fir-
men und Handlungsreisende) auf eine Ausweis-
pflicht verzichtet werden, wenn sie nur „Geschäfts-
betriebe" aufsuchen. Was als „Geschäftsbetrieb" 
anzusehen ist, hat die Rechtsprechung und Verwal-
tungspraxis schon bei Anwendung des jetzigen § 44 
im wesentlichen geklärt. Es fallen darunter nicht 
nur alle Gewerbebetriebe, sondern auch sonstige 
wirtschaftliche Unternehmen, wie z. B. landwirt-
schaftliche Betriebe; ferner gehören hierher Ärzte 
und Rechtsanwälte. Auch Behörden verfügen, so-
weit sie z. B. für ihre Bedürfnisse Einkäufe vor-
nehmen, über einen „Geschäftsbetrieb". Wer als 
Gewerbetreibender oder Inhaber eines Geschäfts-
betriebes mit Handels- oder sonstigen Firmenver-
tretern in Verbindung tritt, muß selbst prüfen, ob 
er mit dem betreffenden Handelsvertreter Geschäfte 
abschließen soll. Dementsprechend sieht § 55 b 
Abs. 1 vor, daß die hier in Frage kommenden Per- 
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sonen für ihre Tätigkeit keiner Reisegewerbekarte 
bedürfen. 
Absatz 2 schafft die Grundlage dafür, daß ent-
sprechend den zwischenstaatlichen Verträgen (z. B. 
auf Grund des Genfer Internationalen Abkommens 
zur Vereinfachung der Zollförmlichkeiten vom 
3. November 1923 -- Reichsges. vom 23. Juli 1925, 
RGBl. II S. 672, Ratifikation vom 10. August 1925, 
RGBl. II S. 812) Gewerbelegitimationskarten für 
solche Handels- und Firmenvertreter ausgestellt 
werden können, die deutsche Firmen im Ausland 
vertreten wollen. 

Zu § 55 c 

§ 55 c schreibt, soweit die gewerbliche Tätigkeit 
in den Fällen des § 55 a Abs. 1 Nr. 3 oder 6 oder des 
§ 55 b Abs. 1 Satz 1 von der Gewerbescheinpflicht 
befreit ist, die Anmeldung entsprechend dem 
Grundsatz des § 14 vor. Die Vorschrift ist not-
wendig, weil die hier erfaßte Tätigkeit bisher dem 
stehenden Gewerbe zugerechnet wurde und somit 
unmittelbar auf Grund von § 14 anmeldepflichtig 
war. Eine besondere Belastung der Gewerbetrei-
benden ist darin nicht zu erblicken, außerdem wäre 
nicht einzusehen, weshalb beim Reisegewerbe, so-
weit zu seiner Ausübung eine Reisegewerbekarte 
nicht notwendig ist, das Prinzip des § 14 nicht 
durchgeführt werden soll. 

Zu § 55 d  

Die die Zulassung ausländischer Wandergewerbe
-treibender betreffende Ermächtigung des bisherigen 

§ 56 d für den früheren Bundesrat, die gemäß Arti-
kel 129 Abs. 1 GG auf den Bundeswirtschaftsmini-
ster übergegangen ist, entspricht nicht den Grund-
sätzen des Artikels 80 Abs. 1 GG. Aus diesem 
Grund ist die Neufassung der Ermächtigung unter 
Angabe von Inhalt, Zweck und Ausmaß erforder-
lich. 

Zu § 55 e 

In den neuen § 55 e ist der materielle Inhalt des 
bisherigen § 55 a übernommen worden. Unter das 
Verbot fällt jetzt auch das Aufsuchen von Bestel-
lungen auf gewerbliche Leistungen. Dies ergibt sich 
notwendigerweise aus der Ergänzung des § 55 
Abs. 1 Nr. 2 gegenüber der bisherigen Fassung des 
§ 55 Abs. 1 Nr. 3. 

Die Tätigkeit der angestellten Handlungsreisenden 
an Sonn- und Festtagen ist gemäß § 105 b Abs. 2 
verboten. Der Marktverkehr wird — wie bisher — 
von  den Vorschriften des Titels III nicht berührt. 

Zu§ 56 

Die Neuordnung des Fragenkomplexes der bisheri-
gen §§ 56 und 56 a (Aufzählung der im Reisege-
werbe verbotenen Tätigkeiten) ist entsprechend 
dem Ersuchen des 1. Deutschen Bundestages (Druck-
sache Nr. 4491 der 1. Wahlperiode) unter Berück-
sichtigung 

1. der grundsätzlichen Lage (Artikel 3 und 12 GG), 
2. der Bedürfnisse der Volkswirtschaft sowie der 

Interessen der Allgemeinheit und 

3. der Notwendigkeit gleicher Wettbewerbsbedin-
gungen 

vorgenommen worden. Beschränkungen des Reise-
gewerbes werden sich daher nur insoweit recht-
fertigen lassen, als hierfür gewerbepolizeiliche 
Gründe angeführt werden können (Verbraucher-
schutz, Verhütung von Straftaten, Verhinderung 
der Verwertung von Diebesgut). 

Bei der Ordnung des Stoffes sind die einzelnen ver-
botenen Tätigkeiten in Gruppen zusammengefaßt 
worden, urn dem Leser des Gesetzes das Ver-
ständnis der notwendigerweise etwas komplizier-
ten Vorschriften zu erleichtern. Wenn die Formu-
lierung des § 56 trotzdem etwas schwerfällig er-
scheint, so liegt dies an der hier unvermeidlichen 
Kasuistik einerseits und der Notwendigkeit, durch 
Zulassung bestimmter Ausnahmen zu einem Aus-
gleich der widerstreitenden Interessen der betrof-
fenen Wirtschaftszweige zu gelangen. Im einzelnen 
ist folgendes zu bemerken: 

Die Verbote der Nr. 1 des Absatzes 1 betreffen das 
Feilbieten und das Aufsuchen von Bestellungen, 
die der Nr. 2 das Feilbieten und den Ankauf und 
die der Nr. 3 nur das Feilbieten. Nr. 4 bis 7 enthal-
ten Verbote einzelner gewerblicher Tätigkeiten; die 
Absätze 2 und 3 lassen in bestimmten Fällen Aus-
nahmen von den Verboten des Absatzes 1 zu oder 
modifizieren ihre Anwendung. 

Zu den einzelnen Positionen ist auf folgendes hin-
zuweisen: 

Absatz 1 Nr. 1 a) 

Diese Nummer übernimmt den bisherigen Inhalt des 
§ 56 Abs. 1. 

Absatz 1 Nr. 1 b) 

Das bisherige Verbot der Nr. 9 bezieht sich auf den 
Ankauf und das Feilbieten. Auf das Verbot des 
Ankaufs kann verzichtet werden, jedoch erscheint 
andererseits das Verbot des Aufsuchens von Bestel-
lungen notwendig, um eine mißbräuchliche Ver-
wertung von Giften zu verhindern. 

Das Aufsuchen von Bestellungen auf Pflanzen-
schutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel sowie auf 
Holzschutzmittel war bisher erlaubt und soll auch 
in Zukunft bis auf die im Gesetzestext vorgese-
henen Ausnahmen nicht verboten werden, da sich 
Mißstände insoweit nicht ergeben haben. Die Ver-
kaufskräfte der auf diesem Fachgebiet tätigen Ver-
sandfirmen sind ausreichend geschult, um den Käu-
fer entsprechend beraten zu können. Schließlich 
besteht ein allgemeines Interesse daran, daß die 
Besitzer von Obstgärten nicht durch unnötige Ver-
triebsbeschränkungen bei der Durchführung von 
Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen behindert wer-
den. Das gleiche gilt hinsichtlich der Erhaltung von 
Holzbauten. Giftige Pflanzenschutzmittel im Sinne 
der Nr. 1 b) sind solche, die unter die Polizeiver-
ordnung über den Verkehr mit giftigen Pflanzen-
schutzmitteln vom 13. Februar 1940 (RGBl. I S. 349) 
in der Fassung vom 13, Juli 1954 (RGBl. I S. 216) 
fallen. 
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Zu den Schädlingsbekämpfungsmitteln gehören 
nicht Mittel zur Bekämpfung von Schmarotzern an 
oder in Tieren. Diese unterliegen als Arzneimittel 
der Regelung nach § 56 Abs. 1 Nr. 1 c) [vgl. auch 
Abschnitt I Abs. 2 Nr. 1 e)] der Ausführungsbe-
stimmungen der Verordnung zur Herstellung von 
Arzneifertigwaren vom 17. Mai 1943 (MB1iV S. 865). 
Holzschutzmittel dürfen nach der Verordnung über 
Grundstückseinrichtungsgegenstände vom 27. Ja-
nuar 1942 (RGBl. I S. 53) und den nachfolgenden 
Bekanntmachungen der obersten Baubehörden der 
Länder nur dann verwendet werden, wenn für sie 
ein Prüfzeichen und ein Prüfbescheid vorliegt. 
Beides, sowohl Prüfzeichen als auch Prüfbescheid, 
wird vom Prüfausschuß für Holzschutzmittel beim 
Länder-Sachverständigenausschuß für neue Bau-
stoffe und Bauarten erteilt. Die obersten Baubehör-
den der Länder veröffentlichen in ihren Amtsblät-
tern entsprechende Bekanntmachungen. 

Absatz 1 Nr. 1 c) 

Wenn man von der unwesentlichen Frage des An-
kaufs absieht, bezog sich das bisherige Vertriebs-
verbot der Nr. 9 für Arzneimittel nur auf das Feil-
bieten. Es wird jetzt aus Bewerbe- und gesundheits-
polizeilichen Gründen auf das Aufsuchen von Be-
stellungen ausgedehnt. Die Ausnahmen betreffen 
den Vertrieb von dem freien Verkehr überlassenen 
und in ihrer Wirkung allgemein bekannten Pfan-
zen, Pflanzenteilen und Pflanzenpreßsäften in fabrik-
mäßiger Verpackung sowie dem freien Verkehr 
überlassenen Mineralwässern, Heilwässern, Meer-
wässern und deren Salzen, da diese Erzeugnisse 
nach menschlichem Ermessen keinen Schaden an-
richten können. Durch die besonderen Bedingungen 
(Bezeichnung mit dem verkehrsüblichen deutschen 
Namen, fabrikmäßige Verpackung) soll die Tätig-
keit von Schwindelfirmen oder anonymen Herstel-
lern verhindert werden. 

Absatz 1 Nr. 1 d) 

Aus gesundheitspolizeilichen Gründen wird das 
bisher sich nur auf Bruchbänder beziehende Verbot 
auf medizinische Leibbinden und medizinische Ban-
dagen ausgedehnt. Die Gesundheitsverwaltungen 
der Länder stehen auf dem Standpunkt, daß die 
Auswahl und die Anlegung solcher Binden und Ban-
dagen nur unter ärztlicher Aufsicht geschehen darf, 
da anderfalls durch unsachgemäße Handhabung ge-
sundheitliche Schäden entstehen können. 

Die Zulassung von Schutzbrillen (z. B. Sonnen-
schutzbrillen), die in jedem Warenhaus verkauft 
werden, erscheint unbedenklich. 

Absatz 1 Nr. 1 e) bis g) 

Auf dem Gebiet der gewerbsmäßigen Verwertung 
natürlicher und künstlicher radioaktiver Stoffe und 
elektrischer Energie haben sich in letzter Zeit meh-
rere Firmen in einer Weise betätigt, die zur Durch-
führung von Strafverfahren geführt hat. Um hier 
Betrügereien und gesundheitliche Schäden zu ver-
hindern, erscheinen die in e) bis g) ausgesprochenen 
Verbote notwendig. 

Elektromedizinische Geräte im Sinne von f) sind 
elektrisch betriebene Geräte, die medizinischen 
Zwecken dienen sollen. Hierzu gehören Geräte zur 
Erzeugung ionisierender Strahlen, elektrischer Span-
nungen oder elektrischer Kraftfelder, ferner Ultra-
schallerzeuger. Die hier vorgesehenen Ausnahmen 
von dem Vertriebsverbot beziehen sich auf in ihrer 
Wirkung allgemein bekannte Geräte. Zu den Ge

-r

äten mit unmittelbarer Wärmewirkung gehören 
z. B. Heizkissen, Heißluftkästen und Rotlichtlampen; 
elektrische Hörgeräte werden bevorzugt durch be-
sonders ausgebildete Vertreter der Elektrofirmen 
vertrieben; gegen die Zulassung des Vertriebes sol-
cher Geräte bestehen daher keine Bedenken. Durch 
g) soll der Vertrieb solcher Geräte und Gegen-
stände, die angeblich gegen Erdstrahlen schützen 
sollen, unterbunden werden. 

Absatz 1 Nr. 1 h) 

Das Verbot entspricht der bisherigen Nr. 5, auf das 
zur Verhinderung von Betrügereien nicht verzichtet 
werden kann. Die Ausnahmen dienen der Vermei-
dung unnötiger Verwaltungsarbeit, die anderenfalls 
bei Zulassung von Ausnahmen im Einzelfall ent-
stehen würde (vgl. im übrigen auch Absatz 2 Satz 2 
und die dort vorgesehenen Ausnahmemöglich-
keiten). 

Absatz 1 Nr. 1 i) 

Das Verbot des Vertriebs bestimmter Schriften, 
Bildwerke usw. entspricht der bisherigen Nr. 12. Es 
besteht kein Anlaß, hier Änderungen vorzunehmen 
oder Erleichterungen zuzulassen. 

Absatz 1 Nr. 2 a) 

In der neuen Nr. 2 a) sind die bisherige Nr. 3 und 
die Schmuckwaren der bisherigen Nr. 11 zusammen-
gefaßt, soweit letztere mit Überzügen aus Edel-
metallen versehen sind. Zur Verhinderung von 
Straftaten (Hehlerei, Betrug) ist die Aufrechterhal-
tung des Verbotes notwendig. Dagegen kann auf 
ein Verbot des Vertriebes von Waren mit Silber-
überzügen verzichtet werden, da die Versilberung 
an sich regelmäßig nur einen sehr geringen Teil des 
Preises bedingt. Ferner ist zu berücksichtigen, daß 
auf Volksfesten, Schützenfesten und ähnlichen Ver-
anstaltungen vielfach auch versilberte Waren an-
geboten werden, ohne daß dies zu Unzuträglich-
keiten geführt hat. 

Waren mit Silberüberzügen sind solche, bei denen 
der Silberüberzug durch Schweißen, Warmwalzen 
oder sonstiges mechanisches Verfahren, auf galva-
nischem Wege oder durch Aufdampfen aufgetragen 
wird. 

Unter die neue Nr. 2 a) fallen Roh-, Halb- und Fer-
tigwaren aus Edelmetallen und edelmetallhaltigen 
Legierungen; Platinbeimetalle sind Iridium, Osmium, 
Palladium, Rhodium und Ruthenium. 

Absatz 1 Nr. 2 b) 

Der Vertrieb von Edel-, Schmuck- und synthetischen 
Steinen war bisher in der Gewerbeordnung nicht 
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verboten. Da jedoch hier in gewerbepolizeilicher 
Hinsicht dieselben Verhältnisse gegeben sind wie 
beim Vertrieb von Edelmetallen, erscheint ein ent-
sprechendes Verbot angebracht. Soweit Edelsteine, 
Schmucksteine usw. zur Herstellung von Schmuck-
waren verwendet werden, ist der Verkauf dieser 
Waren im Wandergewerbe bereits jetzt nach § 56 
Abs. 2 Nr. 11 verboten. Insoweit übernimmt die 
neue Nr. 2 b) nur die bisherige Rechtslage. 

Edel- und Schmucksteine sind die ohne künstliche 
Beeinflussung in der Natur entstandenen Mine-
ralien und organischen Substanzen; sie unterschei-
den sich nur durch den Härtegrad. Synthetische 
Steine sind durch chemisch-technisches Verfahren 
hergestellte Erzeugnisse, deren wesentliche chemi-
sche und physikalische Eigenschaften mit der Mine-
ralart, nach der sie benannt werden, überein-
stimmen. 

Absatz 1 Nr. 2 c) 

Nr. 2 c) übernimmt den materiellen Inhalt der bis-
herigen Nr. 1 c). Die Aufrechterhaltung des Verbots 
ist im Interesse der Erhaltung und Verbesserung 
des gesamten Pflanzenbestandes der deutschen 
Landwirtschaft einschl. des deutschen Garten- und 
Weinbaues sowie der deutschen Forstwirtschaft 
unentbehrlich; denn erfahrungsgemäß ist bei dem 
praktisch nicht kontrollierbaren Reisegewerbe mit 
dem Absatz ungeeigneter Pflanzen, z. B. ausgemerz-
ter und vernichtungswürdiger Bestände von Baum-
schulen, zu rechnen. Insbesondere ist aber eine Ein-
haltung vor Vorschriften des Saatgutgesetzes nicht 
gewährleistet. Dadurch besteht nicht nur die Gefahr 
der Verwendung ungeeigneten Saat- und Pflanz

-

guts, sondern auch die Gefahr der Verschleppung 
von Pflanzenkrankheiten. Es handelt sich also um 
ein nach wie vor dringend erforderliches Verbot 
zum Schutze der Landeskultur. 

Das Entsprechende gilt für die Futtermittel. Hier ist 
insbesondere die Durchsetzung der Vorschrift des 
Futtermittelgesetzes gefährdet, wenn Futtermittel 
im Reisegewerbe vertrieben werden dürften. 

Absatz 1 Nr, 3 a) 

Das bisherige Verbot der Nr. 3 ist übernommen wor

-

den, wobei durch den Begriff „Kleinuhren" modi

-

schen Sonderheiten Rechnung getragen werden soll. 

Absatz 1 Nr. 3 b) 

Mit Rücksicht auf die sich aus einem Alkoholmiß-
brauch ergebenden Gefahren soll an dem Verbot 
der bisherigen Nr. 1 festgehalten werden. Die Aus-
nahmemöglichkeiten entsprechen praktischen, z. T. 
auch regional bedingten Bedürfnissen. 

Absatz 1 Nr. 3 c) 

Aus gesundheitspolizeilichen Erwägungen muß an 
dem Verbot der bisherigen Nr. 2, soweit sich dieses 
auf gebrauchte Kleider, Wäsche, Betten, Bettstücke 
und Bettfedern bezieht, festgehalten werden. Auf 
die übrigen Verbote der bisherigen Nr. 2 kann ver-
zichtet werden. 

Absatz 1 Nr. 3 d) 

Aus Sicherheitsgründen muß an dem Verbot der bis-
herigen Nr. 6 festgehalten werden. Die neue Formu-
lierung dient der Klarstellung von Zweifelsfragen; 
die Ausnahmen entsprechen der Regelung in § 67 
Abs. 3 Satz 2. 

Absatz 1 Nr. 3 e) 

Die bisherige Nr. 7, deren Notwendigkeit einer be-
sonderen Begründung nicht bedarf, ist nur textlich 
neu gefaßt. 

Absatz 1 Nr. 3 f) 

Angesichts der Gefahren, die hier der Allgemein-
heit durch betrügerische Unternehmer entstehen 
können, muß an dem bisher in § 56 c Abs. 1 enthal-
tenen Verbot festgehalten werden. Soweit auf 
Schützenfesten oder ähnlichen Veranstaltungen auf 
diese Weise Waren abgesetzt werden und soweit 
gegen die Zuverlässigkeit des Unternehmers keine 
Bedenken bestehen, können Ausnahmegenehmi-
gungen erteilt werden. 

Absatz 1 Nr. 4 

Der bisherige § 56 a Abs. 1 Nr. 1 gilt nur noch für 
die Ausübung der Zahn- und Tierheilkunde, nach-
dem § 8 Abs. 2 des Heilpraktikergesetzes vom 
17. Februar 1939 (RGBl. I S. 251) den § 56 a Abs. 1 
Nr. 1, soweit er sich auf die Ausübung der Heil-
kunde bei Menschen bezieht, aufgehoben und durch 
ein eigenes Verbot ersetzt hat (vgl. § 3 a.a.O.). 
Die neue Nr. 4 kann sich daher auf das Verbot der 
Ausübung der Zahn und Tierheilkunde beschrän-
ken. 

Absatz 1 Nr. 5 

Die ambulante Ausübung des Friseurhandwerks, 
die nicht unter die Handwerksordnung fällt, kann 
gesundheitspolizeilidie Gefahren mit sich bringen, 
soweit diese Tätigkeit nicht von einer festen Be-
triebsstätte ausgeübt wird, weil eine ausreichende 
Kontrolle des ambulanten Betriebes nicht möglich 
ist. Ist letztere vorhanden, so ist eine ausreichende 
Gewähr für die regelmäßige Reinigung der Betriebs-
mittel gegeben. 

Absatz 1 Nr. 6 

Die neue Nr. 6 entspricht dem bisherigen § 56 a 
Nr. 2. Um den Abschluß wucherischer Geschäfte im 
Zusammenhang mit Darlehnsgewährung oder Rück-
kaufsgeschäften zu verhindern, muß an dem bis-
herigen Verbot festgehalten werden. Die Ausnah-
men sind erforderlich, um den Abschluß von Teil-
zahlungsgeschäften im Rahmen des § 56 a zu er-
möglichen. Soweit solche Geschäfte z. B. die Ein-
schaltung von Finanzierungs- oder Kreditinstituten 
vorsehen, vermittelt der Vertreter des Versandge-
schäftes gleichzeitig die Hingabe des Darlehens der 
Finanzierungsinstitute an den Käufer zur Deckung 
der Kaufpreisforderung. 



Drucksache  318 	 Deutscher Bundestag — 3. Wahlperiode 

Absatz 1 Nr. 7 

Die neue Nr. 7 geht auf § 56 b Abs. 3 zurück. Aus 
seuchenpolizeilichen Gründen sowie im Interesse 
der Förderung und Weiterentwicklung der deut-
schen Viehzucht kann nach Auffassung der Land-
wirtschaftsverwaltungen auf das vorgesehene Ver-
bot nicht verzichtet werden. 

Absatz 2 

Bereits nach bisherigem Recht (§ 56 b Abs. 1 Satz 1) 
hatte der Bundesrat (jetzt Bundesminister für Wirt-
schaft oder der sonst sachlich zuständige Bundes-
minister, Artikel 129 Abs. 1 GG) die Befugnis, Aus-
nahmen von den Verboten des § 56 Abs. 2 zuzu-
lassen. Hieran soll festgehalten werden, soweit 
durch die Zulassung von Ausnahmen eine Gefähr-
dung der Allgemeinheit oder der öffentlichen Ord-
nung nicht zu befürchten ist. Die in Satz 2 des Ab-
satzes 1 der Landesregierung gegebene Befugnis, 
Ausnahmen von bestimmten Verboten zuzulassen, 
trägt bestimmten regionalen Bedürfnissen Rech-
nung. Die Zulassung von Ausnahmen bezüglich des 
Absatzes 1 Nr. 1 h) ist wegen des traditionsmäßig 
in Bayern üblichen Vertriebes von Pfandbriefen der 
Bayerischen Kreditanstalten notwendig. Ebenso 
kann für Notfälle auf eine Ausnahmemöglichkeit 
hinsichtlich des Verbots in Absatz 1 Nr. 2 c) nicht 
verzichtet werden; sie ist schon nach bisherigem 
Recht vorhanden (§ 56 b Abs. 1 Satz 2). Einzelne 
Länder wollen sich vorbehalten, die ambulante Aus-
übung des Friseurhandwerks (vgl. Absatz 1 Nr. 5) 
unter bestimmten gesundheitspolizeilichen Voraus-
setzungen und gegebenenfalls unter Begrenzung 
auf dünn besiedelte Gebiete zuzulassen. Die weiter-
hin von dem Verbot des Vertriebes von Bruchbän-
dern, medizinischen Leibbinden und medizinischen 
Bandagen vorgesehene Ausnahmemöglichkeit soll 
es ermöglichen, bestimmten Firmen, die seit Jah-
ren ohne Beanstandungen die genannten Gegen-
stände durch Handlungsreisende vertreiben, die 
Fortführung ihres Betriebes zu gestatten. Da diese 
Firmen ihre Waren bisher im gesamten Bundesge-
biet vertrieben haben, wäre es nicht zu rechtferti-
gen, sie jetzt regional zu beschränken. Daher kann 
die oberste Landesbehörde gemäß § 56 Abs. 2 
Satz 2 letzter Halbsatz den Geltungsbereich einer 
Ausnahme auf das Bundesgebiet [einschließlich 
Berlin (West)] ausdehnen. 

Absatz 3 

Da die Tätigkeit der in § 55 b Abs. 1 genannten 
Personen an sich zum Reisegewerbe gehört, an-
dererseits jedoch — wie nach bisherigem Recht  — 
die  Verbote des § 56 für die Tätigkeit dieser 
Personen nicht gelten sollen, muß dies im Absatz 3 
Satz 1 ausdrücklich festgestellt werden. Die Frei-
stellung würde zur Folge haben, daß die in § 56 
Abs. 1 Nr. 1 c), Nr. 2 c) und Nr. 7 erwähnten Tätig-
keiten auch gegenüber Landwirten ausgeübt wer-
den dürfen, da diese zwar keinen Gewerbebetrieb, 
wohl aber einen Geschäftsbetrieb im Sinne des 
§ 55 b Abs. 1 haben. Auf Grund der Berichte der 
Landwirtschaftsverwaltungen der Länder bestehen 
hiergegen jedoch Bedenken. Auch der Landwirt 

oder Gärtner kann z. B. einem bestimmten Saatgut 
oder Baumschulerzeugnis nicht ansehen, ob es ein-
wandfrei und geeignet ist. Er muß sich also unbe-
dingt auf seinen Lieferanten verlassen können ;  das 
ist aber beim Feilbieten im Reisegewerbe erfah-
rungsgemäß nicht möglich. Die Verwendung unge-
eigneter Erzeugnisse kann, wie bereits in der Be-
gründung zu Nr. 2 c) dargelegt, große Schäden, 
z. B. beim Obst- und Gemüsebau, verursachen. Bei 
Futtermitteln wäre die Einhaltung der Vorschriften 
des Futtermittelgesetzes nicht gewährleistet. 
Schlechte oder ungeeignete Futtermittel oder Tier-
arzneimittel können zu Fehlbehandlungen der Tiere 
und in schweren Fällen sogar zur Tierquälerei füh-
ren. Auch kann eine sachgemäße Beratung des 
Landwirts nur in den einschlägigen Fachgeschäften 
und, soweit es sich um Tierarzneimittel handelt, 
durch Tierärzte erfolgen. Zur Förderung der Land-
wirtschaft muß mithin bezüglich der in Absatz 1 
Nr. 1 c) und 2 c) genannten Waren das Vertriebs-
verbot beim Absatz an Landwirte bestehenblei-
ben. Das gleiche gilt hinsichtlich der in Absatz 1 
Nr. 7 genannten Tätigkeiten. Absatz 3 gestattet da-
her die vorgenannten Tätigkeiten nur gegenüber 
Personen mit einem Gewerbebetrieb bzw. gegen-
über Tierärzten. Wird der Verbotskatalog des § 56 
Abs. 1 durch eine Rechtsverordnung nach Absatz 2 
eingeschränkt, also ein bestimmtes Vertriebsverbot 
des § 56 Abs. 1 aufgehoben, so findet Absatz 3 in-
soweit keine Anwendung, da dieser Absatz in je-
dem Fall voraussetzt, daß ein Vertriebsverbot für 
das Reisegewerbe besteht. 

Absatz 4 

Der neue Absatz 4 (Verpflichtung zur Führung des 
Druckschriftenverzeichnisses) übernimmt im we-
sentlichen die bisherige Regelung. 

Obwohl die Kontrolle der ordnungsgemäßen Füh-
rung des Verzeichnisses und der Übereinstimmung 
des Verzeichnisses mit den mitgeführten Schriften 
in der Praxis auf nicht unerhebliche Schwierigkei-
ten stößt, kann nach den Berichten der Innenmini-
sterien der Länder insbesondere im Interesse des 
Jugendschutzes auf eine besondere Kontrolle der 
ambulanten Zeitschriftenhändler nicht verzichtet 
werden. Es wird darauf hingewiesen, daß der 
Zwang, im Besitz des genehmigten Druckschriften-
verzeichnisses zu sein, den Händlern die Bedeu-
tung der Angelegenheit vor Augen führt und sie 
auch davon abhalten wird, etwa außerhalb des 
Druckschriftenverzeichnisses anstößige Schriften 
bei sich zu führen. 

Der Hinweis, daß die hier in Frage kommenden 
öffentlichen Interessen bereits durch das Gesetz 
über den Vertrieb jugendgefährdender Schriften 
vom 9. Januar 1953 (BGBl. I S. 377) Berücksichti-
gung finden, kann nicht anerkannt werden. Das 
Verfahren bei der Bundesprüfstelle, das einer Ein-
tragung in die Liste gemäß § 1 des genannten Ge-
setzes vorangehen muß, erfordert regelmäßig eine 
längere Zeit, so daß die in dem genannten Gesetz 
vorgesehene Regelung bezüglich des ambulanten 
Zeitschriftenhandels einer Ergänzung bedarf. Diese 
offenbar bestehende Lücke soll durch den Absatz 4 
des § 56 ausgefüllt werden. 
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Zu § 56 a  

Die Vorschrift des neuen § 56 a beschränkt sich auf 
die Regelung der Abzahlungsgeschäfte im Reise-
verkehr und übernimmt die bestehende Rechtslage 
unter Einbeziehung der Ausnahmen, die bisher auf 
Grund von Abschnitt I Nr. 2 und 3 der Bekannt-
machung betr. Ausführungsbestimmungen zur Ge-
werbeordnung vom 27. November 1896 (RGBl. 
S. 745), der Verordnung zur Ausführung des § 44 
Abs. 3 der Reichsgewerbeordnung vom 3. Februar 
1936 (RGBl. I S. 58) und der Verordnung zur Durch-
führung des § 56 a Abs. 1 Ziffer 5 der Gewerbe-
ordnung für das Deutsche Reich vom 28. Dezember 
1938 (RGBl. I S. 2017, berichtigt 1939 I S. 50) zuge-
lassen waren. 

Es ist nicht zu bestreiten, daß die bisherige, in den 
Entwurf übernommene Regelung umständlich und 
wenig überzeugend ist und daß sie vor allem die 
Frage aufwirft, weshalb gerade nur bei den aus-
drücklich aufgeführten Waren das Abzahlungsge-
schäft im Reisegewerbe zugelassen werden soll. Ur-
sprünglich war erwogen worden, diese Abzahlungs-
geschäfte allgemein zuzulassen, gleichzeitig aber 
dem Käufer innerhalb einer bestimmten Frist ein 
Rücktrittsrecht zu geben, um so der besonderen 
Vertriebsart des Reisegewerbes Rechnung zu tra-
gen. Dieser Vorschlag beruhte auf der Erwägung, 
daß solche Geschäfte häufig ohne ausreichende 
Überlegung abgeschlossen werden und wenig ge-
schäftsgewandte Personen, insbesondere Haus-
frauen, der Überredungskunst des Vertreters er-
liegen. Deshalb sollte ihnen noch eine Frist zu ru-
higer Überlegung gegeben werden. Es dürfte in der 
Tat kaum zu leugnen sein, daß sich hier Mißstände 
ergeben haben, insbesondere wenn man berücksich-
tigt, daß als Gerichtsstand regelmäßig der Wohnsitz 
der Gewerbetreibenden vereinbart wird. Gegen das 
Rücktrittsrecht sind jedoch starke Bedenken er-
hoben worden. Es wird darauf hingewiesen, daß 
gegen den Vorschlag das Prinzip der Bindung an 
eine einmal gegebene Unterschrift spricht und fer-
ner, daß durch das Rücktrittsrecht gewisse Schwie-
rigkeiten bei der Abwicklung der Abzahlungsge-
schäfte auftreten können. Auf der anderen Seite 
verlangt der Einzelhandel eine weitere Einschrän-
kung, wenn nicht gar ein völliges Verbot der Ab-
zahlungsgeschäfte im Reisegewerbe, wobei darauf 
hingewiesen wird, daß bei diesen Geschäften letzten 
Endes nicht ein echtes Kaufbedürfnis, sondern die 
Überredungskunst des Vertreters ausschlaggebend 
sei. 

Angesichts dieser Sachlage mußte der Vorschlag, 
ein Rücktrittsrecht einzuführen, zurückgestellt wer-
den. Es wird zweckmäßig sein, die Probleme des 
Abzahlungsgeschäfts im Reisegewerbe zusammen 
mit der allgemeinen Regelung des Abzahlungspro-
blems und mit der Neufassung des Gesetzes über die 
Abzahlungsgeschäfte zu klären. Aus diesem Grunde 
ist auch davon Abstand genommen worden, an dem 
Katalog der Waren, die im Reisegewerbe auf Ab-
zahlung vertrieben werden dürfen, etwas zu ändern; 
der Entwurf übernimmt vielmehr die bisherige Re-
gelung ohne Änderung. 

Es besteht kein Anlaß, die Verbotsvorschrift des 
Absatzes 1 auch auf Geschäfte anzuwenden, die 
Gewerbetreibende untereinander abschließen. Auch 
bisher galt das Verbot des § 56 a Nr. 4 und 5 nur 
für Abzahlungsgeschäfte, die mit dem Letztverbrau-
cher abgeschlossen werden. Aus diesem Grund 
sieht Absatz 2 vor, daß Absatz 1 auf die gewerb-
liche Tätigkeit der in § 55 b Abs. 1 genannten 
Personen keine Anwendung findet. 

Zu § 56 b 

Der neue § 56 b Abs. 1 übernimmt den materiellen 
Inhalt des bisherigen § 56 c Abs. 2. An der Offen-
barungs- und Anzeigepflicht, wie sie schon für das 
stehende Gewerbe gemäß § 15 a gilt, besteht bei 
der Ausübung des Reisegewerbes ein besonderes 
Interesse. Aus sprachlichen Gründen ist die Formu-
lierung gegenüber dem Wortlaut des bisherigen 
§ 56 c Abs. 2 etwas geändert worden. 

Einer besonderen Aufsicht bedarf die Ankündigung 
der Veranstaltung von Wanderlagern. Um mög-
lichst viele Interessenten anzulocken, wird sehr oft 
unter Hinweis auf angeblich außerordentlich gute 
Einkaufsmöglichkeiten der Eindruck eines beson-
ders vorteilhaften Preisangebotes erweckt, das bei 
näherer Prüfung in Widerspruch zu den tatsäch-
lichen Verhältnissen steht. Bevor jedoch eine solche 
Prüfung abgeschlossen ist, ist die Wanderlagerver-
anstaltung, wie die Praxis gezeigt hat, durchgeführt 
und die Veranstalter selbst sind entweder nur mit 
Schwierigkeiten oder überhaupt nicht mehr zu er-
reichen. Dem Vorschlag, Wanderlager grundsätzlich 
zu verbieten oder ihre Durchführung von einer be-
sonderen Erlaubnis abhängig zu machen, ist die 
Bundesregierung nicht gefolgt. Sie hält es für aus-
reichend, wenn hier eine besondere Anzeigepflicht 
vorgesehen wird, der so frühzeitig genügt sein muß, 
daß die Durchführung des Wanderlagers untersagt 
werden kann, wenn die in Absatz 3 genannten Vor-
aussetzungen vorliegen. Der Wert der neuen Vor-
schrift dürfte in der Hauptsache darin liegen, daß 
die Veranstalter von Wanderlagern bei der Ver-
öffentlichung von Anzeigen und bei der sonstigen 
Werbung mehr als bisher darauf achten, sich hierbei 
im Rahmen des Zulässigen zu halten. 

Zu §§ 57 und 57 a 

Bei der Neuordnung der Versagungsgründe kann 
auf die bisherige Unterteilung in Muß - , Regel - und 
Kann-Versagungsgründe verzichtet werden; es ge-
nügt die Aufzählung der Muß-Versagungsgründe in 
§ 57 und der Kann-Versagungsgründe in § 57 a. Bei 
den ersteren ist als entscheidender und wichtigster 
Versagungsgrund die Unzuverlässigkeit vorange-
stellt (§ 57 Abs. 1 Nr. 1). Die unter den übrigen 
Nummern aufgezählten Versagungsgründe sind an 
sich Unterfälle der Unzuverlässigkeit. Auf ihre An-
führung kann jedoch trotzdem nicht verzichtet wer-
den, da den Verwaltungsbehörden, um eine mög-
lichst einheitliche Verwaltungspraxis sicherzustel-
len, ein Anhalt für ihre Entscheidungen gegeben 
werden muß. 
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Im einzelnen ist zu § 57 Abs. 1 Nr. 3 zu bemerken, 
daß ein Strafbefehl einer Verurteilung gleichsteht 
(§ 410 StPO). Zu § 57 a Nr. 3 ist darauf hinzuweisen, 
daß nach Auffassung einiger Amtsgerichte das Er-
fordernis des 25. Lebensjahrs mit Artikel 12 und 
2 GG in Widerspruch steht. Die Bundesregierung 
teilt diese Ansicht nicht und verweist darauf, daß 
die besondere Art des Reisegewerbes (Betreten 
fremder Wohnungen) die Festsetzung eines Min-
destalters rechtfertigt. Auf die vergleichbaren Fälle 
in § 128 a GewO, § 18 Handwerksordnung und in 
§ 12 der Versteigerervorschriften vom 30. Oktober 
1939 (RGBl. I S. 1091) wird Bezug genommen. Im 
übrigen handelt es sich um eine Sollvorschrift, von 
der in geeigneten Fällen abgewichen werden kann. 

Bei der jetzt vorgesehenen Regelung entfällt die 
Hervorhebung der bisher nach § 57 Abs. 1 Nr. 2 a) 
und § 57 b Nr. 3 und 4 geltenden Versagungsgründe. 
Außerdem wird darauf verzichtet, gewohnheits-
mäßige Arbeitsscheu und Trunksucht als Versa-
gungsgrund zu bestimmen. Hierbei wird regelmäßig 
ein Fall der Unzuverlässigkeit vorliegen. 

Zu § 58 

Der neue § 58 übernimmt den materiellen Inhalt 
des bisherigen § 58. 

Zu§ 59 

Da die in § 55 a und 55 b genannten Tätigkeiten 
nicht reisegewerbekartenpflichtig sind, muß in den 
Fällen des § 57 Abs. 1 oder des § 57 a Nr. 1 die 
Möglichkeit bestehen, das Gewerbe zu untersagen. 
Die Länder sind der Auffassung, daß mit Rücksicht 
auf die Eigenart des Reisegewerbes § 35 nicht aus-
reicht, zumal es sich bei den das Reisegewerbe 
betreibenden Personen auch um unselbständige Ge-
werbetreibende handeln kann. 

Zu § 60 

Der neue § 60 übernimmt unter Angabe der Ver-
sagungsgründe den materiellen Inhalt des bisheri-
gen § 60. Auf den bisherigen Absatz 3 wird ver-
zichtet; das einheitliche Formular der Reisegewerbe-
karte bestimmen die Länder im Wege der Durch-
führung der Gewerbeordnung im Benehmen mit 
dem Bundesminister für Wirtschaft. 

Zu § 60 a 

Der neue § 60 a übernimmt unter Angabe der Ver-
sagungsgründe den materiellen Inhalt der bisheri-
gen §§ 33b und 60 a. 

Zu § 60 b 

Der neue § 60 b übernimmt den materiellen Inhalt 
des bisherigen § 60 c Abs. 1. Die bisherigen Ab-
sätze 2 und 3 können entfallen, da das Betreten 
fremder Wohnungen sowie das Betreten fremder 
Häuser und Gehöfte nach allgemeinen Vorschriften 
der Erlaubnis des Eigentümers, Mieters oder Päch-
ters bedarf. 

Auf die Übernahme des § 60 b kann verzichtet wer

-

den. Erteilt die zuständige Behörde ausnahmsweise 

gemäß § 57 a Nr. 3 einem Minderjährigen eine 
Reisegewerbekarte, so wird sie geprüft haben, ob 
der Minderjährige die Gewähr für eine ordnungs-
mäßige Ausübung des Reisegewerbes bietet. Im 
übrigen kann die Behörde, da sie gemäß § 57 a 
Nr. 3 ermächtigt ist, die Erteilung der Reisegewerbe-
karte überhaupt abzulehnen, nach pflichtgemäßem 
Ermessen die Ausübung des Gewerbes durch nach 
Lage der Sache berechtigte Auflagen beschränken 
und dies in der Reisegewerbekarte vermerken. 
Einer ausdrücklichen Ermächtigung hierzu bedarf 
es nicht. 

Zu § 60 c 

Der neue § 60 c übernimmt den materiellen Inhalt 
des bisherigen § 60 d Abs. 1 und 3 Satz 1. Für die 
Beibehaltung des Satzes 2 besteht kein Bedürfnis. 

Der bisherige Absatz 2 des § 60 d ist überflüssig, 
da bereits in dem Einleitungssatz des neu gefaßten 
§ 55 darauf hingewiesen wird, daß das Reisegewerbe 
in eigenem oder in fremdem Namen ausgeübt wer-
den kann. 

Der bisherige Absatz 4 des § 60 d ist gegenstands-
los geworden, nachdem § 32 durch § 9 des Theater-
gesetzes vom 15. Mai 1934 (RGBl. I S. 411) auf-
gehoben worden ist. 

Zu § 61 

Der neue § 61 übernimmt unter strafferer Formulie-
rung den bisherigen § 61. 

Zu § 62 

Der neue § 62 macht die Mitführung von Begleitern 
nur noch bei der Ausübung der in § 55 Abs. 1 Nr. 1 
und 2 bezeichneten Tätigkeiten eintragungspflichtig. 
Bei den in § 55 Abs. 1 Nr. 3 genannten Gewerbe-
betrieben (Zirkusse und Schaustellerbetriebe) würde 
die Verpflichtung, alle Begleiter in die Reise-
gewerbekarte eintragen zu lassen, regelmäßig zu 
erheblichen betrieblichen Schwierigkeiten führen. 
Die hier in Frage kommenden Unternehmen führen 
meist eine größere Anzahl von Hilfskräften mit sich, 
deren rechtzeitige Eintragung schon aus tech-
nischen Gründen kaum durchführbar erscheint. Die 
einschlägigen Vorschriften konnten daher in der 
Regel der Fälle nicht befolgt werden. Angesichts 
dieser Sachlage erscheint es richtig, bei der Neufas-
sung des § 62 auf die Einbeziehung der Zirkus- und 
Schaustellerbetriebe zu verzichten. Die unterschied-
liche Behandlung der vorgenannten Betriebe zu den 
in § 55 Abs. 1 Nr. 1 und 2 genannten Gewerbe-
treibenden rechtfertigt sich im übrigen deshalb, weil 
die Orte, an denen die Zirkus- und Schausteller

-

betriebe Aufstellung finden, im Gegensatz zu dem 
Aufenthaltsort der in § 55 Abs. 1 Nr. 1 und 2 er-
wähnten Gewerbetreibenden den zuständigen Be-
hörden jeweils bekannt sind (vgl. § 60 a). Damit 
besteht also durchaus die Möglichkeit, Nachfor-
schungen anzustellen, soweit dies etwa zur Fest-
stellung gesuchter Personen oder zur Prüfung der 
Frage, ob die geschuldeten Sozialversicherungsbei-
träge abgeführt sind, notwendig erscheint. 
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Der bisherige Absatz 5 des § 62 ist entbehrlich; 
Fragen des Jugendschutzes müssen im übrigen der 
Regelung im Jugendschutzgesetz vom 30. April 
1938 (RGBl. I S. 437) überlassen bleiben. 

Zu § 63 

Der neue § 63 übernimmt den materiellen Inhalt 
des bisherigen § 63. Auf die Zulassung des Rekurs-
verfahrens kann verzichtet werden, da die das 
Reisegewerbe betreffenden Entscheidungen in der 
Regel unverzüglich getroffen werden müssen. Es 
liegt daher im Interesse der Gewerbetreibenden, 
wenn die Verwaltungsbehörden hier bürokratisch 
und nicht kollegial entscheiden. 

Nr. 22 

Nach § 68 Abs. 2 Satz 2 (bisherige Fassung) muß 
die Landesregierung die Art und Höhe der Beiträge 
der Messeaussteller sowie deren Einziehung geneh-
migen. Diese Regelung hat sich als sehr umständlich 
erwiesen ;  sie ist überdies dort undurchführbar, wo 
die Trägerin der Messe keine öffentlich-rechtliche 
Person, sondern eine juristische Person des Privat-
rechts ist. Auch sachlich ist die Regelung nicht not-
wendig, und sie bedeutet im übrigen ein Abweichen 
von dem Grundsatz der Gewerbeordnung, daß die 
Festsetzung von Preisen und sonstigen Entgelten 
nicht von einer behördlichen Genehmigung abhän-
gig gemacht werden soll (vgl. § 72). Bei der vor-
geschlagenen Neufasung des § 68 Abs. 2 entfällt 
daher der bisherige Satz 2. 

Nr. 23 

Der Titel VI, der noch die Überschrift „Innungen, 
Handwerkskammern, Innungsverbände" trägt, ist 
praktisch fast bedeutungslos geworden, nachdem 
die Vorschriften dieses Titels gemäß § 123 Abs. 3 
Nr. 1 der Handwerksordnung vom 17. September 
1953 (BGBl. I S. 1411) im Bereich des Handwerks 
nicht mehr anzuwenden sind. Es bestehen allerdings 
noch 12 Gastwirteinnungen, 3 Fuhrgewerbeinnun-
gen, eine Droschenfahrerinnung und eine Kauf-
mannsinnung. 

Alle im Rahmen des Titels VI errichteten Innungen 
sind als öffentlich-rechtliche Körperschaften anzu-
sehen. Da jedoch die übrigen wirtschaftlichen Ver-
einigungen in der Rechtsform privatrechtlicher Ver-
eine ihre Aufgaben durchaus erfüllen können, ist 
nicht einzusehen, weshalb durch Beibehaltung des 
Titels VI Organisationsformen erhalten werden sol-
len, für die offenbar kein Bedürfnis mehr besteht. 
Die im Titel VI enthaltene Genehmigungspflicht 
für Satzungen der Innungen und Innungsverbände 
und die weitgehende behördliche Aufsicht über die 
Geschäftsführung dieser Organisationen (Wahl der 
Innungsorgane, Durchführung der Innungsversamm-
lung, Beaufsichtigung der Geschäftsführung und des 
Auflösungsverfahrens usw.) ist mit dem Prinzip 
der Selbstverwaltung der Wirtschaft nicht mehr 
vereinbar. Das Organisationsrecht der Wirtschaft 
muß sich im Bereich des privaten Rechts gestalten. 
Der öffentlich-rechtliche Status bestimmter hand-
werklicher Organisationen beruht auf besonderen 

Erwägungen, die hier außer Betracht bleiben kön-
nen. Der Titel VI kann daher zur Herstellung einer 
einheitlichen Grundlage für das Organisationsrecht 
der Wirtschaft entfallen. 

Im Wege einer Übergangsregelung muß dafür ge-
sorgt werden, daß bei den noch bestehenden In-
nungen die im Interesse der Mitglieder geschaf-
fenen sozialen Einrichtungen erhalten bleiben. Die-
sem Gedanken trägt Artikel III des Entwurfs Rech-
nung, auf dessen Begründung Bezug genommen 
wird. 

Nr. 24 

Die Neufassung der Überschrift trägt den bereits er-
folgten Änderungen dieses Abschnitts und der Neu-
fassung des § 139 g (vgl. Nr. 23) Rechnung. 

Nr. 25 

Die vorgeschlagene Änderung, die auf ein Ersuchen 
des Bundesrates in der 113. Sitzung am  17. Juli 
1953 — Drucksache Nr. 4665 der 1. Wahlperiode — 
zurückgeht, bezweckt die Übertragung der Auf-
sichtsbefugnisse von den Polizeibehörden auf die 
Gewerbeaufsichtsbehörden und die Ausdehnung der 
bisher nur für offene Verkaufsstellen zulässigen 
Maßnahmen auf das gesamte Handelsgewerbe. 

Wie sich in zahlreichen Fällen gezeigt hat, sind die 
Polizeibehörden nicht in der Lage, ihren Verpflich-
tungen aus § 139 g GewO gerecht zu werden, weil 
ihnen angesichts der ständig fortschreitenden tech-
nischen und wirtschaftlichen Entwicklung die für 
eine erfolgreiche Durchführung des Unfall - und 
Gesundheitsschutzes erforderlichen Spezialkennt-
nisse fehlen. Die kaufmännischen Angestellten sind 
somit zur Zeit hinsichtlich der Unfall- und Gesund-
heitsgefahren ohne wirksamen Arbeitsschutz. Meh-
rere Länder — Bayern. Bremen, Hamburg, Hessen, 
Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein — haben be-
reits auf Grund von § 155 Abs. 2 GewO die Be-
fugnisse aus § 139 g GewO auf die Gewerbeauf-
sichtsbehörden übertragen, die ohnehin die Be-
triebe zwecks Überwachung der Vorschriften über 
die Arbeitszeit, den Jugendschutz und den Mutter-
schutz schon jetzt laufend überprüfen. In anderen 
Ländern stehen einer solchen Übertragung jedoch 
landesrechtliche Vorschriften entgegen. Die vor-
geschlagene Änderung entspricht also nicht nur 
einem sachlichen Bedürfnis, sondern dient auch der 
Herstellung der Rechtseinheit. 

Die Ausdehnung der bisher nur für offene Ver-
kaufsstellen zulässigen Maßnahmen rechtfertigt sich 
aus der Notwendigkeit eines verstärkten Arbeits-
schutzes auch in den Betrieben des sonstigen Han-
delsgewerbes, wie z. B. des Großhandels, der Ban-
ken, des Speditionsgewerbes usw. Auch in diesen 
Betrieben zeigen sich immer wieder Mißstände, die 
sich nach den Feststellungen der obersten Arbeits-
behörden der Länder in anderer Weise nicht be-
heben lassen. 
Dadurch, daß die Vorschrift von „einzelnen Be-
trieben" spricht, soll zum Ausdruck gebracht wer-
den, daß aus ihr keine Ermächtigung zum Erlaß 
von Allgemeinverfügungen herzuleiten ist. 
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Unter die Vorschrift des § 139 g fallen alle von 
§ 62 Abs. 1 HGB erfaßten Betriebe. Hierzu gehören 
nicht nur Einzel- und Großhandelsbetriebe, son-
dern u. a. auch Kreditinstitute aller Art, Pfandleih-
anstalten, Verlagsbetriebe, Spediteure, Kommissio-
näre und Lagerhalter; auch die Büros der Fabriken 
und der Werkstätten fallen unter § 139 g. 

Die Notwendigkeit, die Versicherungsunternehmen 
in die Gewerbeaufsicht des § 139 g einzubeziehen, 
ergibt sich daraus, daß nach der vorgeschlagenen 
Neufassung des § 139 g, wie bereits oben erwähnt, 
Banken, Zeitungsverlage usw., also mit Versiche-
rungsunternehmen in arbeitsschutzrechtlicher Be-
ziehung vergleichbare Betriebe miterfaßt werden 
und es daher mit Rücksicht auf den Gleichheits-
grundsatz (Artikel 3 GG) nicht vertretbar erscheint, 
die Versicherungsunternehmen anders als z. B. Ban-
ken zu behandeln. Die Unterstellung der Versiche-
rungsunternehmen unter die Gewerbeaufsicht ist 
auch deshalb geboten, weil die Bundesrepublik 
Deutschland das Übereinkommen Nr. 81 der In-
ternationalen Arbeitsorganisation vom 11. Juli 1947 
über die Arbeitsaufsicht in Gewerbe und Handel 
ratifiziert hat (vgl. Gesetz vom 24. März 1955 — 
BGBl. II S. 584). Nach diesem Übereinkommen hat 
die Bundesrepublik eine „Arbeitsaufsicht für die 
Handelsbetriebe" zu unterhalten; zu diesen gehö-
ren auch die Versicherungsunternehmen. 

Der Umstand, daß die Versicherungsunternehmen 
gemäß den §§ 8 und 81 des Gesetzes über die Be-
aufsichtigung der privaten Versicherungsunterneh-
mungen und Bausparkassen vom 6. Juni 1931 (RGBl. 
I S. 315) der besonderen Aufsicht des Bundesauf-
sichtsamtes für das Versicherungs- und Bauspar-
wesen unterstehen, spricht nicht gegen die hier 
vorgesehene Regelung der Gewerbeaufsicht. Die 
besondere Aufsicht nach dem vorgenannten Gesetz 
erstreckt sich in erster Linie auf die Wahrnehmung 
der Interessen der Versicherungsnehmer, hat also 
im wesentlichen den Charakter einer Fachaufsicht. 
Der Zwang, die Versicherungsunternehmen, ob-
wohl sie auch zum Handelsgewerbe gehören (vgl. 
§ 1 Abs. 2 Nr. 3 HGB), im § 139 g trotzdem aus-
drücklich zu erwähnen, ergibt sich aus § 6 Abs. 1 
Satz 2 n. F. 

Um die hier beabsichtigte Erstreckung einer einzel-
nen Vorschrift auf Versicherungsunternehmen zu 
ermöglichen — die Gewerbeordnung insgesamt auf 
Versicherungsunternehmen für anwendbar zu er-
klären, erscheint nicht erforderlich —, muß die in 
Artikel I Nr. 1 des Entwurfs vorgeschlagene Um-
stellung im § 6 der Gewerbeordnung erfolgen, da-
mit der neue § 139 g ausdrücklich auf Versiche-
rungsunternehmen für anwendbar erklärt werden 
kann (vgl. Begründung zu Artikel I Nr. 1). Zur Klar-
stellung ist in diesem Zusammenhang darauf hinzu-
weisen, daß zu den Versicherungsunternehmen auch 
die Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit ge-
hören. Dies ergibt sich aus dem vorgenannten Ge-
setz vom 6. Juni 1931. 

Bei der Änderung des Absatzes 2 wurde die Ver-
weisung auf § 120 d Abs. 4, der die Rechtsmittel 
gegen Polizeiverfügungen regelt, gestrichen; eine 
Einbeziehung des § 120 d Abs. 4 läßt sich nicht 

mehr rechtfertigen, weil sein Inhalt im Hinblick auf 
die in den einzelnen Ländern geltenden verwal-
tungsgerichtlichen Vorschriften der heutigen Rechts-
lage nicht mehr entspricht, soweit darin eine „end-
gültige Entscheidung" festgelegt wird und weil 
diese Bestimmung im Hinblick auf Artikel II der 
Novelle 1953 in einer Reihe von Ländern gegen-
standslos geworden ist, Das Verfahren vor den 
Verwaltungsgerichten bietet auch hier den nötigen 
Schutz. 

Die Vorschriften des § 139 b entsprechende Anwen-
dung finden zu lassen, ist notwendig, um die Durch-
führung der Aufsicht sicherzustellen. 

Nr. 26 

Die Streichung der Worte „des § 81 a Ziffer 3" ist 
notwendig, da mit dem Titel VI die §§ 81 bis 104 n 
wegfallen. 

Nr. 27 und 28 

Die vorgeschlagenen Änderungen ergeben sich aus 
der Neufassung des Titels III. 

Nr. 29 

a) Die Streichung des Wortes „Approbation" und 
der alten Nr. 3 ergeben sich aus der Aufhebung 
des § 29. 

b) Die neue Nr. 3 enthält die Strafandrohung für 
den Fall der Zuwiderhandlung gegen eine Un-
tersagungsverfügung nach § 35. Wer einer An-
ordnung nach § 35 Abs. 6 zuwiderhandelt, ver-
stößt zugleich gegen eine nach § 35 Abs. 1 er-
gangene Untersagungsverfügung. Es bedarf da-
her hinsichtlich des § 35 Abs. 6 keiner besonde-
ren Strafnorm. 

Die Normierung des Verstoßes gegen eine 
Untersagungsverfügung als Vergehenstatbe-
stand ist mit Rücksicht auf die übrigen dem 
Unrechtsgehalt nach vergleichbaren. Tatbestände 
des § 147 erforderlich. Insoweit entfällt der bis-
herige Übertretungstatbestand des § 148 Abs. 1 
Nr. 4. 

c) Die Einfügung der Nr. 5 ist mit Rücksicht auf 
die Einfügung des § 34 Abs. 3 erforderlich. 

Nr. 30 

a) Gemäß § 10 Abs. 7 Satz 2 der Verordnung zur 
Durchführung des § 33 d der Gewerbeordnung 
in der Fassung der Verordnung vom 12. Dezem-
ber 1955 (BGBl. I S. 751) kann bei der Erteilung 
der Genehmigung zur Aufstellung eines mecha-
nisch betriebenen Spielgerätes im Wege der 
Auflage der Ausschluß solcher Personen vom 
Spiel vorgesehen werden, die das 18. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben. Es ist zweifel-
haft, ob bei Verletzung dieser Auflage § 146 
Abs. 1 Nr. 5 Anwendung finden kann. Zur Be-
seitigung dieser Ungewißheit wird vorgeschla-
gen, diesen Tatbestand in § 148 Abs. 1 Nr. 3 als 
Übertretung zu normieren. 
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b) Die neue Nr. 4 ist erforderlich, um die Beach-
tung etwaiger nach § 35 Abs. 2 erteilter Auf-
lagen sicherzustellen. Die in der bisherigen Nr. 4 
enthaltene Strafandrohung für Verletzung der 
Anzeigepflicht nach § 35 Abs. 6 a. F. muß ent-
fallen, da der neugefaßte § 35 keine besondere 
Anzeigepflicht enthält [vgl. im übrigen die Be-
gründung zu Nr. 29 unter b)]. 

c) Die neue Nr. 4 a enthält die Strafandrohungen 
für die Verletzung der auf Grund der neu gefaß-
ten §§ 34 und 34 a erlassenen landesrechtlichen 
Vorschriften. 
 

d) Infolge des Wegfalls der §§ 33 b, 42 a, 42 b, 43, 
44 und 44 a können die bisherigen auf diese 
Vorschriften sich beziehenden Strafandrohungen 
gestrichen werden. Die neue Nr. 5 enthält die 
Strafnorm bei Verletzung der §§ 55 und 59. Hier-
mit wird die Strafandrohung bei Verletzung des 
§ 56 b Abs. 3 verbunden. 

c) Die neue Nr. 6 übernimmt den materiellen In-
halt der bisherigen Nr. 6, bezieht sich aber jetzt 
auf die Reisegewerbekarte und die Gewerbe-
legitimationskarte. Die Worte „in bezug auf 
seine Person oder die Personen, die er mit sich 
zu führen beabsichtigt" können entfallen; der 
Inhalt der Vorschrift wird dadurch nicht ge-
ändert. 

f) In der neuen Nr. 7 sind - abgesehen von den 
bereits in Nr. 5 und 6 erfaßten Vorschriften — 
alle Strafvorschriften des § 148 zusammengefaßt, 
die Verstöße gegen Vorschriften des Titels III 
betreffen. 

g) Die neue Nr. 7 a übernimmt den materiellen 
Inhalt der bisherigen Nr. 7 e, die aufzuheben ist. 
Voraussetzung für eine Bestrafung ist, daß in 
der Rechtsverordnung auf die Strafvorschriften 
der Gewerbeordnung verwiesen wird. Dies ent-
spricht der Formulierung in § 148 Abs. 1 Nr. 2, 
die auf der Novelle 1953 beruht. Der bisherige 
Inhalt der Nr. 7 a ist in der neuen Nr. 7 ent

-

halten. 

h) Da die neue Nr. 7 den materiellen Inhalt der 
bisherigen Nr. 7 b, c und e übernimmt, können 
diese Nummern aufgehoben werden. 

Nr. 31 

a) Die durch die bisherigen §§ 42 b und 43 erfaß-
ten Tätigkeiten gehören jetzt zum Reisegewerbe 
und unterliegen den einschlägigen Strafvor-
schriften zum Titel III. Die bisherige Strafvor-
schrift in § 149 Abs. 1 Nr. 1 und 2 kann 
daher entfallen. Verstöße gegen § 56 Abs. 4 und 
§ 60 c Abs. 1 fallen nach diesem Entwurf unter 
§ 148 Abs. 1 Nr. 7 [vgl. Begründung zu Nr. 30 f) 
dieses Entwurfs]. 

b) Die Änderungen in Nr. 4 und 5 sind nur text-
licher Art. 

Nr. 32 

Der Verstoß gegen die neue Vorschrift des § 15 b 
soll als Ordnungswidrigkeit geahndet werden, wo

-

bei gemäß § 5 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten die Geldbuße bis zu eintausend Deutsche 
Mark betragen kann. Die Qualifizierung des Ver-
stoßes gegen § 15 b als Ordnungswidrigkeit ist des-
halb notwendig, weil bei Verstoß gegen die Vor-
schriften des Handelsgesetzbuchs über die Führung 
einer Firma gemäß § 37 Handelsgesetzbuch i. V. 
mit § 140 des Gesetzes über die Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit ebenfalls eine Ord-
nungsstrafe bis zu eintausend Deutsche Mark fest-
gesetzt werden kann. Es würde die ungleiche Be-
handlung gleichliegender Tatbestände bedeuten, 
wenn ein Verstoß gegen § 15 b als Übertretung 
(also als Straftat) bestraft würde. 

Nr. 33 

Es handelt sich um eine redaktionelle Berichtigung. 
Der Vorbehalt der §§ 139 g Abs. 1, 139 h, 139 1 und 
139 m ist überflüssig (vgl. Landmann-Rohmer, Ge-
werbeordnung, 2. Bd. Teil 2, Anm. 2 b zu § 154). 

ZU ARTIKEL II 

Nr. 1 bis 6 

Mit Rücksicht auf die allgemeine Regelung der Ge-
werbeuntersagung durch die Neufassung des § 35 
werden eine Anzahl von Gesetzen und Verordnun-
gen überflüssig, die bisher die Rechtsgrundlage für 
die Untersagung bestimmter Gewerbe bilden. Dies 
betrifft in erster Linie die Verordnung über Han-
delsbeschränkungen, die im übrigen in einigen 
Ländern bereits ausdrücklich aufgehoben ist oder 
aber nicht mehr angewandt wird. Das Gesetz über 
die Ausübung der Reisevermittlung nebst Durch-
führungsverordnung sowie das Gesetz zur Beseiti-
gung von Mißständen im Auskunfts- und Detektiv-
gewerbe nebst Durchführungsverordnung regeln 
ebenfalls Untersagungstatbestände. Auf diese ge-
setzlichen Regelungen, die zum Teil offenbar natio-
nalsozialistisches Gedankengut wiedergeben oder 
deren Zuständigkeitsregelungen als überholt anzu-
sehen sind, kann angesichts des neuen § 35 ver-
zichtet werden. Ebenso ist die allgemeine Gewerbe-
untersagungsvorschrift des § 11 des niedersächsi-
schen Gewerbezulassungsgesetzes überflüssig. 
Gleichzeitig kann § 8 dieses Gesetzes im Hinblick 
auf die Neufassung des § 60 entfallen. Die übrigen, 
die Gewerbeuntersagung regelnden Vorschriften, 
insbesondere 

a) § 13 des Gaststättengesetzes vom 28. April 1930 
(RGBl. I S. 146) : Untersagung des Kleinhandels 
mit Bier oder Wein sowie des Ausschanks von 
Milch; ferner § 5 Abs. 2 der Verordnung über 
Speiseeiswirtschaften vom 16. Juli 1934 (RGBl. I 
S. 709) , 

b) § 8 des Gesetzes über die Beaufsichtigung der 
privaten Versicherungsunternehmungen und 
Bausparkassen vom 6. Juni 1931 (RGBl. I S. 315) : 
Untersagung des Geschäftsbetriebes durch die 
Versicherungsaufsichtsbehörde unter bestimm-
ten Voraussetzungen, 
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c) §§ 5 und 6 des Gesetzes über das Kreditwesen 
in der Fassung vom 25. September 1939 (RGBl. I 
S. 1955): Untersagung des Geschäftsbetriebes 
unter bestimmten Voraussetzungen, 

d) § 8 des Gesetzes zur Förderung der Energiewirt-
schaft vom 13. Dezember 1935 (RGBl. I S. 1451): 
Untersagung des Betriebes eines seinen Versor-
gungsaufgaben nicht gewachsenen Energiever-
sorgungsunternehmens, 

sind beizubehalten, weil sie als Sonderregelungen 
nicht entbehrt werden können. Unberüh rt  bleiben 
ferner die Vorschriften über Berufs- oder Gewerbe-
untersagungen durch strafgerichtliches Urteil, so 
z. B. §§ 421, 145 c StGB, § 14 des Lebensmittelge-
setzes und § 11 des Tierschutzgesetzes vom 24. No-
vember 1933 (RGBl. I S. 987). 

Nr. 7 bis 11 

Die in Nr. 7 bis 11 angeführten Gesetze und Ver-
ordnungen werden mit Rücksicht auf die Verein-
fachung des Gewerbescheinsystems der Gewerbe-
ordnung und die Neufassung des Titels III gegen-
standslos und können aufgehoben werden. Die die 
Tätigkeit ausländischer Gewerbetreibender betref-
fenden Vorschriften der zu Nr. 9 und 10 angeführ-
ten Bekanntmachungen werden in einer neuen Ver-
ordnung zur Durchführung des § 55 d (n. F.) zusam-
mengefaßt und unmittelbar nach Verkündung des 
Änderungsgesetzes verkündet werden. 

Nr. 12, 13 

Die zu Nr. 12 und 13 angeführten Verordnungen 
müssen aufgehoben und durch landesrechtliche Vor-
schriften auf Grund von § 34 a Abs. 3 (n. F.) ersetzt 
werden. Die Länder werden inhaltlich übereinstim-
mende Verordnungen erlassen. 

Nr. 14, 15 

Mit Rücksicht auf die Aufhebung der §§ 30 b und 
30 c sind die Durchführungsverordnungen zu diesen 
Vorschriften aufzuheben. 

Nr. 16 

Artikel II der Zweiten Verordnung zur Durchfüh-
rung und Ergänzung des § 56 a Abs. 2 der Gewerbe-
ordnung vom 6. April 1940 ist mit Verkündung des 
Gesetzes über den Vertrieb von Blindenwaren vom 
9. September 1953 (BGBl. I S. 1322) gegenstandslos 
geworden und kann aufgehoben werden. 

Nr. 17 

Der Inhalt der Verordnung zur Durchführung des 
§ 56 a Abs. 1 Ziff. 5 der Gewerbeordnung ist in 
diesen Gesetzentwurf übernommen worden (vgl. 
Artikel I Nr. 21, § 56 a); die genannte Verordnung 
kann daher aufgehoben werden. 

Nr. 18, 19, 20 

Nach Beendigung des Besatzungsregimes sollen die 
im Land Bremen gegenüber der Rechtslage in den 

übrigen Ländern bestehenden unterschiedlichen ge-
werberechtlichen Vorschriften aufgehoben und die 
auf Veranlassung der Besatzungsbehörde seinerzeit 
durch Landesrecht außer Kraft gesetzten Vorschrif-
ten der Gewerbeordnung wiedereingeführt werden 
(vgl. Artikel IX des Entwurfs). Die Zuständigkeit 
des Bundes ergibt sich aus Artikel 74 Nr. 11. Im 
Zuge dieser Maßnahmen kann die Zweite Durchfüh-
rungsverordnung zum Bremischen Übergangsgesetz 
zur Regelung der Gewerbefreiheit vom 14. Februar 
1949 entfallen. Die für den § 5 vorgesehene Aus-
nahme ist deshalb erforderlich, weil andernfalls die 
Auffassung vertreten werden kann, daß die dort ge-
nannten Gesetze und Verordnungen im Land Bremen 
nicht weitergelten. 

Ebenso kann auf die Fünfte Durchführungsverord-
nung zu dem vorgenannten Gesetz vom 4. Februar 
1949 verzichtet werden. Die sich auf § 3 Abs. 8 
beziehende Ausnahme soll sicherstellen, daß das 
dort genannte Gesetz über das Versteigerergewerbe 
sowie die Versteigerervorschriften im Land Bremen 
weitergelten. 

Die Sechste Durchführungsverordnung behandelt 
die Zulassung zu Heilberufen im weiteren Sinne. 
Die Regelung dieser Fragen berührt eine Vielzahl 
von gesundheitspolizeilichen Fragen, so daß es an-
gezeigt erscheint, die Rechtsangleichung auf diesem 
Gebiet einer Sonderregelung vorzubehalten. Aus 
diesem Grund soll lediglich die Regelung der Zulas-
sung von Privatkranken-, Privatentbindungs- und 
Privatirrenanstalten in § 1 Abs. 1 b und in § 3 ent-
fallen. An die Stelle dieser Vorschriften tritt gemäß 
Artikel IX Abs. 1 Nr. 1 dieses Gesetzentwurfs der 
§ 30 der Gewerbeordnung. 

Auch die Frage der Aufhebung der Dritten Durch-
führungsverordnung (Rechtsberaterberufe) und der 
Vierten Durchführungsverordnung (Verkehr mit 
Sprengstoffen) soll im Zusammenhang mit den be-
absichtigten einschlägigen bundes- oder landesrecht-
lichen Regelungen entschieden werden. 

ZU ARTIKEL III 

Mit der Aufhebung des Titels VI (vgl. Nr. 23 des 
Entwurfs) verlieren die bisher noch bestehenden 
Innungen ihre besondere Rechtsstellung. Um ihnen 
den Fortbestand als Verein zu erleichtern, sieht 
Artikel III vor, daß sie mit Inkrafttreten dieses 
Gesetzes die Rechtsstellung eines Vereins erhalten, 
dem die Rechtsfähigkeit nach § 22 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs verliehen worden ist. 

Als weitere Erleichterung sieht Absatz 2 vor, daß 
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes errichtete In-
nungskrankenkassen fortgeführt werden können. 
Diese Vorschrift ist erforderlich, da nach der Reichs-
versicherungsordnung grundsätzlich nur Innungen 
als Träger einer Innungskrankenkasse zugelassen 
sind (vgl. § 279 Nr. 2 der Reichsversicherungsord-
nung). Schließlich entspricht es einem Gebot der 
Billigkeit, wenn gemäß Absatz 3 Steuern und Ab-
gaben nicht erhoben werden, die aus Anlaß der 
Überleitung der Innungen etwa entstehen können. 
Die Vorschriften des Grunderwerbsteuergesetzes 
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bleiben unberührt, da es sich in diesem Fall um 
eine Steuer handelt, deren Regelung der Gesetz-
gebungskompetenz des Bundes entzogen ist (vgl. 
Artikel 105 Abs. 2 Nr. 1 GG). Es ist jedoch darauf 
hinzuweisen, daß eine Grunderwerbsteuer in den 
hier vorliegenden Fällen nicht fällig werden wird, 
da der nach Artikel III Abs. 1 entstehende Verein 
mit der früheren Innung identisch ist. 

ZU ARTIKEL IV 

Bei der Einführung der Erlaubnispflicht für die Er-
richtung von Spielhallen und Spielkasinos muß auf 
die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits be-
stehenden Betriebe Rücksicht genommen werden. 
Sie werden so gestellt, als ob sie im Besitz einer Er-
laubnis wären. Die zuständige Behörde kann jedoch 
die Fortführung solcher Betriebe untersagen, wenn 
die Voraussetzungen für die Rücknahme der Erlaub-
nis vorliegen. 

ZU ARTIKEL V 

Die Aufhebung der in Artikel II Nr. 1 bis 6 genann-
ten Gesetze und Verordnungen soll die auf Grund 
dieser Vorschriften bis zum Inkrafttreten dieses Ge-
setzes ausgesprochenen Gewerbeuntersagungen 
nicht berühren. Diese Verfügungen werden daher 
einer Untersagung nach § 35 (n. F.) gleichgestellt; 
sie bleiben weiter bestehen. Andererseits kann auf 
diese Weise unter entsprechender Anwendung des 
§ 35 Abs. 7 die Wiederausübung des Gewerbes ge-
stattet werden, wenn die hierfür notwendigen Vor-
aussetzungen gegeben sind. 

ZU ARTIKEL VI 

Um unnützen Verwaltungsaufwand zu vermeiden, 
sollen die bisherigen Gewerbescheine bis zum Ab-
lauf ihrer Geltungsdauer anstelle der nunmehr vor-
gesehenen Reisegewerbekarte zur Ausübung des 
Reisegewerbes — im bisherigen Umfang — berech-
tigen. Die Länder sind übereingekommen, sich über 
einen gleichzeitigen Ablauf der Geltungsdauer der 
bisherigen Gewerbescheine zu verständigen. Dies 
wird zu keinen besonderen Schwierigkeiten führen, 
da die Geltungsdauer der Gewerbescheine regel-
mäßig mit dem Ablauf des Kalenderjahres endet. 

ZU ARTIKEL VII 

Durch die Neuordnung des Gewerbescheinsystems 
wird auch der bisherige ambulante Gewerbebetrieb 
am Wohnort den Vorschriften des neuen Titels III 
unterworfen. Mithin deckt sich das Verbot des § 56 
Abs. 1 Nr. 2 a) und b) im wesentlichen mit den Tat-
beständen des § 2 Abs. 1 des Edelmetallgesetzes. 
Die dort genannten Orte, an denen der Erwerb oder 
das Feilbieten der hier in Frage kommenden Waren 
verboten ist, sind im wesentlichen als „andere öf-
fentliche Orte" im Sinne von § 55 Abs. 1 anzusehen. 

Soweit dies bezüglich der in § 2 Abs. 1 des Edel-
metallgesetzes erwähnten „Arbeitsstätten" zweifel-
haft sein kann, besteht kein Bedürfnis, an einem 
solchen Verbot festzuhalten. 

§ 2 Abs. 2 des Edelmetallgesetzes kann entfallen, 
da die dort angezogenen Ausführungsbestimmungen 
zur Gewerbeordnung vom 27. November 1896 durch 
Artikel II Nr. 9 dieses Entwurfs aufgehoben werden. 
Die Verbote des neuen § 56 finden auf den Ge-
werbebetrieb der Handelsvertreter und Handlungs-
reisenden, die im Rahmen des § 55 b GewO (n. F.) 
tätig werden, keine Anwendung (vgl. § 56 Abs. 3 
Satz 1, n. F.). Es bedarf daher keines ausdrücklichen 
Vorbehalts. 

§ 2 Abs. 3 des Edelmetallgesetzes ist deshalb ent-
behrlich, weil für den Börsenhandel sowie für das 
Versteigererwesen besondere gesetzliche Vorschrif-
ten bestehen. Als Sondergesetze gelten hier das 
Börsengesetz vom 27. Mai 1908 (RGBl. I S. 215), das 
Gesetz über das Versteigerergewerbe vom 16. Ok-
tober 1934 in der Fassung der Bekanntmachung vom 
12. Februar 1938 (RGBl. I S. 202) und die Ver-
steigerervorschriften vom 30. Oktober 1934 (RGBl. I 
S. 1091), berichtigt am 12. November 1934 (RGBl. I 
S. 1111) und geändert durch Verordnung vom 4. Fe-
bruar 1936 (RGBl. I S. 59). Auch hier bedarf es da-
her keines besonderen Vorbehaltes. 

ZU ARTIKEL IX 

Durch die §§ 6 g und 6 k der Zweiten Durchführungs-
verordnung zum Übergangsgesetz zur Regelung der 
Gewerbefreiheit vom 14. Februar 1949 (Gesetzbl. 
der Freien Hansestadt Bremen Nr. 10 S. 31) in 
der Fassung vom 21. Juni 1949 (Gesetzbl. der 
Freien Hansestadt Bremen Nr. 35 S. 139) und vom 
26. August 1949 (Gesetzbl. der Freien Hanse-
stadt Bremen Nr. 50 S. 203) sind eine Anzahl von 
Vorschriften der Gewerbeordnung, die sich auf die 
Zulassung zum selbständigen Betrieb eines Gewer-
bes beziehen und dem Grundsatz der Gewerbe-
freiheit (vgl. § 1 der genannten Verordnung) wider-
sprechen, entweder ersatzlos aufgehoben oder durch 
landesrechtliche Bestimmungen ersetzt worden. Zu 
einem Teil sollen diese aufgehobenen Vorschriften 
der Gewerbeordnung im Zuge der Rechtsanglei-
chung an die gewerberechtliche Lage in den übrigen 
Ländern im Land Bremen wieder eingeführt wer-
den, und zwar in der Fassung, die sich aus diesem 
Gesetzentwurf ergibt. 

Es handelt sich hierbei um die §§ 30, 33 a, 34 
und 34 a. Damit werden durch diesen Entwurf alle 
diejenigen Vorschriften im Land Bremen wieder 
eingeführt, die entweder durch die §§ 6 g oder 6 k 
der Zweiten Durchführungsverordnung zum Bre-
mischen Übergangsgesetz zur Regelung der Ge-
werbefreiheit aufgehoben worden sind und deren 
Wiedereinführung sowohl aus gewerbepolizeilichen 
Gründen als auch zur Schaffung eines einheitlichen 
Gewerbezulassungsrechts im gesamten Bundesgebiet 
erforderlich ist. Die Erwähnung des § 37 ist nicht 
notwendig; diese Vorschrift ist von § 6 k der ge-
nannten Durchführungsverordnung nicht berührt 
worden. 
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ZU ARTIKEL X 

Bei dem Wiederaufbau der Insel Helgoland und 
ihrer Wiedereinfügung in das deutsche Wirtschafts-
gebiet hat es sich als sehr störend erwiesen, daß 
die Gewerbeordnung auf Helgoland nicht gilt. Die-
ser Umstand hat in erster Linie wegen Fehlens der 
§§ 16 ff., die die Errichtung gewerblicher Anlagen 
betreffen, zu nicht unerheblichen Schwierigkeiten ge-
führt. Auch werden die übrigen Erlaubnisvorschrif-
ten der Gewerbeordnung benötigt, um bestimmten 
gewerbepolizeilichen Erfordernissen Rechnung tra-
gen zu können und um die Entstehung ungleicher 
Wettbewerbsverhältnisse zu verhindern. Schließ-
lich können die den Arbeitsschutz betreffenden Vor-
schriften des Titels VII nicht länger entbehrt wer-
den. Es erscheint daher sehr zweckmäßig, gleich-
zeitig mit der jetzt vorliegenden Novellierung der 
Gewerbeordnung dieses Gesetz auf Helgoland ein-
zuführen. 

Zur Frage, auf welche Weise die Gewerbeordnung 
auf Helgoland eingeführt werden kann, ist zu be-
merken, daß § 6 des Reichsgesetzes über die Ver-
einigung der Insel Helgoland mit dem Deutschen 
Reich vom 15. Dezember 1890 (RGBl. S. 207) zwar 
die Ermächtigung enthält, die Gewerbeordnung im 
Wege einer Verordnung einzuführen. Diese vor 
65 Jahren erteilte Ermächtigung muß jedoch als 

durch Zeitablauf erledigt angesehen werden. Ihrem 
Wesen nach stellt sich diese Ermächtigung als eine 
Übergangsvorschrift dar, von der innerhalb einer 
angemessenen Frist hätte Gebrauch gemacht wer-
den müssen. Aus diesem Grunde wird die Gewerbe-
ordnung durch Bundesgesetz auf Helgoland einzu-
führen sein. Die Bundesregierung hat hierbei auch 
die Möglichkeit einer neuen Bekanntmachung des 
geltenden Textes der Gewerbeordnung unter Aus-
schaltung aufgehobener, überholter oder ver-
fassungswidriger Vorschriften geprüft, ist hierbei 
jedoch zu dem Ergebnis gekommen, daß eine solche 
Überprüfung eine sehr umfangreiche und schwierige 
Arbeit darstellt, die in der zur Verfügung stehen-
den kurzen Zeit nicht bewältigt werden kann und 
daher der beabsichtigten und bereits in Angriff ge-
nommenen Neukodifikation der Gewerbeordnung 
vorbehalten bleiben muß. 

Aus diesem Grunde mußte bei der Einführung der 
Gewerbeordnung auf die nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes geltende Fassung verwiesen werden. Da 
in einzelnen Ländern wegen der rechtlichen Aus-
wirkungen der Direktiven zur Gewerbefreiheit 
Zweifel über die Geltung einzelner Vorschriften be-
stehen, soll die Gewerbeordnung in der im Land 
Schleswig-Holstein geltenden Fassung auf Helgo-
land in Kraft gesetzt werden. 
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Anlage 2 

Der Präsident des Bundesrates Bonn, den 29. November 1957 

An den 
Herrn Bundeskanzler 

Auf das Schreiben vom 8. November 1957 — 6 — 61100 —
4715/57 — beehre ich mich mitzuteilen, daß der Bundesrat in 
seiner 185. Sitzung am 29. November 1957 gemäß Artikel 76 
Abs. 2 des Grundgesetzes zu dem 

Entwurf eines Vierten Bundesgesetzes zur 

Änderung der Gewerbeordnung 

die in seiner 159. Sitzung am 18. Mai 1956 zu dem Entwurf 
beschlossene Stellungnahme erneut beschlossen hat. Ich nehme 
Bezug auf die Anlage zu meinem Schreiben vorn 18. Mai 1956. 
Darüber hinaus hat der Bundesrat in seiner 185. Sitzung die 
sich aus der Anlage ergebende weitere Stellungnahme be-
schlossen. 

Im übrigen erhebt der Bundesrat gegen den Entwurf keine 
Einwendungen. 

Der Bundesrat ist der Ansicht, daß das Gesetz seiner Zustim-
mung bedarf. 

Steinhoff 
Vizepräsident 
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Anlage 

zum Schreiben des Präsidenten des Bundesrates 
vom 29. November 1957 
an den Bundeskanzler 

Weitere Stellungnahme des Bundesrates 

I. 2 a. Zu Artikel I neue Nr. 4 a und 5 a 

a) Die neu eingefügte Nr. 4 a ist wie folgt zu - er-
ganzen: 

,In § 24 Abs. 2 ist nach den Worten „bestimmt 
sind" statt des Punktes ein Komma zu setzen 
und wie folgt fortzufahren: 
„sowie für das rollende Material anderer Schie-
nenbahnen, ausgenommen Ladegutbehälter, so-
weit dieses Material den Bestimmungen der 
Bau- und Betriebsordnungen des Bundes und der 
Länder unterliegt."  

Begründung 
Die vorgeschlagene Abänderung des Gesetzes 
zur Änderung der Titel I bis IV, VII und X der 
Gewerbeordnung vom 29. September 1953 stellt 
in ausreichendem Umfange die frühere Rechts-
lage wieder her. Danach war das rollende Ma-
terial aller Bahnen des öffentlichen Verkehrs 
gemäß § 6 der Reichsgewerbeordnung den Be- 

- Stimmungen der Gewerbeordnung nicht unter-
worfen, während für das rollende Material der 
nichtöffentlichen Anschlußbahnen Anordnungen 
der beteiligten Reichsbehörden dasselbe Ziel 
erreichten, soweit dies erforderlich war. Die 
Bau- und Betriebsordnungen des Bundes und 
der Länder für öffentliche und nichtöffentliche 
Schienenbahnen und  die  hierzu ergangenen Ver-
waltungsvorschriften regeln Genehmigungen, 
Prüfungen und Aufsicht abschließend. Es be

-

stand daher kein Anlaß, abweichend von der 
langjährigen Rechts- und Verwaltungspraxis die 
Materie in der Gewerbeordnung zusätzlich für 
die genannten Betriebe zu regeln. Dagegen sol-
len die stationären Anlagen und die Ladegut-
behälter (z. B. Druckbehälter für Propan und 
Behälter für brennbare Flüssigkeiten, insbeson-
dere die sog. Kesselwagen) wegen ihrer tech-
nischen Besonderheiten der allgemeinen Rege-
lung in § -24 neuer Fassung der Gewerbeordnung 
unterworfen bleiben. 

b) Die in der neuen Nr. 5 a vorgeschlagene Neu-
fassung des § 24 d Satz 1 ist am Ende durch 
folgende Worte zu ergänzen: 

„ , im Bereich der nichtbundeseigenen Eisenbah-
nen des öffentlichen Verkehrs den Bahnaufsichts-
behörden". 

Begründung 
Die Formulierung entspricht der bisherigen 
Rechtslage und bewährten Verwaltungspraxis. 

Ebenso wie auf dem Gebiet des Bergwesens 
üben auf dem Gebiet des Eisenbahnwesens be- 
sondere Behörden, die sog. Bahnaufsichtsbehör-
den die Aufsicht aus. Die vorstehende beson-
dere Regelung soll nur für die Eisenbahnen des 
öffentlichen Verkehrs gelten, nicht aber für die 
Eisenbahnen des nichtöffentlichen Verkehrs 
(Werkbahnen, Anschlußbahnen) und nicht für die 
Straßenbahnen. 

V a. Neuer Artikel XI a. 

Nach Artikel XI ist folgender Artikel XI a einzufü-
gen: 

„Artikel XI a 

(1) Folgende Vorschriften gelten nicht im Saar-
land: 

Artikel I: Nr. 8 a, 10 bis 13, 14, 15, 18 bis 20, 23, 29 
Buchstaben a und c, 30 Buchstaben b und c. 

Artikel III und Artikel V. 

(2) Die Ausländern auf Grund des Saarvertrages 
vom 27. Oktober 1956 (Bundesgesetzbl. II S. 1587) 
zustehenden Rechte bleiben unberührt." 

Begründung 
zu Absatz 1 

Die bisherige Regelung des Gewerbezulassungs-
rechts im Saarland durch das saarländische Gesetz 
Nr. 236 über die Zulassung von Gewerbebetrieben 
vom 31. Januar 1951 (Amtsblatt des Saarlandes 
S. 270) unterscheidet sich in einzelnen Regelungen 
erheblich von dem vorliegenden Gesetzentwurf zur 
Änderung der Gewerbeordnung. Auf die Regelung 
durch das saarländische Gewerbezulassungsgesetz 
kann zur Vermeidung von Störungen in der saar-
ländischen Wirtschaft bis zur Beendigung der Über-
gangszeit nach Artikel 3 des Saarvertrages nicht 
verzichtet werden. Die angeführten Vorschriften 
des Gesetzentwurfs können daher zur Zeit noch 
nicht im Saarland eingeführt werden. 

zu Absatz 2 

Durch den Vertrag zur Regelung der Saarfrage 
werden einem bestimmten Personenkreis bestimmte 
Rechte in bezug auf Niederlassung und Gewerbe-
ausübung zugebilligt. Die Klausel dient der Klar-
stellung, daß diese Rechte durch vorstehendes Ge-
setz nicht geschmälert werden. 
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zu Anlage 2 

Der Präsident des Bundesrates Bonn, den 18. Mai 1956 

An den 
Herrn Bundeskanzler 

Auf das Schreiben vom 27. April 1956 — 6 — 61100 —
1063/56 V — beehre ich mich mitzuteilen, daß der Bundesrat 
in seiner 159. Sitzung am 18. Mai 1956 gemäß Artikel 76 Abs. 2 
des Grundgesetzes beschlossen hat, zu dem 

Entwurf eines Vierten Bundesgesetzes zur 

Änderung der Gewerbeordnung 

wie aus der Anlage ersichtlich Stellung zu nehmen. 

Im übrigen erhebt der Bundesrat gegen den Entwurf keine 
Einwendungen. 

Der Bundesrat ist der Ansicht, daß das Gesetz seiner Zustim-
mung bedarf. 

Altmeier 
Vizepräsident 
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Stellungnahme des Bundesrates 

I. Zu Artikel I 

1. Nr. 3 

In dem vorgesehenen neuen Absatz 5 des § 15 a 
sind die Worte ,, eines Spielkasinos" zu streichen. 

Begründung 

Angleichung an die vorgeschlagene Änderung des 
§ 33e Abs. 1. 

2. Neue Nr. 4 a und 5 a 

Nach Nr. 4 ist folgende Nr. 4 a einzufügen: 

,4 a. § 24 Abs. 2 erhält eingangs folgende Fassung: 

„(2) Absatz 1 gilt auch für das Bergwesen, 
für Anlagen im Bereich der Viehzucht sowie 
für Anlagen, die . . .... 

Nach Nr. 5 ist folgende Nr. 5 a einzufügen: 

,5 a. In § 24 d erhält Satz 1 folgende Fassung: 

„Die Aufsicht über die Ausführung der nach 
§ 24 Abs. 1 erlassenen Rechtsverordnungen ob-
liegt den Gewerbeaufsichtsbehörden, im Be-
reich des Bergwesens den Bergbehörden."' 

Begründung 

Durch die Einfügung soll im Hinblick auf § 6 GewO 
klargestellt werden, daß die nach § 24 ff. erlasse-
nen Verordnungen auch für das Bergwesen und für 
Anlagen im Bereich der Viehzucht Geltung haben, 
und daß Aufsichtsbehörden bezüglich der zum Berg-
wesen gehörenden Anlagen nach § 24 Abs. 1 die 
Bergbehörden sind. 

3. Neue Nr. 8 a 

Nach Nr. 8 ist folgende Nr. 8 a einzufügen: 

,8 a. § 33 d erhält folgende Fassung: 

„§ 33 d 

(1) Wer gewerbsmäßig mit einer mechani-
schen Vorrichtung ausgestattete Spielgeräte 
aufstellen oder andere Spiele veranstalten will, 
die die Möglichkeit eines Gewinns bieten, be-
darf dazu der Erlaubnis der nach Landesrecht 
zuständigen Behörde. Der Bundesminister für 
Wirtschaft kann im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister des Innern und mit Zustim-
mung des Bundesrates durch Rechtsverordnung 
bestimmen, daß für die Aufstellung oder Ver-
anstaltung bestimmter Spiele und deren Ab-
wandlungen eine Erlaubnis nicht erforderlich 
ist, wenn diese Spiele überwiegend der Un-
terhaltung dienen und nicht die Gefahr mit sich 
bringen, daß der Spieler in kurzer Zeit unange-
messen hohe Verluste erleidet. 

(2) Der Bundesminister für Wirtschaft kann 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister des 
Innern und mit Zustimmung des Bundesrates 
unter Berücksichtigung der Erfordernisse der 
gewerberechtlichen Überwachung durch Rechts-
verordnung Vorschriften erlassen über die 
Voraussetzungen für die Erteilung oder Zu-
rücknahme der Erlaubnis nach Absatz 1 Satz 1 
und kann hierbei zur Bekämpfung der über-
mäßigen Betätigung des Spielbetriebes und 
zum Schutze der Jugend die Aufstellung von 
Spielgeräten oder die Veranstaltung von Spie-
len auf bestimmte Betriebe, Betriebsarten oder 
Veranstaltungen beschränken oder die Zahl 
der jeweils in einem Betrieb aufgestellten 
Spielgeräte oder veranstalteten Spiele begren-
zen. 

(3) Die Erlaubnis nach Absatz 1 Satz 1 darf 
nur erteilt werden 

1. bei Spielgeräten, wenn dem Hersteller für 
die Bauart des Spielgerätes von der Physi-
kalisch-Technischen Bundesanstalt eine Zu-
lassung erteilt ist; 

2. bei anderen Spielen, wenn dem Veranstalter 
für das Spiel von dem Bundeskriminalamt 
eine Unbedenklichkeitsbescheinigung erteilt 
ist. 

(4) Die Zulassung oder die Unbedenklich-
keitsbescheinigung (Absatz 3) sind zu versa-
gen, wenn die Gefahr besteht, daß der Spieler 
unangemessen hohe Verluste in kurzer Zeit 
erleidet. Der Bundesminister für Wirtschaft be-
stimmt im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
ster des Innern und mit Zustimmung des Bun-
desrates durch Rechtsverordnung, wann diese 
Voraussetzung vorliegt. Dabei können für die 
Erteilung der Zulassung oder der Unbedenk-
lichkeitsbescheinigung bestimmte Anforderun-
gen bezüglich 

1. der Art und Weise des Spielvorganges, 

2. der Art des Gewinnes, 

3. des Höchsteinsatzes und des Höchstgewin-
nes, 

4. des Verhältnisses der Anzahl der gewonne-
nen Spiele zur Anzahl der verlorenen Spiele, 

5. des Verhältnisses des Einsatzes zum Gewinn 
bei einer bestimmten Anzahl von Spielen, 

6. der Mindestdauer eines Spieles, 

7. der technischen Konstruktion und der Kenn-
zeichnung der Spielgeräte 

gestellt werden. Eine Unbedenklichkeitsbeschei-
nigung nach Absatz 3 Nr. 2 darf für die Ver-
anstaltung eines Glücksspieles nur erteilt wer-
den, wenn das Spiel auf Jahrmärkten, Schützen

-

festen oder ähnlichen Veranstaltungen von 
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vorübergehender Dauer oder in den Fällen des 
§ 56 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe f veranstaltet wer-
den soll. 

(5) Der Bundesminister für Wirtschaft regelt 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister des 
Innern und mit Zustimmung des Bundesrates 
durch Rechtsverordnung das Verfahren bei der 
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt sowie 
die in diesem Verfahren zu erhebenden Gebüh-
ren. Durch eine entsprechende Verordnung re-
gelt der Bundesminister des Innern im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft 
und mit Zustimmung des Bundesrates das Ver-
fahren beim Bundeskriminalamt sowie die 
hierbei zu erhebenden Gebühren. 

(6) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 5 gel-
ten auch für die nicht gewerbsmäßige Aufstel-
lung von Spielgeräten und die nicht gewerbs-
mäßige Veranstaltung anderer Spiele in Ver-
einen und geschlossenen Gesellschaften, in 
denen gewohnheitsmäßig gespielt wird. 

(7) Unberührt bleiben die Vorschriften über 
die Zulassung und den Betrieb von Spielban-
ken und die Veranstaltung von Lotterien und 
Ausspielungen. Für die gewerbsmäßige Ver-
anstaltung von Lotterien und Ausspielungen 
gilt dies nur insoweit, als die Entscheidung 
über Gewinn und Verlust nicht unter Verwen-
dung von Spielgeräten (Absatz 1) getroffen 
wird." 

Begründung 

Durch die Änderung der staatsrechtlichen Verhält-
nisse ist es erforderlich geworden, die Bestimmun-
gen des § 33 d den Voraussetzungen des Artikels 
80 GG anzupassen. Die aufgetretenen Mißstände 
im Spielwesen erfordern darüber hinaus, daß in 
die Vorschrift des § 33 d auch die Veranstaltung 
nicht mechanischer Spiele aller Art, die die Mög-
lichkeit des Gewinns bieten, einbezogen wird. Dies 
hat sich als notwendig erwiesen, weil unter dem 
Deckmantel des Geschicklichkeitsspieles Glücks-
spiele veranstaltet werden, deren Bekämpfung mit 
den allgemeinen Mitteln des Polizei- und Ord-
nungsrechts sehr schwierig ist, zumal von den ört-
lichen Behörden nach der gegenwärtigen Rechts-
lage von Fall zu Fall entschieden werden muß, ob 
die Voraussetzungen für ein Verbot vorliegen. An-
geordnete Verbote werden in jedem Einzelfall mit 
Rechtsmitteln durch alle Instanzen angefochten. Hin-
zu kommt, daß die örtlichen Maßnahmen, insbe-
sondere gegen gewerbsmäßig betriebene Karten-
spiele, in der Regel  wirkungslos  sind, da die Ver-
anstalter nach Durchsetzung des Verbots sofort ein 
anderes Spiel mit geringfügigen Abweichungen un-
ter einem anderen Namen beginnen. Im Interesse 
der Verwaltungsvereinfachung erscheint es daher 
angebracht, in die Gewerbeordnung eine Bestim-
mung aufzunehmen, nach der nicht mechanisch be-
triebene Spiele mit Gewinnmöglichkeit erst dann 
gewerbsmäßig veranstaltet werden dürfen, wenn 
sie durch das Bundeskriminalamt als unbedenklich 
anerkannt worden sind und von der nach Landes-
recht zuständigen Behörde eine Erlaubnis erteilt 
worden ist. 

Ein solches Verfahren hat den Vorteil, daß sich nur 
eine Sachverständigenstelle mit der Frage, ob das 
Spiel ein Geschicklichkeits- oder ein Glücksspiel 
ist, zu beschäftigen hat. 

Die vorgeschlagene Neufassung des § 33 d trägt 
diesen Erfordernissen Rechnung. Eine Erweiterung 
der zugelassenen Glücksspiele ist damit nicht ver-
bunden, da nach Absatz 4 letzter Satz eine Unbe-
denklichkeitsbescheinigung nur erteilt werden kann 
für solche Glücksspiele, die auf Jahrmärkten, 
Schützenfesten oder ähnlichen Volksbelustigungen 
von vorübergehender Dauer, oder in den Fällen 
des § 56 Abs. 3 Nr. 1 Buchstabe f veranstaltet wer-
den. 

4. Nr. 9 

a) § 33 e Abs. 1 Satz 1 ist wie folgt zu fassen: 

„Der Betrieb eines Unternehmens, das der Auf-
stellung von Spielgeräten oder der Veranstal-
tung anderer Spiele im Sinne des § 33 cl  oder 
der gewerbsmäßigen Aufstellung von Unter-
haltungsspielen ohne Gewinnmöglichkeit dient 
(Spielhalle), bedarf der Erlaubnis der nach Lan-
desrecht zuständigen Behörde." 

Begründung 

Die Streichung der Worte „eines Spielkasinos" 
erscheint geboten, weil sonst das Mißverständ-
nis entstehen könnte, daß durch diese Bestim-
mung auch die Spielbanken erfaßt werden sol-
len; dies ist auch nach der Begründung der Re-
gierungsvorlage nicht gewollt. Durch die vor-
geschlagene Neufassung wird auch eine klare 
Beziehung zwischen § 33 d und § 33 e herge-
stellt. Im übrigen vgl. die Begründung zu dem 
Änderungsvorschlag zu § 35 Abs. 8. 

b) In § 33 e Abs. 2 ist der zweite Halbsatz wie 
folgt zu fassen: 

„; dies gilt nicht, wenn der Antragsteller in den 
letzten drei Jahren vor Stellung des Antrages 
wegen verbotenen Glücksspieles, wegen Ver-
stoßes gegen § 146 Abs. 1 Nr. 5 oder wegen 
Vergehens nach § 13 des Gesetzes zum Schutz 
der Jugend in der Öffentlichkeit vom 4. Dezem-
ber 1951 (Bundesgesetzbl. I S. 936) wiederholt 
rechtskräftig verurteilt worden ist." 

Begründung 

Spielhallen sind vor allem für die Jugend Ge-
fahrenquellen, vgl. Begründung der Bundesre-
gierung zu Nr. 9 und zur Dritten Verordnung 
zur Änderung der Verordnung zur Durchführung 
des § 33 d Gewerbeordnung vom 12. Dezember 
1955 (BGBl. I S. 751). Wenn daher eine Person, 
die eine Spielhalle betreiben will, in den letz-
ten drei Jahren gegen Vorschriften verstoßen 
hat, die den Schutz der Jugend bezwecken, ins-
besondere die Bestimmungen des Gesetzes zum 
Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit, so hat 
er damit seine Bedenkenlosigkeit gegenüber den 
Belangen der Jugend zu erkennen gegeben. Aus 
diesem Grunde ist es gerade bei der Vorschrift 
über Spielhallen notwendig, § 13 des Gesetzes 
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zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit von 
der Kannbestimmung des § 33 e Abs. 2 Satz 1 
auszunehmen. 

c) Folgender Absatz 3 ist anzufügen: 

„ (3) Absatz 1 und 2 gelten nicht für die Ver-
anstaltung von Spielen auf Jahrmärkten, Schüt-
zenfesten oder ähnlichen Volksbelustigungen 
von vorübergehender Dauer in den Fällen des 
§ 56 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe f." 

Begründung 

Der Betrieb eines Unternehmens, von dem 
Glücksspiele auf Jahrmärkten, Schützenfesten 
oder ähnlichen Volksbelustigungen von vor-
übergehender Dauer veranstaltet werden, 
braucht der besonderen Erlaubnispflicht nach 
§ 33 e nicht unterworfen zu werden. Die Erlaub-
nispflicht nach § 33 d reicht für diese Spiele aus. 
Das gleiche gilt für die Fälle des § 56 Abs. 1 
Nr. 3 Buchstabe f. 

5. Nr. 10 und 11 

In Absatz 2 der geänderten §§ 34 und 34 a sind je-
weils die Worte „gewerbepolizeilicher Erforder-
nisse" durch die Worte „der Erfordernisse der ge-
werberechtlichen Überwachung" zu ersetzen. 

Begründung 

Durch die vorgeschlagene Neufassung wird der 
unterschiedlichen Regelung des Polizei- und Ord-
nungsrechts in den Ländern Rechnung getragen. 

6. Nr. 12 

a) In Absatz 1 des geänderten § 35 sind die Worte 
„der öffentlichen Ordnung" durch die Worte 
„der öffentlichen Sicherheit und Ordnung" zu 
ersetzen. 

Begründung 

Die Änderung dient der Klarstellung, da der 
Begriff der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
gegenüber der öffentlichen Ordnung der fest-
stehendere ist. 

b) Absatz 8 des geänderten § 35 ist wie folgt zu 
fassen: 

„ (8) Maßnahmen nach den vorstehenden Vor-
schriften trifft die nach Landesrecht zuständige 
Behörde." 

Begründung 

Es besteht kein zwingender Anlaß, durch Bun-
desgesetz gemäß Artikel 84 GG die zuständigen 
Behörden für die Länder verbindlich zu bestim-
men. Die Bestimmung der zuständigen Behör-
den, die dieses Gesetz durchzuführen haben, 
sollte, insbesondere im Hinblick darauf, daß der 
Behördenaufbau in den Ländern unterschiedlich 
ist, den Ländern überlassen bleiben. Die Bestim-
mung der Zuständigkeit durch die Länder um-
faßt sowohl die sachliche als auch die örtliche 
Zuständigkeit. Für die Änderung waren Beden

-

ken gegen die vorgesehene Zuständigkeit der 
höheren Verwaltungsbehörde nicht ausschlag-
gebend. - 

Die im Entwurf vorgesehene Regelung erscheint 
auch unter dem Gesichtspunkt des Eingriffs in 
die Organisationsgewalt der Länder verfassungs-
rechtlich bedenklich. 

c) In Absatz 9 des geänderten § 35 ist das Wort 
„gewerberechtlichen" zu streichen. 

Begründung 

Durch die Streichung soll einer engen Auslegung 
vorgebeugt werden. Es könnte auch eine bau-
polizeiliche Erlaubnis in Betracht kommen, wenn 
beim Planvorlagerecht eine besondere Zulassung 
verlangt werden sollte. 

7. Neue Nr. 13 a 

Nach Nr. 13 ist folgende Nr. 13 a einzufügen: 

,13 a. § 36 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Der Bundesminister für Wirtschaft kann 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates bestimmen, daß 

1. Personen, die andere Gewerbe als die im 
Absatz 1 genannten betreiben oder die Ar-
beitnehmer in einem Gewerbebetrieb sind, 

2. freiberuflich tätige Personen auf den Gebie-
ten der Industrie, des Handels, des Bank- 
und Börsenwesens, des privatrechtlichen 
Versicherungswesens, der Energiewirtschaft, 
des Verkehrswesens und des Grundstück-
verkehrs 

durch die Landesregierung oder die von ihr 
durch Rechtsverordnung bestimmten Stellen 
als Sachverständige beeidigt und öffentlich 
angestellt werden können." ' 

Begründung 
Der auf Grund des derzeitigen Wortlauts des § 36 
Abs. 3 GewO ergangene Erlaß des Reichswirtschafts-
ministers vom 15. Juli 1941, auf den bisher in den 
meisten Ländern die öffentliche Anstellung und 
Beeidigung von freiberuflichen Sachverständigen 
gestützt wurde, ist nicht ordnungsgemäß veröffent-
licht worden. Er hat daher kein Recht gesetzt. Ein 
Bedürfnis zur Beeidigung und öffentlichen Anstel-
lung freiberuflicher Sachverständiger ist nach wie 
vor gegeben. Eine dem Erlaß vom 15. Juli 1941 
entsprechende Rechtsverordnung kann jedoch nicht 
erlassen werden, weil nach Auffassung der Bundes-
minister für Wirtschaft und der Justiz die Ermäch-
tigung nach der derzeitigen Fassung des § 36 Abs. 3 
GewO freiberuflich tätige Personen nicht erfaßt. 

Die Neufassung erstreckt die Ermächtigung für den 
Bundesminister für Wirtschaft ausdrücklich auf frei-
beruflich tätige Personen. Zugleich sieht sie im Hin-
blick auf Artikel 80 GG eine Begrenzung dieser Er-
mächtigung vor. Neben dieser Ermächtigung enthält 
die Neufassung eine Ermächtigung für die Landes-
regierungen zur Bestimmung der zuständigen Stel-
len, damit es zur Zuständigkeitsregelung lediglich 
einer Rechtsverordnung bedarf. 
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8. Nr. 15 a 

Nr. 15 a ist zu streichen. 

Begründung 

Durch die vorgeschlagene Fassung würde der Zweck, 
das Feilbieten bestimmter Mittel zur Verhütung 
von Geschlechtskrankheiten durch Automaten zu 
verbieten, nicht erreicht. Außerdem gehört die Vor-
schrift nicht in die Gewerbeordnung, jedenfalls nicht 
in § 41 a. Eine entsprechende Vorschrift würde, 
wenn sie für notwendig gehalten wird, besser in 
das Jugendschutzgesetz aufgenommen. 

9. Nr. 21 

a) In § 55 Abs. 1 sind hinter dem Wort „Nieder-
lassung" die Worte „oder ohne eine solche zu 
haben," einzufügen. 

Begründung 

Die Einfügung dient der Klarstellung, da der 
hier angesprochene Personenkreis in der Regel 
nicht über eine gewerbliche Niederlassung ver-
fügen wird. 

b) In § 55 a Abs. 1 Nr. 1 sind das Wort „Orts-
polizeibehörde" und in Absatz 2 die Worte „hö-
here Verwaltungsbehörde" jeweils zu ersetzen 
durch die Worte „nach Landesrecht zuständigen 
Behörde". 

Begründung 

In verschiedenen Ländern gibt es wegen der 
unterschiedlichen Regelung des Polizei- und Ord-
nungsrechts keine Ortspolizeibehörden (vgl. im 
übrigen die Begründung zu dem Änderungsvor-
schlag zu § 35 Abs. 8). 

c) In § 55 d sind die Worte „gewerbepolizeilichen 
Erfordernisse" durch die Worte „Erfordernisse 
der gewerberechtlichen Überwachung" zu er-
setzen. 

Begründung 

Siehe Begründung zu dem Änderungsvorschlag 
zu § 34. 

d) § 55 e Abs. 1 

aa) In § 55 e ist in der Überschrift das Wort 
„Festtagsruhe" durch das Wort „Feiertags-
ruhe" und in Absatz 1 das Wort „Festtagen" 
durch die Worte „gesetzlichen Feiertagen" 
zu ersetzen. 

Begründung 

Terminologische Richtigstellung. 

bb) Es bedarf im weiteren Gesetzgebungsver-
fahren noch der Prüfung, ob für diese Vor-
schrift die Gesetzgebungskompetenz des 
Bundes gegeben ist. Die Vorschrift kann 
nicht unter dem Gesichtspunkt des Arbeits-
schutzes (Artikel 74 Nr. 12 GG) gesehen 
werden, da von dem Verbot nicht nur Ar-
beitnehmer, sondern auch selbständige Ge-
werbetreibende erfaßt werden. 

e) In § 55 e Abs. 2 sind die Worte „unteren Ver-
waltungsbehörde" durch die Worte „nach Lan-
desrecht zuständigen Behörde" zu ersetzen. 

Begründung 

Siehe Begründung zu dem Änderungsvorschlag 
zu § 35 Abs. 8. 

f) In § 56 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b sind die Worte 
„auf Pflanzenschutzmittel, Schädlingsbekämp-
fungsmittel sowie" zu streichen. 

Begründung 
Diese Mittel enthalten überwiegend Gifte, deren 
Verkehr durch die Giftverordnungen bzw. Gift-
gesetze geregelt ist. Gewisse Erleichterungen 
von diesen Vorschriften sind durch die Verord-
nung über den Verkehr mit giftigen Pflanzen-
schutzmitteln vom 13. Februar 1940 eingeführt 
worden. Diese Erleichterungen sind auch in 
gewissem Maße vertretbar. Nicht vertretbar ist 
dagegen, daß Pflanzenschutz- und Schädlings-
bekämpfungsmittel durch Werber in jedem 
Hause und auf jedem Bauernhof angeboten 
werden können. Denn dadurch wird, ohne daß 
eine Überwachung durchgeführt werden kann, 
der Bezug von hochgiftigen Mitteln, z. B. E 605, 
durch jedermann möglich. 

g) In § 56 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe b sind die Worte 
„unteren Verwaltungsbehörde oder von der 
Ortspolizeibehörde" durch die Worte „nach Lan-
desrecht zuständigen Behörde" zu ersetzen. 

Begründung 

Siehe Begründung zum Änderungsvorschlag 
zu § 55 a. 

h) In § 56 Abs. 2 Satz 1 sind die Worte „der öffent-
lichen Ordnung" durch die Worte „der öffent-
lichen Sicherheit und Ordnung" zu ersetzen. 

Begründung 

Siehe Begründung zu dem Änderungsvorschlag 
zu § 35 Abs. 1. 

i) § 56 Abs. 2 Satz 2 ist eingangs wie folgt zu 
fassen: 

„Die gleiche Befugnis steht den Landesregie-
rungen hinsichtlich der   zu, 
solange und soweit der Bundesminister für 
Wirtschaft von seiner Ermächtigung keinen Ge-
brauch gemacht hat;   

Begründung 

Die Ergänzung des Satzes 2 soll klarstellen, daß 
die Landesregierungen nur dann von der ihnen 
gegebenen Ermächtigung Gebrauch machen kön-
nen, solange und soweit noch keine Rechtsver-
ordnung des Bundesministers für Wirtschaft 
vorliegt. 

j) In § 56 Abs. 2 Satz 2 sind nach den Worten „die 
oberste Landesbehörde" die Worte „oder die 
von ihr bestimmte Stelle" einzufügen. 

Begründung 
Die hier vorgesehenen Ausnahmen sind Ver

-

waltungsakte. Es sollte deshalb eine Delega- 
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tionsmöglichkeit vorgesehen werden. Ob und 
wieweit die obersten Landesbehörden davon 
Gebrauch machen, steht alsdann in ihrem 
Ermessen. 

k) § 56 b Abs. 2 

aa) In § 56 b ist Absatz 2 wie folgt zu fassen: 

„ (2) Die Veranstaltung eines Wander-
lagers ist zehn Tage vor Beginn der für den 
Ort der Veranstaltung nach Landesrecht zu-
ständigen Behörde anzuzeigen. Sofern auf 
die Veranstaltung durch öffentliche Ankün-
digung hingewiesen werden soll, sind mit 
der Anzeige Wortlaut und Art der Ankün-
digung mitzuteilen." 

Begründung 

Aus Ordnungsgründen erscheint es erfor-
derlich, die Veranstaltung von Wander-
lagern ausnahmslos der Anzeigepflicht zu 
unterwerfen, also nicht nur dann, wenn auf 
die Veranstaltung durch öffentliche Ankün-
digung hingewiesen werden soll. Es ist 
zweckmäßig, daß die unteren Verwaltungs-
behörden und Gemeinden einen vollständi-
gen Überblick über solche Veranstaltungen 
erhalten. 

bb) In § 56 b Abs. 2 sind die Worte „zuständi-
gen unteren Verwaltungsbehörde" durch 
die Worte „nach Landesrecht zuständigen 
Behörde" zu ersetzen. 

Begründung 

Siehe Begründung zu dem Änderungsvor-
schlag zu § 35 Abs. 8. 

1) In § 56 b ist Absatz 3 wie folgt zu fassen: 

„ (3) Die nach Absatz 2 zuständige Behörde 
kann die Veranstaltung eines Wanderlagers 
untersagen, wenn 

1. die rechtzeitige Anzeige nach Absatz 2 unter-
blieben ist, 

2. die öffentliche Ankündigung oder die Veran-
staltung des Wanderlagers strafbare Verstöße 
gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wett-
bewerb sowie gegen die auf Grund dieses 
Gesetzes erlassenen Anordnungen erkennen 
lassen." 

Begründung 

Es empfiehlt sich, in Absatz 3 Nr. 2 die Bezug-
nahme auf die Anordnung des Reichswirtschafts-
ministers vom 4. Juli 1935 durch einen allge-
meinen Hinweis auf die auf Grund des Gesetzes 
gegen den unlauteren Wettbewerb erlassenen 
Anordnungen zu ersetzen, weil mit der Möglich-
keit einer Änderung dieser Anordnung gerech-
net werden kann. 

Außerdem ist es nicht üblich, in Gesetzen ein-
zelne Verordnungen oder Anordnungen zu 
zitieren. 

m) In § 57 Abs. 4 sind die Worte „mit Zustimmung 
der höheren Verwaltungsbehörde" zu streichen. 

Begründung 

Anpassung an den Änderungsvorschlag zu § 35 
Abs. 8. 

n) Dem § 57 a ist folgende neue Nummer 5 anzu-
fügen: 

„5. wenn er ein oder mehrere Kinder besitzt, für 
deren Unterhalt und, sofern sie im schul-
pflichtigen Alter stehen, für deren Unterricht 
nicht genügend gesorgt ist." 

Begründung 

Es erscheint im fürsorgerischen Interesse ge-
boten, diesen in dem bisherigen § 57 b unter 
Nr. 4 enthaltenen Versagungsgrund beizube-
halten, der sich nicht durch die Versagungs-
gründe der Unzuverlässigkeit, Ungeeignetheit 
und Unfähigkeit erfassen läßt. 

o) In § 60 sind 

1. in Absatz 1 Satz 1 die  Worte „eines .Jahres" 
zu ersetzen durch die Worte „von drei 
Jahren"; 

2. in Absatz 1 Satz 2 die Worte „das vorherge-
hende Jahr" zu ersetzen durch die Worte „die 
vorhergehenden drei Jahre"; 

3. in Absatz 2 die Worte „ein Jahr" zu ersetzen 
durch die Worte „drei Jahre". 

Begründung 

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung 
erscheint es zweckmäßig, die Reisegewerbekarte 
für 3 Jahre zu erteilen. Dadurch wird der mit 
der Bearbeitung der Reisegewerbekarte verbun-
dene Verwaltungsaufwand auf ein Drittel ver-
mindert. 

p) In § 60 a ist das Wort „Ortspolizeibehörde" durch 
die Worte „nach Landesrecht zuständigen Be-
hörde" zu ersetzen. 

Begründung 
Siehe Begründung zu dem Änderungsvorschlag 
zu § 55 a. 

q) In § 60 a sind die Worte „der öffentlichen Ord-
nung" durch die Worte „der öffentlichen Sicher-
heit und Ordnung" zu ersetzen. 

Begründung 

Siehe Begründung zu dem Änderungsvorschlag 
zu § 35 Abs. 1. 

r) In § 61 sind die Worte „zuständige untere Ver-
waltungsbehörde" durch die Worte „nach Lan-
desrecht zuständigen Behörde" zu ersetzen. 

Begründung 

Siehe Begründung zu dem Änderungsvorschlag 
zu § 35 Abs. 8. 

s) § 62 

aa) In § 62 ist folgender Absatz 4 anzufügen: 

„ (4) Die Mitführung von Begleitpersonen 
bei der Ausübung der in § 55 Abs. 1 Nr. 3 
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bezeichneten gewerblichen Tätigkeiten kann 
untersagt werden, wenn die in den Absät-
zen 2 und 3 genannten Voraussetzungen 
vorliegen." 

Begründung 

Bei der Neufassung des § 62 Abs. 1 des Ent-
wurfs werden Schausteller von der Ver-
pflichtung zur Eintragung der Begleitper-
sonen freigestellt. Damit entfallt auch die 
Möglichkeit, unter den in § 62 Abs. 2 und 3 
erwähnten Voraussetzungen die Mitführung 
von Begleitpersonen zu unterbinden. Soweit 
künftig eine Versagung der Erlaubnis oder 
eine Entziehung der einmal erteilten Er-
laubnis in diesen Fällen bei Schausteller-
betrieben nicht mehr in Frage kommt, ist 
zur Schließung dieser Lücke eine Möglich-
keit zu schaffen, um die Mitführung von Be-
gleitpersonen zu untersagen. 

bb) In § 62 ist folgender Absatz 5 anzufügen: 

„ (5) Die Erlaubnis zur Mitführung von 
Kindern unter vierzehn Jahren kann ver-
sagt und von der für die Erteilung dersel-
ben zuständigen Behörde zurückgenommen 
werden, wenn durch das Umherziehen eine 
sittliche oder gesundheitliche Gefährdung 
der Kinder zu erwarten ist." 

Begründung 
Während § 62 Abs. 3 des Entwurfs die 
schulpflichtigen Kinder, in der Regel also 
Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren, be-
trifft und auf den Unterricht abstellt, erfaßt 
§ 62 Abs. 5 in der geltenden Fassung dar-
über hinaus auch die Kinder bis zu 6 Jah-
ren. Nach Fortfall dieser Bestimmung würde 
das Jugendschutzgesetz vom 30. April 1938 
(RGBl. I S. 437) keinen Ersatz bieten, so-
weit die unter 6 Jahre alten Kinder im 
Reisegewerbe nicht beschäftigt werden. Ge-
rade im Hinblick auf die Möglichkeiten 
einer sittlichen Gefährdung erscheint die 
Beibehaltung des bisherigen Absatzes 5 ge-
boten. 

Die durch § 62 Abs. 4 der vorgeschlagenen 
Fassung beabsichtigte Wirkung ist durch 
die Bestimmung des Gesetzes zum Schutz 
der Jugend in der Öffentlichkeit nicht zu 
erzielen, weil sich die Strafbestimmungen 
auf nachfolgende Maßnahmen beschränken, 
während § 62 Abs. 4 eine gewerbepolizei-
liche Präventivmaßnahme darstellt. 

10. Neue Nr. 23 a 

Nach Nr. 23 ist folgende Nr. 23 a einzufügen: 

„23. a. § 120 d Abs. 4 wird gestrichen." 

Begründung 
Die Gründe, die dazu geführt haben, bei der 
Neufassung des § 139 g (Art. I Nr. 25) in 
Absatz 2 dieser Bestimmung lediglich § 120 d 
Abs. 2 und 3 für anwendbar zu erklären, 
nicht jedoch § 120 d Abs. 4, müssen folge

-

richtig zur Streichung des § 120 d Abs. 4 
überhaupt führen. Vergleiche im einzelnen 
die Begründung zu Art. I Nr. 25. Es erscheint 
auch aus Gründen der Übersichtlichkeit und 
der Verwaltungsvereinfachung geboten, den 
Verwaltungsbeschwerdeweg bei arbeits-
schutzrechtlichen Verfügungen gegenüber 
gewerblichen Betrieben und gegenüber Be-
trieben des Handelsgewerbes gleichartig zu 
gestalten, zumal sonst bei gemischten Be-
trieben erhebliche Zweifel darüber auftreten 
könnten, welcher Beschwerdeweg in Betracht 
kommt. 

11. Nr. 30 und 32 

a) In Nr. 30 ist folgender Buchstabe i anzufügen: 

,i) Nummer 14 erhält folgende Fassung: 

„14. wer den Vorschriften der §§ 15 a oder 
15 b zuwiderhandelt." ' 

b) Nr. 32 ist zu streichen. 

Begründung 

Die Geldbuße, durch die eine Ordnungswidrig-
keit geahndet wird,  ist etwas anderes als die 
Ordnungsstrafe gem. § 140 FGG. § 15 a der Ge-
werbeordnung und § 1.5 b des Entwurfs enthal-
ten gleichliegende Tatbestände: Die Unterlas-
sung der Führung des Familiennamens mit 
einem ausgeschriebenen Vornamen. § 37 HGB 
behandelt dagegen etwas anderes: Die unbe-
rechtigte Führung einer Firma. Es ist deshalb 
sehr wohl gerechtfertigt, einen Verstoß gegen 
§ 37 HGB anders zu behandeln als Verstöße 
gegen die §§ 15 a GewO und 15 b des Entwurfs, 
während Verstöße gegen die letzten beiden Be-
stimmungen die gleiche Ahndung verdienen. 

Es ist zudem nicht einzusehen, daß hier aus-
nahmsweise eine Ordnungswidrigkeit normiert 
werden soll, während die Gewerbeordnung 
sonst nur Übertretungstatbestände kennt und 
auch die vorliegende Novelle hieran nichts 
ändert. 

II. Zu Artikel II 

1. Die Eingangsworte sind wie folgt zu fassen: 

„Folgende Vorschriften werden insoweit aufge-
hoben, als sie in die Gesetzgebungszuständigkeit 
des Bundes fallen:" 

Begründung 
Klarstellung, daß eine Aufhebung der fraglichen 
Vorschriften durch Bundesgesetz nur so weit in 
Frage kommen kann, als die Gesetzgebungskompe-
tenz des Bundes reicht. 

2. Nr. 2 und 3 sind zu streichen. 

Nr. 4 bis 20 werden Nr. 2 bis 18. 

Begründung 
Es muß mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln 
verhindert werden, daß weite Kreise der Bevölke- 
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rung in die Gefahr kommen, durch unzuverlässige 
oder auch völlig sachunkundige Reisevermittler 
ausgenutzt oder gar um ihre mühsam zusammen-
getragenen Reiseersparnisse gebracht werden. 
Durch die vorgesehene Aufhebung des Gesetzes 
über die Ausübung der Reisevermittlung vom 
26. Januar 1937 und der Durchführungsverordnung 
hierzu vom 22. Februar 1937 würde nach den  Er-
fahrungen der letzten Jahre ein rechtzeitiges Vor-
gehen gegen nicht vertrauenswürdige Reisebüros 
erschwert, wenn nicht gar unmöglich gemacht. Eine 
Aufhebung der vorgenannten Bestimmungen ist 
allenfalls erst dann vertretbar, wenn Erfahrungen 
mit der auf Grund des § 38 Abs. 3 Nr. 7 GewO 
(Artikel I Nr. 14) von den Ländern zu erlassenden 
Durchführungsverordnung über die Buchführungs- 
und Auskunftspflicht vorliegen. Auch reicht § 35 
voraussichtlich nicht aus, um Mißständen in diesem 
Gewerbezweig wirksam entgegenzutreten, da diese 
Bestimmung die Unzuverlässigkeit koppelt mit 
einer Gefährdung der Allgemeinheit, die Unzuver-
lässigkeit aber nicht — wie nach den zur Zeit gel-
tenden Bestimmungen — eine besondere Ver-
trauenswürdigkeit einschließt, die vom Reisebüro 
mit Rücksicht auf die Eigenart des Geschäftsbetrie-
bes und die treuhänderisch verwahrten Gelder ge-
fordert werden muß. 

3. Im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfah-
rens sollte erwogen werden, in den Katalog der 
aufgehobenen Vorschriften auch das Gesetz zum 
Schutz des Einzelhandels vom 12. Mai 1933 
(RGBl. I S. 262) in der Fassung der Gesetze vom 
15. Juli 1933 (RGBl. I S. 493), vom 27. Juni 1934 
(RGBl. I S. 523, 1241) und vom 9. Mai 1935 
(RGBl. I S. 589) sowie die Durchführungsverordnung 
hierzu vom 23. Juli 1934 (RGBl. I S. 726) aufzuneh-
men. Die Tendenz dieses Gesetzes entspricht nicht 
den Grundsätzen der sozialen Marktwirtschaft, sein 
Kernstück, die Bedürfnisprüfung für den Einzelhan-
del, ist bereits durch Artikel 12 GG aufgehoben. 
Die allgemeinen Vorschriften der Gewerbeordnung 
würden genügen, um die Allgemeinheit vor Gefah-
ren aus dem Betrieb eines Einzelhandelsgeschäftes 
zu schützen. Im übrigen würde damit eine bereits 
jetzt weitgehend sinnlos gewordene Verwaltungs-
aufgabe entfallen. 

III. Zu Artikel IV 

In Satz 1 sind die Worte „ ,ein Spielkasino" zu 
streichen. 

Begründung 

Siehe Begründung zu dem Änderungsvorschlag zu 
§ 33 e. 

IV. Zu Artikel X 

Dem Artikel X ist folgender Satz 2 anzufügen: 

„Das Recht der Gemeinde Helgoland, gemäß § 8 
Abs. 4 des Gesetzes des Landes Schleswig-Holstein 

über den Wiederaufbau und die Verwaltung der 
Gemeinde Helgoland (Helgoland - Gesetz) vom 
15. März 1952 (Gesetz- und Verordnungsblatt für 
Schleswig-Holstein S. 62) in der Fassung des Ge-
setzes vom 8. Juli 1953 (Gesetz- und Verordnungs-
blatt für Schleswig-Holstein S. 75) durch Gemeinde-
satzung die Registrierung solcher Personen anzu-
ordnen, die auf der Insel Helgoland ihr Gewerbe 
ausüben, ohne dort ihren Wohnsitz oder eine Be-
triebsstätte zu haben und hierfür eine Gebühr 
(Handelsscheingebühr) zu erheben, bleibt unbe-
rührt." 

Begründung 

Die Handelsscheingebühr beruht ursprünglich auf 
einer englischen Bestimmung. Sie ist bei Über-
nahme der Insel Helgoland durch das Deutsche 
Reich der Gemeinde vorbehalten worden. Der Lan-
desgesetzgeber Schleswig-Holstein hat sodann 
durch das Helgoland-Gesetz vom 15. März 1952 in 
der Fassung des Gesetzes vom 8. Juli 1953 nach 
nochmaliger Überprüfung der Sachlage sich ent-
schlossen, das alte Privileg der Handelsschein

-

gebühr aufrechtzuerhalten. Es besteht auch heute 
kein Grund, das alte Privileg ohne zwingenden 
Grund zu beseitigen. Die Gebühr hat gerade für die 
Wiederbesiedlung der Insel Helgoland nicht uner-
hebliche Bedeutung, da bedacht werden muß, die 
wirtschaftliche Grundlage der Helgoländer auf mög-
lichst vielseitige Art und Weise zu sichern. 

V. Zu Artikel XI 

Satz 1 ist am Ende wie folgt zu ergänzen: 

„ , jedoch mit der Maßgabe, daß Artikel III Abs. 2 
erst anzuwenden ist, wenn Innungskrankenkassen 
auf Grund gesetzlicher Ermächtigung ihre Tätigkeit 
im Land Berlin wieder aufnehmen." 

Begründung 

Die in Berlin noch bestehende Einrichtung eines 
einheitlichen Krankenversicherungsträgers macht 
diese Ergänzung der Berlin-Klausel erforderlich. 
Entsprechende Modifizierungen der Berlin-Klausel 
auf diesem Gebiete sind bisher in den hiervon be-
troffenen Bundesgesetzen erfolgt. 

VI. Entschließung 

Der Bundesrat empfiehlt der Bundesregierung, zur 
Vorbereitung der Neufassung der Gewerbeordnung 
eine Gewerberechtskommission einzusetzen, deren 
Aufgabe unter anderem darin bestehen soll, die 
zahlreichen gewerberechtlichen Nebenbestimmun-
gen in die Gewerbeordnung einzuarbeiten und die 
älteren Vorschriften der Gewerbeordnung an die 
in der neueren Zeit geänderten Bestimmungen an-
zupassen. 
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Anlage 3 

Stellungnahme der Bundesregierung zu der Stellungnahme des 

Bundesrates 

Soweit der Bundesrat die in seiner 159. Sitzung am 
18. Mai 1956 zu dem Entwurf beschlossene Stellung-
nahme erneut beschlossen hat, wiederholt die Bun-
desregierung ihre Stellungnahme, wie sie in der 
Anlage 3 des Schreibens des Herrn Bundeskanzlers 
vom 13. September 1956 — 6 — 61100 — 1771/56 — 
an  den Herrn Präsidenten des Deutschen Bundes-
tages dargelegt ist (vgl. Bundestagsdrucksache 2681 
der 2. Wahlperiode, S. 53). 

Zu den Änderungsvorschlägen des Bundesrates in 
der weiteren Stellungnahme nimmt die Bundesre-
gierung wie folgt Stellung: 

Zu 2 a. (Artikel I neue Nr. 4 a und 5 a) 

a) Gegen diesen Änderungsvorschlag werden keine 
Einwendungen erhoben; es wird jedoch vorge-
schlagen, in Anlehnung an den Sprachgebrauch 
in § 6 der Gewerbeordnung das Wort „Schienen-
bahnen" durch „Eisenbahnunternehmungen" zu 
ersetzen. Dies bedeutet keine sachliche Ände-
rung; der in der Gewerbeordnung verwandte 
Begriff „Eisenbahnunternehmungen" umfaßt alle 
Schienenbahnen. 

b) Dem Änderungsvorschlag wird nicht zugestimmt. 
Entgegen der Auffassung des Bundesrates ent-
spricht die vorgeschlagene Änderung nicht der 
bisherigen Rechtslage und Verwaltungspraxis. 
Das geltende Recht, das überwiegend in landes-
rechtlichen Regelungen besteht, enthält hinsicht-
lich der überwachungsbedürftigen Anlagen keine 
Sonderbestimmungen für Eisenbahnen, die nicht 
zur Bundesbahn gehören. Diese Anlagen unter-
liegen vielmehr der Aufsicht der allgemein für 
solche Anlagen zuständigen Landesbehörden. 
Diese Praxis hat sich bewährt. 

Das rollende Material dieser Bahnen, für das 
die Aufsicht entsprechend den Vorschlägen des 
Bundesrates geregelt werden könnte, ist bereits 
durch die zu Nr. 2 a Buchstabe a vorgeschlagene 
Änderung allgemein vom Geltungsbereich der 
§§ 24 ff. ausgenommen; stationäre Anlagen die-
ser Bahnen sollten wie bisher beaufsichtigt und 
überwacht werden. Dies entspricht im übrigen 
auch den Erklärungen, die von den Bundes-
ministerien für Wirtschaft und für Arbeit und So-
zialordnung bei den Beratungen des Entwurfs 
eines Gesetzes zur Änderung der Titel I bis IV, 
VII und X der Gewerbeordnung in der 128. Sit-
zung des Bundestagsausschusses für Verkehrs-
wesen am 15. April 1953 zu diesen Fragen ab-
gegeben worden sind. 

Zu V a. (neuer Artikel XI a) 

Gegen clie vom Bundesrat vorgeschlagene Hinaus-
schiebung des Inkrafttretens der in Artikel XI a 
Abs. 1 bezeichneten Vorschriften im Saarland be-
stehen keine grundsätzlichen Bedenken. Um jedoch 
zu vermeiden, daß zum Inkraftsetzen dieser Vor-
schriften im Saarland nach Beendigung der Über-
gangszeit nach Artikel 3 des Saarvertrages noch 
ein besonderes Gesetz erforderlich ist, wird vor-
geschlagen, die Eingangsworte des Artikels XI a 
Abs. 1 wie folgt zu fassen: 

„(1) Folgende Vorschriften gelten im Saarland 
vom Ende der Übergangszeit nach Artikel 3 des 
Saarvertrages vom 27. Oktober 1956 (Bundes-
gesetzbl. II S. 1587) an:" 

Gegen Artikel XI a Abs. 2 werden keine Einwen-
dungen erhoben. 
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zu Anlage 3 

Stellungnahme der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates 

Die Bundesregierung erhebt gegen die Änderungs-
vorschläge unter I. Nr. 4 b), 6 a), 9 a), 9 h), 9 i), 9 j), 
9 1), 9 m), 9 q), 9 s), aa), 10 und 11 und unter V. 
keine Einwendungen. 
Zu den übrigen Änderungsvorschlägen wird folgen-
des bemerkt: 

Zu I. Nr. 1 
In der vom Bundesrat vorgeschlagenen Neufassung 
des § 33 e Abs. 1 Satz 1 wird eine gesetzliche De-
finition des Begriffes „Spielhalle" gegeben. Unter 
Berücksichtigung dieses Vorschlages des Bundes-
rates wird angeregt, in § 15 a Abs. 5 hinter dem 
Wort „Spielhalle" lediglich auf die Legaldefinition 
in § 33 e Abs. 1 zu verweisen (vgl. I. Nr. 4 a). Dem-
nach wären die Worte „ , eines Spielkasinos oder 
eines ähnlichen Unternehmens" zu ersetzen durch 
die Einfügung „(§ 33 e Abs. 1)". Entsprechendes gilt 
für den Änderungsvorschlag des Bundesrates zu III. 

Zu I. Nr. 2 

Der vom Bundesrat vorgeschlagenen ausdrücklichen 
Festlegung des Anwendungsbereiches der §§ 24 bis 
24 d der Gewerbeordnung wird grundsätzlich zu-
gestimmt. Eine entsprechende Vorschrift kann je-
doch nicht auf das Bergwesen und Anlagen im 
Bereich der Viehzucht beschränkt werden; die §§ 24 
bis 24 d müssen vielmehr entsprechend der Rege-
lung in § 6 Abs. 1 Satz 1 der Gewerbeordnung auf 
alle in § 6 Abs. 1 Satz 2 erwähnten Bereiche an-
wendbar sein. Dies wird aus systematischen Grün-
den am zweckmäßigsten durch eine Anpassung des 
§ 6 Abs. 1 Satz 2 an § 6 Abs. 1 Satz 1 erreicht. 
Es wird daher vorgeschlagen, unter Verzicht auf 
die Einfügung der Nr. 4 a in Artikel I Nr. 1 den 
Buchstaben b wie folgt zu fassen:  

,b) In Satz 2 werden hinter dem Wort „Bergwesen" 
die Worte „den Gewerbebetrieb der Versiche

-

rungsunternehmen" und hinter dem Wort „Ge- 
setz" die Worte „abgesehen von §§ 24 bis 24 d" 
eingefügt.' 

Gegen die Einfügung der Nr. 5 a werden keine Ein-
wendungen erhoben. 

Zu 1. Nr. 3 
Der vom Bundesrat vorgeschlagenen Fassung des 
§ 33 d wird grundsätzlich zugestimmt. Es werden 
jedoch folgende Änderungen vorgeschlagen: 

Es wird angeregt, in Absatz 1 Satz 1 die Worte 
„nach Landesrecht zuständige Behörde" zu ersetzen 
durch „Ortspolizeibehörde". Die Gewerbeordnung 
bestimmt an vielen Stellen die zuständige Behörde 
unmittelbar. Dadurch erübrigt es sich, daß die Län-
der für die Zuständigkeitsregelung besondere Vor-
schriften erlassen, die in einigen Ländern der Form 
eines formellen Gesetzes bedürfen. Außerdem ist 

darauf hinzuweisen, daß der Begriff ,,Ortspolizei-
behörde" in verschiedenen Vorschriften der Ge-
werbeordnung, die von der vorliegenden Novelle 
nicht berührt werden, bestehenbleibt. Es würde also 
die Rechtssystematik stören, wenn innerhalb eines 
Gesetzes die Zuständigkeitsfragen nach unterschied-
lichen Grundsätzen geregelt würden. Das Zustän-
digkeitsproblem soll bei der beabsichtigten Neu-
kodifikation der Gewerbeordnung gelöst werden. 

Anstelle der für Absatz 2 vorgeschlagenen Fassung 
wird aus redaktionellen Gründen und unter Hinweis 
auf die Bemerkung zu I. Nr. 5 folgende Formulie-
rung empfohlen: 

„(2) Der Bundesminister für Wirtschaft kann im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister des Innern 
und mit Zustimmung des Bundesrates unter Berück-
sichtigung der gewerbepolizeilichen Erfordernisse 
durch Rechtsverordnung Vorschriften erlassen über 
die Voraussetzungen für die Erteilung oder Rück-
nahme der Erlaubnis nach Absatz 1 Satz 1 und kann 
hierbei zur Eindämmung der Betätigung des Spiel-
triebes oder zum Schutze der Jungen die Aufstel-
lung von Spielgeräten oder die Veranstaltung von 
Spielen auf bestimmte Betriebe, Betriebsarten oder 
Veranstaltungen beschränken oder die Zahl der je-
weils in einem Betrieb aufgestellten Spielgeräte 
oder veranstalteten Spiele begrenzen." 

Absatz 4 muß aus redaktionellen Gründen mit den 
Worten 

„(4) Die Zulassung und die Unbedenklichkeits-
bescheinigung . . . ." 

beginnen. 

Zu I. Nr. 4 a) 

Der vom Bundesrat vorgeschlagenen Fassung des 
Satzes 1 in Absatz 1 des § 33 e wird grundsätzlich 
zugestimmt. Es wird jedoch vorgeschlagen, entspre-
chend den vergleichbaren Regelungen in der Ge-
werbeordnung die zuständige Behörde schon in' 

 Gesetz zu bestimmen. Dies dient der Verwaltungs-
vereinfachung; besondere landesrechtliche Zustän-
digkeitsregelungen, die in einigen Ländern ein Ge-
setz erforderlich machen würden, werden auf diese 
Weise überflüssig. Demnach wären die Worte „nach 
Landesrecht zuständigen Behörden" durch die Worte 
„unteren Verwaltungsbehörde" zu ersetzen. 

Entsprechendes gilt für den Vorschlag des Bundes-
rates zu I. Nr. 9 b), 9 e), 9 g) und 9 k) bb). 

Zu I. Nr. 4 c) 

Der Anregung des Bundesrates wird grundsätzlich 
zugestimmt, am Ende des § 33 e Abs. 3 muß es je-
doch heißen: 

„ . . . . von vorübergehender Dauer und in den Fäl-
len des § 56 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe f." 



Deutscher Bundestag -- 3. Wahlperiode 	 Drucksache 318 

Zu I. Nr. 5 

Gegen den Vorschlag des Bundesrates, die Worte 
„gewerbepolizeilicher Erfordernisse" durch die 
Worte „Erfordernisse der gewerberechtlichen Über-
wachung" zu ersetzen, bestehen Bedenken. Der Be-
griff der „gewerberechtlichen Überwachung" ist in-
haltlich unbestimmt, während der Begriff der „ge-
werbepolizeilichen Erfordernisse" in Verwaltung 
und Rechtsprechung feststeht und sich im Rahmen 
des materiellen Polizeirechts als hinreichend ab-
grenzbar erwiesen hat. Wegen der Unklarheit der 
vom Bundesrat vorgeschlagenen Formulierung wäre 
iiberdies zu befürchten, daß es zu einer nicht über-
sehbaren und vom Bundesrat auch nicht beabsichtig-
ten Einschränkung der Ermächtigung kommen 
könnte. 

Entsprechendes gilt für den Vorschlag des Bundes-
rates zu I. Nr. 9 c). 

Zu I. Nr. 6 b) 

Dem Vorschlag des Bundesrates zur Neufassung des 
§ 35 Abs. 8 kann nicht zugestimmt werden. Daß die 
zuständige Behörde bereits im Gesetz selbst fest-
gelegt wird, entspricht dem System der Gewerbe-
ordnung. Dem unterschiedlichen Aufbau der Ver-
waltung in den einzelnen Ländern ist dabei durch 
die Ermächtigung des § 155 Abs. 2 der Gewerbe-
ordnung Rechnung getragen. Daß die zuständige Be-
hörde im Gesetz selbst festgelegt wird, beruht fer-
ner auf der Erwägung, daß die Zuständigkeitsrege-
lung auf den materiellen Gehalt der einzelnen Vor-
schriften abstellen muß. Dies gilt insbesondere für 
die Vorschrift des § 35 Abs. 8. Die höhere Verwal-
tungsbehörde soll zuständig sein, weil die Gewerbe-
untersagung für den Betroffenen von einschneiden-
der Bedeutung ist. Bei der unteren Verwaltungs-
behörde sind die lokalen Einflüsse zu stark, auch 
ist es aus allgemeinen Gründen unzweckmäßig, sie 
mit einer solchen Entscheidung zu belasten. 

Die vorstehenden allgemeinen Bemerkungen gelten 
entsprechend für die Vorschläge des Bundesrates zu 
I. Nr. 9 b), 9 e), 9 g), 9 k) aa) und bb), 9 p), 9 r). 

Zu I. Nr. 6 c) 

Der Bundesrat geht von der Auffassung aus, daß 
auch sachliche Erlaubnisse, die sich nur auf die Er-
richtung einer Anlage (oder eines Baues) beziehen, 
unter § 35 fallen sollen. Dies trifft nicht zu; § 35 
stellt vielmehr auf die Unzuverlässigkeit der Ge-
werbetreibenden ab, § 35 Abs. 9 bezieht sich also 
nur auf Erlaubnisse, die dem Gewerbetreibenden 
für seine Person erteilt werden. Dem Vorschlag 
des Bundesrates kann daher nicht gefolgt werden. 

Zu I. Nr. 7 

Dem Vorschlag des Bundesrates wird grundsätzlich 
zugestimmt. Zu der vorgeschlagenen Neufassung 
des § 36 Abs. 3 Nr. 2 wird jedoch angeregt, die 
Worte „auf den Gebieten der Industrie, des Han-
dels, des Bank- und Börsenwesens, des privatrecht-
lichen Versicherungswesens, der Energiewirtschaft, 
des Verkehrswesens und des Grundstücksverkehrs" 

zu streichen. Diese Aufzählung erscheint nicht er-
schöpfend, da zum Beispiel die Bereiche des Hand-
works, der Viehzucht, der Landwirtschaft, des Gast-
stättengewerbes und der anderen Dienstleistungs-
gewerbe nicht erfaßt werden. Ein besonderer Grund, 
die Vereidigung und öffentliche Anstellung von 
Sachverständigen für bestimmte Gebiete auszuschlie-
ßen, ist nicht ersichtlich. 

Zu L Nr. 8 

Die Bundesregierung muß angesichts der Unzuträg-
lichkeiten, zu denen die Aufstellung der hier in 
Frage kommenden Warenautomaten geführt hat, 
und der zahlreichen Beschwerden, zu denen diese 
Unzuträglichkeiten Anlaß gegeben haben, daran 
festhalten, daß die Abgabe von Schutzmitteln aus 
Warenautomaten zu verbieten ist. Die Bundesre-
gierung vermag auch nicht der Auffassung des 
Bundesrates zu folgen, daß eine solche Verbotsvor-
schrift nicht in die Gewerbeordnung, sondern besser 
in das Gesetz zum Schutze der Jugend in der Öf-
fentlichkeit aufzunehmen wäre. Gegen diese vorn 
Bundesrat in Betracht gezogene Regelung sprechen 
schon pädagogische Gründe; denn das Gesetz 
zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit wird 
Jugendlichen und Kindern in seinem vollen Wort-
laut bekannt. Hinzu kommt, daß die vorgesehene 
Regelung, wenn sie auch in erster Linie dem Schutz 
der Jugend dient, ausschließlich auf gewerberecht-
lichem Gebiet liegt. 

Dem Bundesrat ist jedoch darin beizutreten, daß 
durch die ursprünglich vorgeschlagene Fassung des 
neuen § 41 a Abs. 4 der Zweck, das Feilbieten be-
stimmter Mittel in Automaten zu verbieten, nicht 
in vollem Umfang erreicht würde. Es wird daher 
vorgeschlagen, der genannten, in die Gewerbeord-
nung einzufügenden Vorschrift folgende Formulie-
rung zu geben: 

„ (4) Mittel oder Gegenstände, die zur Verhütung 
der Empfängnis oder zur Verhütung von Ge-
schlechtskrankheiten dienen, dürfen in Warenauto-
maten nicht feilgeboten werden." 

Zu I. Nr. 9 b) 

Vergleiche die Ausführungen zu I. Nr. 4 a) und 6 b). 

Zu I. Nr. 9 c) 

aa) Dem Vorschlag des Bundesrates zur termino-
logischen Richtigstellung kann nicht gefolgt 
werden. Die Gewerbeordnung verwendet das 
Wort „Festtagsruhe" nicht nur in Titel III, son-
dern darüber hinaus in §§ 41 a und 105 a ff. 
Diese letztgenannten Vorschriften werden durch 
die Novelle nicht berührt. Der Vorschlag des 
Bundesrates würde daher in der Gewerbeord-
nung zu einem unterschiedlichen Sprachge-
brauch führen. Um dieses Ergebnis zu vermei-
den, ist die terminologische Richtigstellung der 
Neukodifikation der Gewerbeordnung vorzu-
behalten. 

bb) Die vom Bundesrat erhobenen Bedenken gegen 
die Gesetzgebungkompetenz des Bundes wer- 
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den nicht geteilt. § 55 e regelt nicht nur die 
Festtagsruhe, sondern auch den Wettbewerb 
verschiedener Gewerbezweige. Soweit die Ge-
setzgebungszuständigkeit des Bundes nicht aus 
dem Gesichtspunkt des Arbeitsschutzes (Art. 74 
Nr. 12 GG) herzuleiten ist, ergibt sie sich daher 
aus dem Gesichtspunkt des Rechts der Wirt-
schaft (Art. 74 Nr. 11 GG). 

Zu I. Nr. 9 e) 

Vergleiche die Ausführungen zu I. Nr. 4 a) und 6 b). 

Zu I. Nr. 9 f) 

Das Aufsuchen von Bestellungen auf Pflanzen-
schutzmittel und Schädlingsbekämpfungsmittel im 
Reisegewerbe war bereits nach der bisherigen Re-
gelung zulässig. Dabei mußten lediglich die für 
den Verkehr mit Giften bestehenden Sondervor-
schriften beachtet werden. Es besteht ein erheb-
liches Interesse daran, daß dieser Vertrieb von 
Pflanzenschutzmitteln an Kleingärtner, Siedler, In-
haber von Hausgärten sowie der Vertrieb von 
Schädlingsbekämpfungsmitteln an private Hausgar-
tenbesitzer (im Wege des Aufsuchens von Bestel-
lungen) nach wie vor zugelassen bleibt, um eine 
intensive Schädlingsbekämpfung zu fördern. Ins-
besondere würde auch dem Erwerbsgartenbau er-
heblicher Schaden drohen, wenn benachbarte Klein-
gärtner oder Hausgartenbesitzer die notwendige 
Schädlingsbekämpfung (Spritzung usw.) unterlassen 
und dadurch Schädlinge auch auf das Gebiet be-
nachbarter Erwerbsgartenbauanlagen gelangen. Be-
sondere Gründe, den Vertrieb von Pflanzenschutz-
mitteln und Schädlingsbekämpfungsmitteln gegen-
über der bisherigen Regelung einzuschränken, be-
stehen nicht. Es ist kein Fall bekanntgeworden, in 
dem hochgiftige Pflanzenschutzmittel, die im Wege 
des Aufsuchens von Bestellungen vertrieben wor-
den sind, in einer gesundheitsschädigenden Weise 
mißbraucht worden sind, wie es die Begründung 
des Bundesrates andeutet. Beim Vertrieb von Pflan-
zenschutzmitteln im Wege des Aufsuchens von Be-
stellungen bestehen nach den vorliegenden Erfah-
rungen ausreichende Überwachungsmöglichkeiten. 

Im übrigen ist zu bemerken, daß der Vertrieb von 
Pflanzenschutzmitteln und Schädlingsbekämpfungs-
mitteln bei Landwirten durch die Vorschrift des 
§ 56 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b nicht berührt wird. 
Landwirte beziehen diese Waren im allgemeinen 
im Rahmen ihres Geschäftsbetriebes. Insoweit fin-
det § 56 Abs. 3 Satz 1 Anwendung. Auch an der 
Möglichkeit der Belieferung der Landwirte durch 
Geschäftsreisende muß im Interesse einer wirk-
samen Schädlingsbekämpfung unbedingt festgehal-
ten werden. 

Zu I. Nr. 9 g) 

Vergleiche die Ausführungen zu I. Nr. 4 a) und 
6 b). 

Zu I. Nr. 9 k) aa) 

Auf die Veranstaltung eines Wanderlagers wird 
in der Regel durch öffentliche Ankündigungen hin

-

gewiesen. Dies ist jedoch nach den bisherigen Er-
fahrungen nicht der Fall, soweit das Wanderlager 
auf öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen ver-
anstaltet wird. In diesen Fällen ist in der Regel 
nach den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung 
oder nach Ortsstatut eine besondere Erlaubnis er-
forderlich. Dadurch erhält die zuständige Verwal-
tungsbehörde bereits Kenntnis von diesen Ver-
anstaltungen. Im ,übrigen haben sich Mißstände 
lediglich im Zusammenhang mit der Werbung für 
diese Veranstaltungen ergeben. Deshalb wird vor-
geschlagen, dem Änderungsvorschlag des Bundes-
rates nicht zu folgen. Er steht im übrigen mit dem 
Bestreben nach Verwaltungsvereinfachung nicht im 
Einklang. Bezüglich der Zuständigkeitsregelung vgl. 
ferner die Ausführungen zu I. Nr. 6 b). 

Zu I. Nr. 9 k) bb) 

Vergleiche die Ausführungen zu I. Nr. 4 a) und 
6 b). 

Zu I. Nr. 9 u) 

Die Reisegewerbekarte ist ein Ausweis, dessen Er-
teilung von der gewerberechtlichen Zuverlässigkeit 
des Antragstellers abhängig gemacht wird und der 
den Zweck hat, die Feststellung der Identität des 
Gewerbetreibenden zu ermöglichen. Es widerspricht 
dem Wesen der vorgesehenen Ausweispflicht, mit 
dem Erfordernis der Erlangung einer Ausweiskarte 
sachfremde Zwecke zu erstreben. Aus diesem 
Grunde werden gegen den Vorschlag zur Ergänzung 
des § 57 a Bedenken erhoben. 

Zu I. Nr. 9 o) 

Aus Gründen der Überwachung wird es für erfor-
derlich gehalten, an der in § 60 der Regierungsvor-
lage vorgesehenen Regelung festzuhalten. Die Mög-
lichkeit der Entziehung der Reisegewerbekarte 
reicht in diesen Fällen nicht aus, da die Gewerbe-
treibenden in vielen Fällen von ihrem Wohnort 
lange Zeit abwesend und nicht zu erreichen sind. 
Den Bestrebungen nach Verwaltungsvereinfachung 
ist in § 60 Abs. 1 Satz 5 dadurch Rechnung getra-
gen, daß nach 5jähriger Tätigkeit eine Reisege-
werbekarte für einen längeren Zeitraum erteilt 
werden kann. 

Zu I. Nr. 9 p) und r) 

Vergleiche die Ausführungen zu I. Nr. 4 a) und 
6 b). 

Zu I. Nr. 9 s) bb) 

Gegen die Anregung des Bundesrates zur Ergän-
zung des § 62 durch einen neuen Absatz 5 werden 
grundsätzliche Einwendungen nicht erhoben. Es 
wird aus systematischen Gründen jedoch vorge-
schlagen, den neuen § 62 Abs. 5 mit § 62 Abs. 3 
der Regierungsvorlage zusammenzufassen und fol-
gende Formulierung zu wählen: 

„ (3) Die Erlaubnis zur Mitführung von Kindern 
kann versagt und die bereits erteilte Erlaubnis ent-
zogen werden, wenn bei Kindern unter 14 Jahren 
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eine sittliche oder gesundheitliche Gefährdung zu 
befürchten ist oder wenn bei schulpflichtigen Kin-
dern für einen ausreichenden Unterricht nicht ge-
sorgt ist." 

Zu II. Nr. 1 

Der Vorschlag des Bundesrates, die in Artikel II 
bezeichneten Vorschriften nur insoweit aufzuheben, 
als sie in die Gesetzgebungszuständigkeit des  Bun-
des fallen, würde eine nicht vertretbare Rechtsun-
sicherheit zur Folge haben. Der einzelne wäre nicht 
in der Lage festzustellen, inwieweit die in Artikel 
II genannten Vorschriften noch fortgelten. Im üb-
rigen sind der Bundesregierung auch keine Vor-
schriften bekannt, die die vom Bundesrat vorge-
schlagene Formulierung erforderlich machen könn-
ten. Auch der Bundesrat hat solche Vorschriften 
nicht genannt. 

Dem Vorschlag des Bundesrates kann aus diesen 
Gründen nicht beigetreten werden. 

Zu II. Nr. 2 

Zur Verhinderung von Mißständen bei der Aus-
übung des Reisebürogewerbes wurde durch das 
Gesetz zur Änderung der Titel I bis IV, VII und X 
der Gewerbeordnung vom 29. September 1953 
(BGBl. I S. 1459) eine Ermächtigung für die Landes-
regierungen zum Erlaß von Rechtsverordnungen 
über die Buchführungs- und Auskunftspflicht sowie 
über die Überwachung der Reisebüros geschaffen. 
Diese Ermächtigung soll im Rahmen der vorliegen-
den Novelle noch dahin ergänzt werden, daß auch 
die Nachschau in den Betriebsräumen ermöglicht 
wird. Aus diesem Grunde können die im § 38 Abs. 3 
vorgesehenen landesrechtlichen Durchführungsvor-
schriften erst nach Inkrafttreten des vorliegenden 
Gesetzentwurfs erlassen werden. Es erscheint daher 
zweckmäßig, die Aufhebung der in Artikel II Nr. 2 
und 3 bezeichneten Vorschriften zurückzustellen, 
bis die landesrechtlichen Vorschriften zur Durchfüh-
rung  des § 38 Abs. 3 Nr. 7 erlassen sind. Zu diesem 
Zwecke dürfte es genügen, die Aufhebung der in 
Artikel II Nr. 2 und 3 bezeichneten Vorschriften 
erst zwei Jahre nach Inkrafttreten des vorliegenden 
Gesetzentwurfs wirksam werden zu lassen. Die vom 
Bundesrat vorgeschlagene dauernde Beibehaltung 
dieser Vorschriften erscheint dagegen nicht erfor-
derlich. Die zu erlassenden Vorschriften für die 
Buchführung und Überwachung sowie die künftig 
in § 35 der Gewerbeordnung enthaltenen Vorschrif-
ten über die Gewerbeuntersagung werden zum Ein-
schreiten gegen unzuverlässige Inhaber von Reise-
büros ausreichen. 

Demgemäß wird für Artikel XII folgende Neufas-
sung vorgeschlagen: 

„Artikel XII 

(1) Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme des Artikels 
II Nr. 2 und 3 mit dem Beginn des auf seine Ver-
kündung folgenden dritten Kalendermonats in Kraft. 

(2) Artikel II Nr. 2 und 3 treten am 1. Januar 1959 
in Kraft." 

Zu II. Nr. 3 

Die Frage der Aufhebung des Gesetzes zum Schutz 
des Einzelhandels vom 12. Mai 1933 (RGBl. I S. 262) 
und der dazu ergangenen Durchführungsverord-
nungen wird z. Z. in Zusammenhang mit dem 
Initiativantrag betr. Entwurf eines Gesetzes über 
die Berufsausübung im Handel -- Drucksache 1872 
— geprüft. Sollte der Bundestag diesen Entwurf 
verabschieden, so wird damit gleichzeitig über die 
vom Bundesrat angeschnittenen Fragen entschieden, 
so daß sich dann eine Regelung im Rahmen des 
vorliegenden Entwurfs erübrigen würde. Sollte der 
Bundestag den genannten Initiativgesetzentwurf 
nicht verabschieden, so müßte die vom Bundesrat 
aufgeworfene Frage der ersatzlosen Aufhebung des 
Einzelhandelsschutzgesetzes geprüft werden. 

Zu III. 

Es wird auf die Ausführungen zu I. Nr. 1 Bezug 
genommen. 

Zu IV. 

Die Gewerbeordnung sieht für die Ausübung des 
Reisegewerbes lediglich den Besitz einer Reise-
gewerbekarte vor. eine weitere Registrierung ist 
nicht erforderlich. Insbesondere brauchen selb-
ständige Kaufleute und Handelsvertreter, die außer-
halb ihrer festen Betriebsstätte tätig werden, künftig 
kein besonderes Ausweispapier. Das für die Ge-
meinde Helgoland vorgesehene Recht, durch Ge-
meindesatzung die Registrierung auswärtiger Ge-
werbetreibender zu verlangen, würde die Rechts-
einheit verletzen. Die Registrierung kann auch nicht 
aus gewerbepolizeilichen Gründen gerechtfertigt 
werden, zumal damit keine Überprüfung oder Über-
wachung des Gewerbetreibenden verbunden ist. Es 
kann ferner nicht Aufgabe der Gewerbeordnung 
sein, einer einzelnen Gemeinde durch ein an sich 
nutzloses gewerberechtliches Registrierungsverfah-
ren steuerähnliche Sondereinnahmen zu sichern. 
Schließlich ist auch darauf hinzuweisen, daß die 
vorgesehene Handelsscheingebühr nur nach dem 
Kostendeckungsprinzip erhoben werden dürfte (vgl. 
das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 
13. Oktober 1955 — I C 5/55 —; Gew. Arch. 1956 
S. 147). Auch aus diesen Gründen ergeben sich Be-
denken gegen die vorgeschlagene Ergänzung des 
Artikels X. Deshalb werden gegen den Vorschlag 
des Bundesrates Einwendungen erhoben. 




